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1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

1.1

1.2

Geltungsbereich

Die folgenden Geschaftsbedingungen fiir die Teilnahme und den Handel an der Eurex Repo
GmbH (,Geschiftsbedingungen”) legen die Regeln fiir die Teilnahme und den Handel an
der Eurex Repo GmbH (,Eurex Repo”) fiur alle zum Handel zugelassenen Marktteilnehmer
(,Teilnehmer”) sowie fiir Broker fest, um einen ordnungsgemafien Geschaftsablauf im
Rahmen des von der Eurex Repo betriebenen aulerbérslichen Handelssystems zu
gewabhrleisten.

Handelssystem und Segmente

Die Eurex Repo ermdglicht den zum Handel zugelassenen Teilnehmern den
aulierbérslichen Handel der folgenden Geschéafte (jeweils ein ,,Geschéft”)

a) echte Pensionsgeschéafte im Sinne von § 340 b Abs. (1) und (2) des
Handelsgesetzbuchs (,Repo-Geschifte”) und

b) Wertpapierdarlehen (,Wertpapierdarlehen”)

durch die Nutzung eines von ihr zur Verfugung gestellten elektronischen
Handelssystems (,Handelssystem”); die Eurex Repo ist verpflichtet, im Fall einer
Unterbrechung, alle erforderlichen MafRnahmen unter Beriicksichtigung des technisch
Méglichen und wirtschaftlich Angemessenen zu treffen, um eine vertragsgemaRe
Nutzung zu erméglichen.

Die Eurex Repo ist hingegen nicht Vertragspartei der Uber ihr Handelssystem
abgeschlossenen Geschéfte.

Der Handel Uber das Handelssystem der Eurex Repo ist in die folgenden Segmente
unterteilt:

a) Special and GC Repo Segment,
b) GC Pooling Repo Segment,

c) Select Invest Segment,

d) Select Finance Segment,

e) eTriParty Repo Segment sowie
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f)  HQLAx Segment.

Die einzelnen Segmente unterscheiden sich in Bezug auf die zugelassenen Geschéafte und
den Handel. Insoweit gelten die in diesen Geschéaftsbedingungen jeweils festgelegten
besonderen Regelungen fir die einzelnen Segmente.

Marktmodell

Allgemeines Marktmodell

Soweit die Geschaftsbedingungen fir einzelne Segmente nicht etwas anderes vorsehen,
liegt samtlichen Segmenten das in dieser Ziffer 1.3.1 beschriebene Marktmodell zugrunde.

Die Teilnehmer schlief3en auf der Basis der im Handelssystem enthaltenen Kauf-, Verkaufs-,
Entleih- und Verleihangebote Geschéafte ab, die durch eine entsprechende Bestatigung im
Handelssystem zustande kommen. Das Handelssystem fiihrt eingegebene Kauf- und
Verkaufsangebote der Teilnehmer nicht automatisch zusammen.

Sofern nicht anders unter Ziffer 1.3 festgelegt, werden alle Geschéfte in das Clearing durch
die Eurex Clearing AG einbezogen. Die Einbeziehung erfolgt je nach Segment entweder im
Rahmen eines Open Offer (,Open Offer’) oder im Rahmen einer Novation (,Novation”).

Schlie3t ein Teilnehmer ein Geschéft ab, dessen Einbeziehung ins Clearing im Rahmen
einer Open Offer erfolgt, dann,

a) falls der Teilnehmer ein Clearing Mitglied oder ISA Direct-Clearing Mitglied ist:

kommt das Geschéaft zwischen der Eurex Clearing AG und diesem Teilnehmer
zustande, bzw.

b) falls der Teilnehmer kein Clearing Mitglied oder ISA Direct-Clearing Mitglied ist:

kommt das Geschéaft zwischen der Eurex Clearing AG und dem Clearing Mitglied, Uber
das der Teilnehmer seine Geschafte abwickelt, zustande.

Schlief3t ein Teilnehmer ein Geschaft ab, dessen Einbeziehung ins Clearing im Rahmen
einer Novation erfolgt, dann kommt dieses Geschaft zunachst unmittelbar zwischen den
beiden Teilnehmern zustande, die sich mittels der Systemfunktionalitaten auf das Geschaft
geeinigt haben. Anschlieend erfolgt die Einbeziehung des Geschéfts in das Clearing im
Rahmen einer Novation, wobei die Eurex Clearing AG als Vertragspartei zwischengeschaltet
wird. Naheres zur Zwischenschaltung der Eurex Clearing AG in Select Invest wird in

Ziffer 3.3.4 Abs. (1) geregelt.
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1.3.2

1.3.3

1.3.4

Alle Systemeingaben werden dahingehend Uberpruft, ob die Pflichteingaben vorhanden sind
und Konsistenz gegeben ist. Sodann erfolgt die Datenverarbeitung und gegebenenfalls die
Weiterleitung der Daten an andere Systeme.

Teilnehmer, die Clearing Mitglied oder Kreditinstitut oder Einrichtung gemaf Ziffer 2.1.2
Abs. (5) sind, kbénnen Geschéfte in allen Segmenten mit allen Teilnehmern schlie3en.

Special und GC Repo Segment und GC Pooling Repo Segment

In Erganzung zu Ziffer 1.3.1 gilt, dass im Special und GC Repo Segment und im GC Pooling
Repo Segment Geschéaftsabschlisse stets anonym erfolgen. Repo-Geschafte werden im
Rahmen eines Open Offer ins Clearing durch die Eurex Clearing AG einbezogen.

Teilnehmer, die weder Clearing Mitglied oder Kreditinstitut oder Einrichtung geman

Ziffer 2.1.2 Abs. (5) sind, kénnen im Special und GC Repo Segment und im GC Pooling
Repo Segment ausschliel3lich mit einem Teilnehmer handeln, der diese Voraussetzungen
erfillt

Select Invest Segment

In Erganzung zu Ziffer 1.3.1 gilt, dass in Select Invest Geschéaftsabschliisse nicht anonym
erfolgen. Geschéafte werden im Rahmen einer Novation ins Clearing durch die Eurex
Clearing AG einbezogen.

Ein Select Invest Teilnehmer kann Select Invest Repos ausschlief3lich mit einem Teilnehmer
handeln, der

(i) entweder Clearing Mitglied oder Kreditinstitut oder Einrichtung gemag Ziffer 2.1.2
Absatz 5 ist und

(i) nicht Select Invest Teilnehmer oder Select Finance Teilnehmer ist.

Select Finance Segment

In Ergédnzung zu Ziffer 1.3.1 gilt, dass in Select Finance Geschéaftsabschlisse nicht anonym
erfolgen. Repo-Geschafte werden im Rahmen eines Open Offer ins Clearing durch die
Eurex Clearing AG einbezogen.

Ein Select Finance Teilnehmer kann Select Finance Repos ausschlief3lich mit einem
Teilnehmer handeln, der

(i) entweder Clearing Mitglied oder Kreditinstitut oder Einrichtung geman Ziffer 2.1.2
Absatz 5 ist und
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1.3.5

1.3.6

1.4

1.4.1

(ii) nicht Select Finance Teilnehmer oder Select Invest Teilnehmer ist.

Ein Select Finance Teilnehmer und sein Clearing-Agent kdnnen schriftlich vereinbaren, dass
der Abschluss von Geschaften zwischen dem Select Finance Teilnehmer und anderen
Teilnehmern, die keine Select Finance Teilnehmer und keine Select Invest Teilnehmer sind,
der vorherigen Genehmigung des Clearing-Agenten bedarf. Im Falle der Ziffer 2.1.2 Abs. (1)
Nr. 1b gilt der vorstehende Satz 1 fir denjenigen, fur dessen Rechnung der Select Finance
Teilnehmer handelt, und dessen Clearing-Agenten entsprechend. In diesen Fallen schlief3t
der Select Finance Teilnehmer samtliche Geschéafte unter der aufschiebenden Bedingung
der Genehmigung des zustandigen Clearing-Agenten.

Den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung haben der Select Finance Teilnehmer
bzw. im Falle der Ziffer 2.1.2 Abs. 1 Nr. 1b derjenige, fir dessen Rechnung der Select
Finance Teilnehmer handelt, und der Clearing-Agent der Eurex Repo unverziglich schriftlich
anzuzeigen.

eTriParty Repo Segment

In Erganzung zu Ziffer 1.3.1 gilt, dass im eTriParty Repo Segment Geschaftsabschliisse
nicht anonym erfolgen. Ziffer 1.3.1 Abs. (3) — (5) gelten nicht fiir das eTriParty Repo
Segment, da die Eurex Clearing AG nicht am Clearing beteiligt ist.

HQLA* Segment

In Erganzung zu Ziffer 1.3.1 gilt, dass Wertpapierdarlehen die im HQLA* Segment
ausgefihrt werden (,HQLA* Geschafte®) und die auf der Basis eines englischem Recht
unterliegenden ,Global Master Securities Lending Agreement” (,GMSLA") oder einer
anderen dem Marktstandard entsprechenden Form der Wertpapierdarlehensvereinbarung
bilateral zwischen den Teilnehmern abgeschlossen werden
(,Wertpapierdarlehensvereinbarung®), nicht anonym erfolgen. Ziffer 1.3.1 Abs. (3), (4) und
(5) gelten nicht fur das HQLA* Segment, da die Eurex Clearing AG keine Clearing-
Dienstleistungen fur HQLAx Geschéfte erbringt. Die ordnungsmaflige Abwicklung von HQLAX
Geschaften erfolgt zusatzlich zu den ublichen Abwicklungsinstituten unter Einbeziehung
sowohl der Nutzung der HQLAX* Plattform als auch einer vertrauenswdurdigen Drittpartei
(,Trusted Third Party“ bzw. ,TTP*), wie im HQLA* Scheme Rulebook ndher dargestellit.

Spezielle Teilnehmertypen

Select Invest Teilnehmer

Teilnehmer, die im Select Invest Segment registriert sind (,Select Invest Teilnehmer”),
dirfen Select Invest Repos sowohl als Kaufer (Cash Provider), als auch als Verkaufer (Cash
Taker) abschliel3en. Ein Select Invest Teilnehmer darf keine Geschafte als Cash Taker
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14.2

1.5

1.6

tatigen, wenn diese fur ihn als Teilnehmer der Eurex Repo bzw. fir den jeweiligen ISA Direct
Light Lizenzinhaber zu einer Netto-Geldaufnahme fiihren; die Bedingungen fir eine Cash
Taker Transaktion gemaR Kapitel IV Abschnitt 3 Ziffer 3.2.2 (4) der Clearing-Bedingungen
der Eurex Clearing AG gelten entsprechend.

Select Finance Teilnehmer

Teilnehmer, die im Select Finance Segment registriert sind (,Select Finance Teilnehmer”),
dirfen Select Finance Repos sowohl als Kaufer (Cash Provider), als auch als Verkaufer
(Cash Taker) abschlieften. Dies kann firr eigene Rechnung oder, im Falle der Ziffer 2.1.2
Abs. 1 Nr. 1b, fiir fremde Rechnung geschehen.

Clearing und Settlement

Das Clearing aller mittels des Handelssystems abgeschlossenen Geschafte im Special und
GC Repo Segment, GC Pooling Repo Segment, Select Invest Segment und Select Finance
Segment erfolgt Giber die Eurex Clearing AG als zentraler Kontrahent. Die Erfillung und
Besicherung der Geschafte (Clearing und Settlement) erfolgt gemaf den Clearing-
Bedingungen der Eurex Clearing AG, sowie gegebenenfalls fiir einzelne Produkte, auf Basis
erganzend zur Anwendung kommender Regelwerke, Vertrage und Systeme.

Die Geschéftsfuhrung kann zur Sicherstellung einer ordnungsgemalien
Geschaftsabwicklung und des Clearings im Special und GC Repo Segment, GC Pooling
Repo Segment, Select Invest Segment und Select Finance Segment der Eingabe von
Auftragen durch die Eurex Clearing AG in das Handelssystem zustimmen. Werden von der
Geschéaftsfuhrung genehmigte Auftrage mit Auftrdgen oder Quotes von Teilnehmern
zusammengefihrt, kommen Repo-Geschafte zwischen der Eurex Clearing AG und diesen
Teilnehmern, sofern sie die Berechtigung zum Clearing haben, oder, bei Teilnehmern ohne
Clearingberechtigung, mit deren jeweiligem Clearing Mitglied zustande.

Handelskontrollstelle

Die Eurex Repo unterhalt eine Handelskontrollstelle, um eine effiziente Kontrolle der
Handelsgeschéafte zu gewahrleisten. Die Handelskontrolle erfasst systematisch und
lickenlos Daten Uber den Handel und die Geschaftsabwicklung und wertet diese aus.

Zu den Aufgaben der Handelskontrolistelle gehért insbesondere die Uberwachung der
Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Regelungen sowie des Regelwerkes. Dies
umfasst insbesondere die Uberwachung der Handelsvolumina, die Kontrolle der Einhaltung
der Handelsregelungen sowie die Uberwachung der Einhaltung des Verbotes von
Insidergeschaften und Marktmanipulationen geman Art. 14 und 15 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014.
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1.7

1.8

Die Handelskontrollstelle kann von den Teilnehmern Auskiinfte und Informationen, die

Vorlage von Unterlagen und die Uberlassung von Kopien verlangen. Die Teilnehmer sind
verpflichtet, der Handelskontrollstelle diejenigen Auskiinfte und Informationen zu erteilen,
welche die Handelskontrollstelle zur effizienten Ausibung ihrer Kontrollaufgaben bendtigt.

Die Handelskontrollstelle ermittelt Sachverhalte, welche Anlass zu Zweifeln an einem
ordnungsgemaflen Handel geben. Werden dabei Tatsachen festgestellt, welche die
Annahme rechtfertigen, dass gesetzliche Vorschriften oder Anordnungen oder die
Geschaftsbedingungen verletzt werden oder dass sonstige Missstande vorliegen, welche die
ordnungsgemafle Abwicklung des Handels oder die Geschaftsabwicklung an der Eurex
Repo beeintrachtigen kénnen, wird die Handelskontrollstelle die Geschaftsfihrung der Eurex
Repo unterrichten.

Aufzeichnungen

Die Eurex Repo erstellt gemafl den bestehenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen
Aufzeichnungen Uber die im System der Eurex Repo erteilten Auftrage und
abgeschlossenen Geschéfte, um eine liickenlose Uberwachung durch die BaFin zu
gewabhrleisten. Dabei werden die Aufzeichnungen mindestens zehn Jahre ab dem Zeitpunkt
ihrer Erstellung auf Datentragern aufbewahrt.

EilmaBRnahmen

Die Geschéftsfihrung kann Anordnungen und EilmaRnahmen treffen, um die
ordnungsgemafe Durchfuhrung des Handels und der Geschaftsabwicklung sicherzustellen.
Ein solches Erfordernis ist in der Regel gegeben, wenn ohne entsprechende Anordnungen
oder Eilmalinahmen zentrale Aufgaben wie beispielsweise die Sicherstellung der
Marktintegritat gefahrdet waren.

Begriffsbestimmungen

Es gelten die Begriffsbestimmungen gemal Anhang |I.

Bezugnahmen auf Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und Vereinbarungen beziehen sich,
soweit sich nicht aus dem Kontext ein anderes ergibt, auf die betreffenden Gesetze,
Verordnungen, Regelwerke und Vereinbarungen (die nicht Bestandteil der
Geschéaftsbedingungen sind) in ihrer jeweils geltenden Fassung (einschlieBlich Anderungen
oder Aktualisierungen).
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2. Abschnitt: Teilnahmebedingungen zum Handel an Eurex Repo

21

Teilnahme

Die Teilnahme eines Unternehmens am Handel von Eurex Repo erfordert eine von der
Erfullung von Voraussetzungen (,Teilnahmevoraussetzungen®) abhangige Berechtigung
(,Teilnahmeberechtigung®).

Teilnahmeberechtigung

Uber die Teilnahmeberechtigung entscheidet die Geschéftsfihrung.

Antrage zum Erhalt einer Teilnahmeberechtigung sind in schriftlicher Form an die Eurex
Repo zu richten.

Weiterhin hat das antragstellende Unternehmen anzugeben, ob es beabsichtigt, andere
Unternehmen (,Beauftragte Unternehmen”) zu autorisieren, in seinem Namen an der Eurex
Repo zu handeln. Hierfiir ist eine ausdriickliche Genehmigung durch die Eurex Repo
erforderlich, die neben den Anforderungen an die Teilnahmeberechtigung voraussetzt, dass
das antragstellende Unternehmen

a) einen Handelsregisterauszug des Beauftragten Unternehmens einreicht,

b) gegenlber der Eurex Repo eine schriftliche Versicherung abgibt, dass dem Handel in
seinem Namen an der Eurex Repo durch das jeweilige Beauftragte Unternehmen keine
rechtlichen, insbesondere aufsichtsrechtlichen, Bestimmungen entgegenstehen,

c) gegenuber der Eurex Repo erklart, dass das Beauftragte Unternehmen bevollmachtigt
ist, Willenserklarungen fur und gegen den Antragsteller abzugeben, einschlieRlich der
Bestellung von Handlern fur den Teilnehmer und

d) jedes Beauftragte Unternehmen, das in seinem Namen handelt, zur Einhaltung dieser
Geschéaftsbedingungen in deren jeweils gultiger Fassung verpflichtet.

Ein Beauftragtes Unternehmen darf gleichzeitig von unterschiedlichen Teilnehmern
autorisiert sein. Die Eurex Repo kann daruber hinaus jederzeit weitere Informationen
Uber das Beauftragte Unternehmen von dem Teilnehmer anfordern, wenn dies zur
Erfullung von aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen oder gesetzlichen Anforderungen der
Eurex Repo erforderlich ist.

Der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen fir die Erteilung einer
Teilnahmeberechtigung obliegt dem Antragsteller. Die Geschéaftsfuhrung wird prufen, ob die
jeweiligen Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Teilnahmeberechtigung vorliegen. Dabei
kann sie nach pflichtgemafRem Ermessen selbst oder nach vorheriger Informierung des
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Antragstellers durch einen beauftragten Dritten den Antragsteller auf dessen Kosten einer
einschlagigen Prifung unterziehen und von ihm die Vorlage fir den Nachweis geeigneter
Erklarungen und Unterlagen verlangen.

Die Teilnehmer sind verpflichtet, der Geschéftsfiihrung jegliche Anderungen rechtlicher oder
tatsachlicher Art, die zum Wegfall der Teilnahmeberechtigung flihren kdnnen, sowie die, die
fur das Geldwaschegesetz relevant sind (gemaf der Gruppe Deutsche Borse Know-Your-
Customer Policy), unverziiglich mitzuteilen. Abs. (3) Satz 3 gilt entsprechend. Fir den
regelméaRigen Uberpriifungszyklus miissen die erforderlichen Know-Your-Customer
Dokumente (gemaR der Gruppe Deutsche Borse Know-Your-Customer Policy) von einem
bei der Eurex Repo zugelassenen Unternehmen fristgerecht bereitgestellt werden.

Der Teilnehmer gestattet den Vertretern der Eurex Repo oder deren Beauftragten jederzeit
die Uberpriifung der Einhaltung dieser Geschéftsbedingungen. Sofern der Teilnehmer
Beauftragte Unternehmen autorisiert hat, in seinem Namen an der Eurex Repo zu handeln,
hat der Teilnehmer sicherzustellen, dass Vertreter der Eurex Repo oder deren Beauftragte
auch jederzeit die Einhaltung dieser Geschaftsbedingungen bei dem Beauftragten
Unternehmen Uberpriifen kann.

Es kdénnen auch Zweigniederlassungen eines Unternehmens als Teilnehmer zugelassen
werden, soweit sie rechtlich selbststandig sind und eigene Rechte und Pflichten begriinden
kénnen.

Im Falle eines VerstolRes gegen die Pflichten gemal Abs. (4) kann die Geschéaftsfuhrung
das zugelassene Unternehmen fur die Dauer der Nichtlieferung der Dokumente vom Handel
an der Eurex Repo ausschlie3en.

Teilnehmern sowie Beauftragten Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von
Amerika ist der Handel im Central Limit Order Book nicht erlaubt.

Eine auf Basis der bis zum 01.01.2024 geltenden Fassung dieser Geschaftsbedingungen
erteilte oder beantragte Allgemeine oder Spezielle Teilnahmeberechtigung gilt als
Teilnahmeberechtigung gemal dieser Ziffer 2.1 und erfordert keinen erneuten Antrag.

Teilnahmevoraussetzungen
Die Erteilung einer Teilnahmeberechtigung an Unternehmen setzt voraus, dass
1. das Unternehmen gewerbsmaRig

a) die Anschaffung und Veraulierung von Finanzinstrumenten fiir eigene Rechnung
betreibt oder
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b) die Anschaffung und VeraufRerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen fr
fremde Rechnung betreibt oder

c) die Vermittlung von Vertragen tber die Anschaffung und Verauf3erung von
Finanzinstrumenten Gbernimmt

und das Unternehmen nach Art und Umfang einen in kaufmannischer Weise
eingerichteten Geschéaftsbetrieb erfordert;

2. bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der
Geschaftsinhaber, bei anderen Unternehmen die Personen, die nach Gesetz, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag mit der Fihrung der Geschéafte des Unternehmens betraut
und zu seiner Vertretung ermachtigt sind, zuverlassig sind und zumindest eine dieser
Personen, die fiir den Handel an der Eurex Repo notwendige berufliche Eignung hat;

3. das Unternehmen Uber die notwendigen technischen und organisatorischen
Vorrichtungen verfligt, sodass der ordnungsgemale Handel sowie die
ordnungsgemalle Abwicklung der Geschéfte sichergestellt und die technischen
Anforderungen zum Anschluss an das Handelssystem erflllt sind. Diese notwendigen
technischen und organisatorischen Vorrichtungen konnen auch von dem Beauftragten
Unternehmen nach Ziffer 2.1.1 Abs. (2) oder im Falle von Abs. (1) Nr. 1b von
demijenigen, fur dessen Rechnung das Unternehmen die Anschaffung und Verauf3erung
von Finanzinstrumenten im eigenen Namen betreibt, zur Verfigung gestellt werden;

4. das Unternehmen ein Eigenkapital von mindestens 50.000 Euro nachweist, es sei denn,
es ist ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. (1)
Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 KWG tatiges Unternehmen, das zum Betreiben
des Finanzkommissionsgeschafts im Sinne des § 1 Abs. (1) Satz 2 Nr. 4 KWG oder zur
Erbringung einer Finanzdienstleistung im Sinne des § 1 Abs. (1a) Satz 2 Nr. 1 — 4 KWG
befugt ist; als Eigenkapital sind das eingezahlte Kapital und die Ricklagen nach Abzug
der Entnahmen des Inhabers oder der personlich haftenden Gesellschafter und der
diesen gewahrten Kredite sowie eines Schuldentiberhanges beim freien Vermdgen des
Inhabers anzusehen (,Eigenkapital“). Hat das antragstellende Unternehmen seinen
Sitz in einem Drittstaat auferhalb der EU und betreibt kein erlaubnispflichtiges Bank-
oder Finanzdienstleistungsgeschéaft im Sinne von § 1 Abs. (1) und Abs. (1a) KWG, kann
die Eurex Repo den Nachweis des erforderlichen Eigenkapitals nach den mafRgeblichen
Eigenkapitalregeln gemal dem Aufsichtsrecht des Sitzstaates des antragstellenden
Unternehmens bericksichtigen, sofern hierdurch keine Gefahr fir eine ordnungsmagige
Teilnahme am Handel an der Eurex Repo und der erforderlichen wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit des antragstellenden Unternehmens begriindet wird. Unternehmen,
die in einer Rechtsform betrieben werden, die Gber kein Eigenkapital verfiigt, haben
eine vergleichbare Kapitalgréf3e von mindestens 50.000 Euro nachzuweisen;
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5. bei einem Unternehmen, das nach Ziffer 4 zum Nachweis von Eigenkapital verpflichtet
ist, keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass es unter Berlicksichtigung des
nachgewiesenen Eigenkapitals nicht die firr eine ordnungsmafige Teilnahme am
Handel an der Eurex Repo erforderliche wirtschaftliche Leistungsfahigkeit hat;

6. das beantragende Unternehmen als professioneller Kunde im Sinne von § 67 Abs. (2)
WpHG, oder als geeignete Gegenpartei im Sinne von § 67 Abs. (4) WpHG klassifiziert

ist;

7. das Unternehmen

(i)
(1)

()

@)

(6)

(7)

ein Kreditinstitut (wie in Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates definiert),

eine Wertpapierfirma (wie in Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1 der Richtlinie 2014/65/EU
des Europaischen Parlaments und des Rates definiert),

ein Versicherungsunternehmen (wie in Artikel 13 Nr. 1 der
Richtlinie 2009/138/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
definiert),

ein Ruckversicherungsunternehmen (wie in Artikel 13 Nr. 4 der
Richtlinie 2009/138/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
definiert),

eine Investmentgesellschaft,

ein Fonds (ein Fonds in Gesellschaftsform, ein Fonds ohne
Rechtspersonlichkeit, ein Teilfonds oder ein Fonds-Segment),

ein Pensionsfonds (wie in § 236 Absatz 1 Satz 1
Versicherungsaufsichtsgesetz definiert), eine Pensionskasse

oder eine dhnliche Rechtsform ist, die gemal den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzaufsicht der EU beaufsichtigt sein muss,

oder

(ii)

einer der Finanzaufsicht der EU entsprechenden Aufsicht in der Rechtsordnung
seines Sitzes unterliegt, vorausgesetzt, dass die zustandige Aufsichtsbehorde ein
Unterzeichner des Anhangs A der multilateralen Vereinbarung der IOSCO
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(Multilateral Memorandum of Understanding) ist oder mit der BaFin ein
Memorandum of Understanding unterzeichnet hat.

Bei Unternehmen, die an einer inldndischen Borse oder an einem organisierten Markt im
Sinne des § 2 Abs. (11) WpHG mit Sitz im Ausland zur Teilnahme am Handel zugelassen
sind, kann die Geschaftsfiihrung vom Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. (1) Satz 1
Nr. 2, 4 und 5 absehen, sofern die Zulassungsbestimmungen des jeweiligen Marktes mit den
Zulassungsbestimmungen dieser Geschaftsbedingungen vergleichbar sind.

Die Erteilung einer Teilnahmeberechtigung an ein Unternehmen aus einem anderen Staat
als der Bundesrepublik Deutschland setzt zusatzlich voraus, dass die zustandige
Aufsichtsbehorde ein Unterzeichner des Anhangs A der multilateralen Vereinbarung der
IOSCO (Multilateral Memorandum of Understanding) ist oder mit der BaFin ein
Memorandum of Understanding unterzeichnet hat. Zudem muss sichergestellt sein, dass die
Eurex Repo befugt ist, dem Unternehmen Zugang zu ihrem Handelssystem zu gewahren
und etwaige regulatorische und sonstige Anforderungen in Verbindung mit der Teilnahme
am Handel und der Anbindung der betreffenden Unternehmen eingehalten werden.

Bei Unternehmen der Realwirtschaft, die nicht der Aufsicht einer Finanzaufsichtsbehérde
unterliegen, kann die Geschaftsfihrung vom Nachweis der Voraussetzungen nach Abs. (1)
Nr. 7 absehen. Im Falle von Satz 1 ist die Segmentregistrierung nach Ziffer 2.3 fur andere
als das eTriParty Repo Segment und das Select Invest Segment ausgeschlossen.

Die Erteilung einer Teilnahmeberechtigung an Staaten, Stellen der 6ffentlichen
Schuldenverwaltung auf nationaler oder regionaler Ebene, Zentralbanken, internationale und
Uberstaatliche Einrichtungen wie die Europaische Zentralbank, die Europaische
Investmentbank und andere vergleichbare internationale Organisationen (,Einrichtungen®)
setzt voraus, dass

1. die Einrichtung Uber die notwendigen technischen und organisatorischen Vorrichtungen
verflgt, sodass der ordnungsgemafle Handel sowie die ordnungsgemafie Abwicklung
der Geschafte sichergestellt und die technischen Anforderungen zum Anschluss an das
Handelssystem erfiillt sind. Diese notwendigen technischen und organisatorischen
Vorrichtungen kénnen auch von dem beauftragten Unternehmen nach Ziffer 2.1.1
Abs. (2) zur Verfugung gestellt werden;

2. die Einrichtung eine oder mehrere naturliche Personen bestimmt, mit der Fihrung der
Geschéafte der Einrichtung an der Eurex Repo betraut und zur rechtsgeschéftlichen
Vertretung der Einrichtung ermachtigt sind;

3. samtliche in Nr. 2 genannten Personen zuverlassig sind und
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4. zumindest eine der in Nr. 2 genannten Personen die fir den Handel an der Eurex Repo
notwendige berufliche Eignung hat.
(6) Zum Nachweis der Zuverlassigkeit der in Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 5 Nr. 2 genannten

Personen sind dem Zulassungsantrag insbesondere folgende Unterlagen beizufiigen:

1.

ein aktueller Lebenslauf der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Personen, der insbesondere
eine Darstellung der Schul-/Ausbildung, des Studiums, des gesamten Berufslebens mit
Monatsangaben sowie sdmtliche Vornamen, den Geburtsnamen, den Geburtstag, den
Geburtsort sowie alle Staatsangehorigkeiten enthalten muss,

eine Erklarung der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Personen,

a)

f)

ob gegen sie wegen eines Vermdgens- oder Steuerdeliktes oder aufgrund eines
VerstoRes gegen die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), die Verordnung

(EU) Nr. 236/2012 (Leerverkaufsverordnung), das KWG, das WpHG, das WpIG,
das BorsG, das DepotG, das GwG oder das KAGB ein Strafverfahren anhangig ist
oder ein Sanktions- oder Buf3geldverfahren eingeleitet wurde oder ein solches
Sanktions- oder BuRgeldverfahren Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens ist,

ob sie wegen einer solchen Tat rechtskraftig verurteilt wurden oder ein
rechtskraftiger BuRgeldbescheid oder Sanktionsbeschluss ergangen ist oder ein
Verfahren nach §§ 153, 153a StPO eingestellt wurde,

ob sie oder ein von ihnen geleitetes Unternehmen Schuldner eines
Insolvenzfahrens sind oder in ein Insolvenzregister oder das Schuldnerverzeichnis
nach § 882b ZPO eingetragen waren oder sind oder eine Vermdgensauskunft nach
§ 802c ZPO erteilt wurde oder die Pflicht hierzu besteht,

ob gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vergleichbares Verfahren im
Zusammenhang mit einer unternehmerischen oder sonstigen beruflichen Tatigkeit
anhangig oder eingeleitet ist oder ein rechtskraftiger BulRgeldbescheid oder
sonstiger Sanktionsbeschluss ergangen ist,

ob gegen sie ein Verfahren einer Zuverlassigkeits- oder Eignungspriifung durch
eine Aufsichtsbehdrde oder ein anderes behordliches Verfahren zum Erlass von
MaRnahmen eingeleitet oder durchgefihrt wurde,

ob Interessenskonflikte bestehen, die einer ordnungsgemafen Ausibung ihrer
Leitungsfunktion entgegenstehen oder

ob gegen sie oder gegen eine juristische Person oder Personengesellschaft fur die
sie als Geschéftsleiter, Aufsichtsratsmitglied oder in vergleichbarer Position tatig
sind oder wenn sie die Interessen dieser Person oder Personengesellschaft als
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2.2

Mitglied eines Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder eines vergleichbaren
Kontrollgremiums in einem Unternehmen wahrnehmen, ein Rechtsakt i.S.d. § 30
BorsG ergangen ist.

Bei Angaben nach Absatz 6 Nr. 2 a) bis e€) kdnnen

a) Strafverfahren, die mangels hinreichenden Tatverdachts oder wegen eines
Verfahrenshindernisses eingestellt oder mit einem Freispruch beendet worden sind
oder bei denen eine ergangene Eintragung im Bundeszentralregister zu entfernen oder
zu tilgen ist oder die nach § 53 des Bundeszentralregistergesetzes nicht angegeben
werden mussen, unberlcksichtigt bleiben und

b) Verfahren unbertcksichtigt bleiben, die vor mehr als flinf Jahren vor dem Beginn des
Jahres, in dem die Zulassung beantragt wird, mit einer GeldbuRe, Sanktion oder
sonstigen Entscheidung abgeschlossen worden sind oder die nach § 153 der
Gewerbeordnung aus dem Gewerbezentralregister zu tilgen sind.

Bei den Angaben nach Absatz 6 Nr. 2 a) bis e) sind vergleichbare Sachverhalte nach
anderen Rechtsordnungen ebenfalls anzugeben. Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden,
soweit nach der jeweiligen Rechtsordnung vergleichbare Verfahren bestehen.

Soweit eine Einrichtung eine eigene mit den in Absatzen 6 bis 8 vergleichbare Priifung im
Hinblick auf die Zuverlassigkeit der in Absatz 5 Nr. 2 genannten Personen durchgefihrt hat,
kann der Nachweis auch dadurch erbracht werden, dass die Einrichtung der Eurex Repo
den Inhalt und das Ergebnis dieser Prifung vorlegt.

Segmentregistrierung

Teilnehmer bendtigen Uber die Teilnahmeberechtigung hinaus von der Eurex Repo eine
Registrierung fur mindestens eines der in Ziffer 1.2 Abs. (3) genannten Segmente
(,Segmentregistrierung®).

Die jeweilige Segmentregistrierung erfolgt auf Antrag des Teilnehmers, wenn und solange
eine ordnungsgemalie Abwicklung der betreffenden Geschéfte durch den Teilnehmer
gewabhrleistet ist. Der entsprechende Antrag kann bereits vor Erhalt der
Teilnahmeberechtigung durch das antragstellende Unternehmen gestellt werden.
Anforderungen in Bezug auf die betreffenden Geschéafte werden von der Eurex Repo
festgelegt und bei Bedarf an die jeweils aktuellen Erfordernisse angepasst.

Die Special und GC Repo Segmentregistrierung setzt insbesondere voraus, dass das
Unternehmen im Besitz einer Clearing-Lizenz (clearing licence) der Eurex Clearing AG fur
das Clearing von Repo Geschéften als ,General Clearing Mitglied” (GCM) oder als ,Direct
Clearing Mitglied“ (DCM) ist oder eine andere Art von Vereinbarung mit einem Clearing
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Mitglied abgeschlossen hat, das die Einbeziehung der entsprechenden Transaktionen des
Teilnehmers in das Clearing sicherstellt.

Die GC Pooling Registrierung setzt insbesondere voraus, dass

a) das Unternehmen im Besitz einer Clearing-Lizenz der Eurex Clearing AG fir das
Clearing von Repo Geschaften als ,General Clearing Mitglied“ (GCM) oder als ,Direct
Clearing Mitglied“ (DCM) ist oder eine andere Art von Vereinbarung mit einem Clearing
Mitglied abgeschlossen hat, das die Einbeziehung der entsprechenden Transaktionen
des Teilnehmers ins Clearing sicherstellt.

b) der Antragsteller selbst oder durch ein Abwicklungsinstitut unter Nutzung von CmaX der
CBL oder ein anderes entsprechendes TPCM die ordnungsgemafie Abwicklung der GC
Pooling Repos gewahrleistet. Zudem hat der Antragsteller, soweit er selbst nicht CmaX-
Teilnehmer oder TPCM-Teilnehmer ist, die Vereinbarungen von CmaX oder die Regeln
und Vereinbarungen eines solchen anderen entsprechenden TPCM als Grundlage des
Handels und der Abwicklung von GC Pooling Repos anzuerkennen.

Die eTriParty Registrierung setzt insbesondere voraus, dass der Antragsteller selbst oder
durch ein Abwicklungsinstitut unter Nutzung von CmaX der CBL die ordnungsgemale
Abwicklung der eTriParty Repos gewabhrleistet. Zudem hat der Antragsteller, soweit er selbst
nicht CmaX-Teilnehmer ist, die Sonderbedingungen der Sicherheitenverwaltung der CBL in
ihrer jeweils gultigen Fassung als Grundlage des Handels und der Abwicklung von eTriParty
Repos anzuerkennen.

Die HQLA* Segmentregistrierung setzt insbesondere voraus, dass der Antragsteller

a) nachweist, dass er alle Teilnahmebedingungen, die im Regelwerk fir das HQLA*
Schema in der jeweils aktuellen Fassung (das ,HQLA* Scheme Rulebook®) aufgefuhrt
sind, erfullt.

b) Eurex Repo ordnungsgemaf bevollmachtigt alle Informationen, Benachrichtigungen
und Anweisungen bezogen auf die HQLA* Geschafte an HQLAX fir die
Weiterbearbeitung zu senden.

c) Eurex Repo ordnungsgemal bevollmachtigt alle Informationen, Benachrichtigungen
und Anweisungen bezogen auf die HQLAX Geschéfte von Drittparteien einschlie3lich
HQLAX zu erhalten.

d) Eurex Repo ordnungsgemal bevollmachtigt alle Informationen bezogen auf bei
Depotstellen (Custodians) entweder selbst oder durch Dritt-Sicherheitenverwalter im
eigenen Namen fir die Abwicklung von HQLA* Geschéften errichtete
Sicherheitenkonten von Drittparteien einschlief3lich HQLAX oder TTP zu erhalten.

7666-26_vt
Public



Geschaftsbedingungen fiir die Teilnahme und den Handel an der
Eurex Repo GmbH

Eurex Repo
Stand 11.05.2026
Seite 15

Eurex Repo ordnungsgemal bevollmachtigt eine Liste der relevanten Gegenparteien
und Kombinationen der Wertpapierkdrbe von Drittparteien einschliellich HQLA* oder
TTP zu erhalten.

alle notwendigen Lizenzen, Erlaubnisse, Freistellungen erhalten hat, die von ihm erlangt
werden missen, um HQLA* Geschafte unter diesen Geschaftsbedingungen
auszufuhren.

Die Select Invest Segmentregistrierung erfordert, dass das antragstellende Unternehmen
folgende Voraussetzungen erfilllt:

a)

Das Unternehmen muss im Besitz einer ISA Direct Light Lizenz der Eurex Clearing AG
fur das Clearing von Select Invest Repos sein. Im Falle der Ziffer 2.1.2 Abs. (1) Nr. 1b
genlgt es, wenn derjenige, fir dessen Rechnung das Unternehmen die Anschaffung
und Veraulerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen betreibt, im Besitz einer
Lizenz nach Satz 1 ist.

Das Unternehmen muss zur Sicherstellung einer ordnungsgemafen Abwicklung der
Select Invest Repos gemaR Ziffer 2.1.2 Abs. (1) Satz 1 Nr. 3 insbesondere Uber
Folgendes verfligen:

(aa) ein spezielles Geldkonto fiir die Abwicklung von GC Pooling Repo-Transaktionen
bei der CBL; sowie

(bb) eine Teilnahmeberechtigung an CmaX (fir CBL-Kunden) oder in ein
entsprechendes TPCM, einschliel3lich der Mdglichkeit zur Teilnahme an der
internationalen Sicherheitenverwaltung.

Die Regelungen aus Kapitel IV Abschnitt 3 Ziffer 3.1 (5) lit. g) und lit. h) der Clearing-
Bedingungen der Eurex Clearing AG gelten hierfur entsprechend.

Die Select Finance Segmentregistrierung erfordert, dass das antragstellende Unternehmen
folgende Voraussetzungen erfillt:

a)

Das Unternehmen muss im Besitz einer ISA Direct-Clearing Mitglied-Lizenz der Eurex
Clearing AG fur das Clearing von Eurex Repo Transaktionen sein. Im Falle der

Ziffer 2.1.2 Abs. (1) Nr. 1b genlgt es, wenn derjenige, flir dessen Rechnung das
Unternehmen die Anschaffung und VerauRerung von Finanzinstrumenten im eigenen
Namen betreibt, im Besitz einer Lizenz nach Satz 1 ist.

Das Unternehmen muss zur ordnungsgemafien Abwicklung der Select Finance
Geschéafte einen Dreiparteien-Vertrag mit einem Clearing-Agent und der Eurex
Clearing AG abgeschlossen haben. Im Falle der Ziffer 2.1.2 Abs. (1) Nr. 1b ist dieser
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23

Vertrag von demjenigen abzuschlieRRen, fir dessen Rechnung das Unternehmen
handelt.

Das Unternehmen muss sicherstellen, dass die ordnungsgemafe Abwicklung gem. Ziffer
2.1.2 Abs. (1) Satz 1 Nr. 3 durchgefiihrt werden kann. Dies beinhaltet insbesondere den
Zugang zu CmaX (fiir CBL-Kunden) oder in ein entsprechendes TPCM, einschliel3lich der
Méoglichkeit zur Teilnahme an der internationalen Sicherheitenverwaltung flr die
ordnungsgemafle Abwicklung der GC Pooling Repos.

Eine Spezielle Teilnahmeberechtigung als Select Invest Teilnehmer geman Ziffer 2.2.4 der
bis zum 01.01.24 geltenden Fassung dieser Geschaftsbedingungen gilt unbeschadet von
Ziffer 2.1.1 Absatz 9 auch als Select Invest Segmentregistrierung gemaf dieser Ziffer 2.2
Absatz 7. Eine Spezielle Teilnahmeberechtigung als Select Finance Teilnehmer geman
Ziffer 2.2.5 der bis zum 01.01.24 geltenden Fassung dieser Geschéaftsbedingungen gilt
unbeschadet von Ziffer 2.1.1 Absatz 9 auch als Select Finance Segmentregistrierung geman
dieser Ziffer 2.2 Absatz 8. Eine Marktregistrierung gemaR Ziffer 2.2.2 Abs. (2) der bis zum
01.01.24 geltenden Fassung dieser Geschaftsbedingungen gilt als Segmentregistrierung
gemal dieser Ziffer 2.2. Segmentregistrierungen geman Satz 1 bis 3 bedirfen keines
erneuten Antrags.

Handelsberechtigung fiir Handler

Personen, die berechtigt sein sollen, fir einen Teilnehmer mittels des Handelssystems
Geschéafte abzuschlielen (,Handler”), bedurfen vor Aufnahme ihrer Tatigkeit einer
Registrierung durch Eurex Repo. Personen kdnnen auf Antrag eines Teilnehmers von Eurex
Repo als Handler registriert werden, wenn sie zuverlassig sind und bestatigen, dass sie eine
professionelle Qualifikation fur den Handel von Repo Transaktionen besitzen. Der Antrag
kann auch von einem beauftragten Unternehmen gestellt werden.

An der Eurex Repo kann eine Person als Handler nur flr einen einzelnen Teilnehmer
zugelassen werden. Die Geschéaftsfuhrung der Eurex Repo kann eine Person als Handler fur
mehrere Teilnehmer zulassen, wenn sichergestellt ist, dass den hierdurch entstehenden
Interessenkonflikten angemessen begegnet wird, insbesondere wenn derselbe Handler von
einem beauftragten Unternehmen gleichzeitig fur unterschiedliche Teilnehmer gestellt wird.

Broker und Broker-User

Die Geschaftsfuhrung kann auf schriftlichen Antrag Unternehmen die Berechtigung erteilen,
Broker-Offerten gemaR Ziffer 5.3 in das Handelssystem einzugeben (,Broker”).

Fur die Erteilung der Berechtigung nach Absatz (1) gelten die Voraussetzungen der
Ziffer 2.1.2 entsprechend. Die Erteilung der Berechtigung nach Absatz (1) an ein
Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika setzt zusatzlich die
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2.5

2.6

Registrierung als Broker-Dealer bei der United States Securities and Exchange Commission
nach Section 15 (a) Securities Exchange Act von 1934 voraus.

Fir den Nachweis der fur die Erteilung der Berechtigung erforderlichen Voraussetzungen,
die Mitteilungspflichten der Broker und Uberpriifungen durch Eurex Repo oder deren
Beauftragte gilt Ziffer 2.1.1 Abs. (3) — (5) entsprechend.

Personen, die berechtigt sein sollen, fir einen Broker Broker-Offerten in das Handelssystem
der Eurex Repo einzugeben (,Broker-User”), bedurfen vor Aufnahme ihrer Tatigkeit einer
Registrierung durch Eurex Repo. Im Hinblick auf die Voraussetzungen der Registrierung gilt
Ziffer 2.3 Abs. (1) Satz 2 — 3 entsprechend.

Clearing-Agent und Clearing-Agent-User

Der Clearing-Agent hat die Personen, die berechtigt sein sollen, fir ihn Geschéafte eines
Select Finance Teilnehmers gemaf Ziffer 1.3.4 zu genehmigen (,Clearing-Agent-User”),
vor Aufnahme von deren Tatigkeit der Eurex Repo schriftlich anzuzeigen. Die Personen
missen zuverlassig sein und bendtigen eine entsprechende berufliche Eignung.

Zugang zum Handelssystem; Benutzerkennung; technische Schnittstelle; Third-Party-
Software

Eurex Repo gewahrt Teilnehmern zum Abschluss von Geschéaften und Brokern zur Eingabe
von Broker-Offerten Zugang zum Handelssystem. Eurex Repo teilt Teilnehmern und Brokern
fur den Zugriff auf das Handelssystem mindestens ein Teilnehmerkirzel und ein Passwort
zu, die ausschlieB3lich durch den jeweiligen Teilnehmer oder Broker genutzt werden duirfen.
Passworter sind unbefugten Dritten gegentber geheim zu halten. Ein Zugriff auf die
technische Infrastruktur des Handelssystems, wie zum Beispiel den Eurex Repo Server oder
die Handelssystem-Schnittstellen, ist nicht zulassig.

Teilnehmer und Broker sind verpflichtet, fur jeden Handler bzw. Broker-User sowie flr jede
Person, die aus sonstigen Griinden (Systemmanagement, Backoffice-Tatigkeit) einen
Zugang zum Handelssystem bendétigt, einen personlichen Zugangscode samt Passwort
(,Benutzerkennung”) mit der jeweiligen Systemberechtigung zu beantragen. Teilnehmer
und Broker mussen der Eurex Repo personelle Veranderungen, die im Zusammenhang mit
der Teilnahmeberechtigung bzw. der Handelsberechtigung fiir Handler stehen, unverziiglich
mitteilen, soweit flir die hiervon betroffenen Personen von der Eurex Repo eine
Benutzererkennung zugeteilt wurde. Ab dem Wirksamwerden von personellen
Veranderungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahmeberechtigung stehen, dirfen die
betroffenen Benutzerkennungen vom Teilnehmer oder Broker oder anderen Personen nicht
mehr verwendet werden.
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Teilnehmer und Broker werden Dritten die unmittelbare Nutzung des Handelssystems zum
Zweck des Abschlusses von Geschaften, zur Eingabe von Broker-Offerten oder zu anderen
Zwecken nicht ermoéglichen. Die einem Handler oder Broker-User zugewiesene
Benutzerkennung darf von anderen Personen nicht benutzt werden. Es ist dem Teilnehmer
jedoch gestattet, Dritten einen Zugang mit Leserechten zum Handelssystem zu gewahren,
falls der Dritte diesen benétigt, um Geschéfte fiir den Teilnehmer zu erfassen. Die Nutzung
des Teilnehmerzugangs durch einen Dritten ist der Eurex Repo schriftlich anzuzeigen.

Das ,Gateway" ist die technische Schnittstelle fir die Anbindung der Teilnehmer und Broker
am zentralen Server des Handelssystems. Der Zugang zum und die technische Anbindung
an das Handelssystem liegt im Verantwortungsbereich der Teilnehmer und Broker.

Fir die Datenverarbeitung durch das Handelssystem gilt Folgendes:

a) Die vom Handelssystem versandten Daten werden allen Teilnehmern und Brokern
gleichzeitig am Gateway des Handelssystems zur Verfiigung gestellt.

b) Die Eingaben der Teilnehmer (z.B. Auftrage/Quotes) und Broker (Broker-Offerten)
werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens am Gateway vom Handelssystem mit einem
Zeitstempel und einer Transaktions-ldentifikationsnummer versehen und
dementsprechend im Handelssystem verarbeitet.

Zugelassene Teilnehmer durfen an die technische Schnittstelle des Handelssystems der
Eurex Repo nur bei der Eurex Repo registrierte Third-Party-Software anbinden. Third-Party-
Software, die ein zugelassener Teilnehmer von einem Independent Software Provider
(,ISV*) bezieht, kann nur registriert werden, wenn sich auch der ISV bei der Eurex Repo
registriert hat. Die Registrierungen haben elektronisch tber die von der Eurex Repo hierfir
zur Verfigung gestellte Plattform (,Portal Member Section®) zu erfolgen. Naheres zur
Registrierung wird von der Geschaftsfiihrung der Eurex Repo festgesetzt und den
zugelassenen Teilnehmern auf elektronischem Weg durch Anlage zum Rundschreiben
01/2026 per E-Mail bekannt gegeben.

Third-Party-Software muss vor ihrem Gebrauch ausreichend getestet sein, um
sicherzustellen, dass durch sie ein ordnungsgemafer Handel nicht beeintrachtigt werden
kann. Naheres zur Testung wird von der Geschaftsfiihrung der Eurex Repo festgesetzt und
den zugelassenen Teilnehmern auf elektronischem Weg durch Anlage zum Rundschreiben
01/2026 per E-Mail bekannt gegeben.

Die Geschéftsfuhrung kann die Anbindung einer Third-Party-Software an die technische
Schnittstelle des Handelssystems der Eurex Repo untersagen und eine bestehende
Anbindung einer Third-Party-Software ganz oder teilweise unterbrechen, wenn

1. deren Registrierung nach Absatz 6 nicht oder nicht ordnungsgemaf erfolgt ist oder
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2. diese nach Absatz 7 nicht oder nicht ausreichend getestet wurde oder

3. trotz ausreichender Tests nach Absatz 7 bei deren Anbindung an die technische
Schnittstelle des Handelssystems der Eurex Repo ein ordnungsgemaler Handel
gefahrdet ist oder gefahrdet erscheint.

Riickgabe, Aussetzung und Kiindigung der Teilnahmeberechtigung

Die Geschéftsfiihrung kann nach ihrem Ermessen die Teilnahmeberechtigung jederzeit ohne
vorherige Anklndigung fristlos kiindigen oder die Teilnahmeberechtigung einseitig
aussetzen, wenn sie davon Kenntnis erlangt oder der Verdacht besteht, dass eine der in
Ziffer 2.1.2 aufgefihrten Voraussetzungen fir die Teilnahmeberechtigung bei einem
Teilnehmer nicht mehr gegeben ist oder bereits bei Erteilung der Teilnahmeberechtigung
nicht gegeben war. Die Rechte der Geschaftsflihrung zur Einschrankung, Aussetzung und
Kindigung der Teilnahmeberechtigung nach Abs. (2) sowie nach Ziffern 2.8.6, 2.9, 2.10 und
2.11 bleiben hiervon unberihrt.

Die Teilnahmeberechtigung eines Teilnehmers kann von diesem und von Eurex Repo mit
einer Frist von zwei Monaten gekiindigt werden. Die Kiindigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform.

Im Falle einer Kiindigung einer Teilnahmeberechtigung ist der betroffene Teilnehmer
verpflichtet, dafir Sorge zu tragen, dass mit Wirksamwerden der Kiindigung alle seine
Eingaben im Handelssystem, die zum Abschluss von Geschaften fihren kdnnen, geldscht
sind. Im Falle der Kiindigung einer Teilnahmeberechtigung eines Beauftragte Unternehmens
oder eines Beneficial Owners, fur die ein beauftragtes Unternehmen Eingaben in das
Handelssystem getatigt hat, die noch nach Wirksamwerden der Kiindigung zum Abschluss
von Geschaften fuhren kdnnen, haben diese und das Beauftragte Unternehmen, welche die
Eingaben gemacht haben, dafiir Sorge zu tragen, dass die Eingaben im Handelssystem mit
Wirksamwerden der Kiindigung geldscht sind. Nach Kiindigung bleibt der betroffene
Teilnehmer zur Erfullung der von ihm abgeschlossenen Geschéfte verpflichtet. Zu diesem
Zweck erhalt der Teilnehmer von Eurex Repo eine Zugriffsberechtigung auf alle
Funktionalitdten des Handelssystems, die zur Erfillung bzw. der Aufhebung
abgeschlossener Geschéafte dienen. Der Teilnehmer darf mit Wirksamwerden der Kiindigung
keine neuen Geschafte mehr abschlielRen.

Im Falle einer Aussetzung einer Teilnahmeberechtigung ist der betroffene Teilnehmer mit
Zugang der Aussetzungsentscheidung verpflichtet, alle seine Eingaben im Handelssystem,
die zum Abschluss von Geschaften fihren kénnen, sofort zu I6schen. Er darf wahrend der
Aussetzung der Teilnahmeberechtigung, mit Ausnahme von Geschéaften im Rahmen der
Ziffer 2.14, keine neuen Geschafte mehr abschliel3en. Falls der Teilnehmer diesen
Anforderungen nicht sofort nachkommt, kann die Geschéaftsfiihrung die Systemeingaben des
Teilnehmers Idschen.
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Die Geschéftsfiihrung ist im Falle einer Riickgabe, Aussetzung oder Kiindigung der
Teilnahmeberechtigung berechtigt, alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, damit der
betroffene Teilnehmer ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der jeweiligen MalRnahme
keine neuen Geschéafte mehr abschlief3t.

Die Regelungen zur Teilnahmeberechtigung in Abs. (1) — (5) gelten fir jede
Segmentregistrierung eines Teilnehmers entsprechend.

Riickgabe, Aussetzung und Kiindigung der Berechtigung zur Eingabe von Broker-
Offerten

Die Geschaftsfiihrung kann nach ihnrem Ermessen die Berechtigung eines Brokers zur
Eingabe von Broker-Offerten jederzeit ohne vorherige Ankiindigung fristlos kiindigen oder
diese Berechtigung einseitig aussetzen, wenn sie davon Kenntnis erlangt oder der Verdacht
besteht, dass eine der in Ziffer 2.4 aufgeflhrten Voraussetzungen bei einem Broker nicht
mehr gegeben ist oder bereits bei Erteilung der Berechtigung zur Eingabe von Broker-
Offerten nicht gegeben war. Die Rechte der Geschaftsfiihrung zur Einschrankung,
Aussetzung und Kindigung der Teilnahmeberechtigung nach Abs. (2) sowie nach Ziffer
2.8.6 bleiben hiervon unberihrt.

Die Berechtigung eines Brokers zur Eingabe von Broker-Offerten kann von diesem und von
Eurex Repo mit einer Frist von zwei Monaten gekilindigt werden. Die Kiindigung bedarf zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

Der Broker darf mit Wirksamwerden der Kiindigung der Berechtigung zur Eingabe von
Broker-Offerten keine neuen Broker-Offerten mehr in das Handelssystem eingeben. In das
Handelssystem bereits eingegebene Broker-Offerten, die noch nicht von beiden Teilnehmern
bestatigt wurden, werden von der Geschaftsfiihrung geldscht.

Im Falle einer Aussetzung einer Berechtigung zur Eingabe von Broker-Offerten ist der
betroffene Broker verpflichtet, mit Zugang der Aussetzungsentscheidung alle seine in das
Handelssystem eingegebenen Broker-Offerten, die noch nicht von beiden Teilnehmern
bestatigt wurden, sofort zu 16schen. Er darf wahrend der Aussetzung dieser Berechtigung
keine neuen Broker-Offerten in das Handelssystem eingeben. Falls der Broker dieser
Anforderung nicht sofort nachkommt, kann die Geschaftsfihrung von ihm eingegebene
Broker-Offerten I6schen.

Die Geschéftsfuhrung ist im Falle einer Riickgabe, Aussetzung oder Kiindigung der
Berechtigung zur Eingabe von Broker-Offerten berechtigt, alle erforderlichen MalRnahmen zu
treffen, damit der betroffene Broker ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der jeweiligen
MalRnahme keine neuen Broker-Offerten mehr in das Handelssystem eingibt.
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2.9.1

Die Geschéftsfiihrung kann, unbeschadet des Rechts zur Kiindigung gemaR Absatz (2), die
Berechtigung der Broker-User zur Eingabe von Broker-Offerten jederzeit ohne vorherige
Ankindigung fristlos kiindigen oder diese Berechtigung einseitig aussetzen, wenn sie davon
Kenntnis erlangt oder der Verdacht besteht, dass eine der in Ziffer 2.4 Abs. (4) i. V. m. Ziffer
2.3 Abs. (1) Satz 2 — 3 geregelten Voraussetzungen bei einem Broker-User nicht mehr
gegeben ist oder bereits bei Erteilung der Berechtigung zur Eingabe von Broker-Offerten
nicht gegeben war.

Rechte und Pflichten der Teilnehmer und Broker an Eurex Repo

Nutzungsrechte

Die von der Eurex Repo zugelassenen Teilnehmer sind berechtigt, bestimmte
Handelssystem-Funktionalitdten zu nutzen und im Rahmen ihrer Teilnahmeberechtigung
mittels entsprechender Eingaben in das Handelssystem die an der Eurex Repo zum Handel
zur Verfiigung stehenden Geschéafte abzuschlieRen. Soweit Teilnehmer nach Ziffer 2.1.2
Abs. (5) (b) zum Handel zugelassen werden, kann die Geschaftsfuhrung diesen Institutionen
die Nutzung weiterer Funktionalitaten (z. B. Auktionen) ermdglichen.

Eingaben in das Handelssystem der Eurex Repo durch ein von einem Teilnehmer
beauftragtes Unternehmen haben im Namen des Teilnehmers zu erfolgen. Solche Eingaben
wirken ausschlie3lich fur und gegen den Teilnehmer, in dessen Namen die Eingaben
erfolgten. Fir die Nichteinhaltung dieser Geschaftsbedingungen durch Beauftragte
Unternehmen des Teilnehmers ist dieser im Sinne von Ziffer 2.8.6 verantwortlich.

Broker sind berechtigt, durch die Nutzung der entsprechenden Handelssystem-
Funktionalitdten Broker-Offerten in das Handelssystem einzugeben.

Pflichten bei algorithmischen Handel

Teilnehmer, die algorithmischen Handel im Sinne des Art. 4 Abs. (1) Ziffer 39 der Richtlinie
2014/65/EU betreiben, mussen Vorhandelskontrollen in Bezug auf Preis, Volumen, Wert der
Auftrage und Systemverwendung vor der Eingabe der Auftrage in das Handelssystem der
Eurex Repo sowie Nachhandelskontrollen, die die Anforderung der Delegierten Verordnung
(EU) 2017/589 erfillen, durchfihren. Dartber hinaus muss ein solcher Teilnehmer in der
Lage sein, alle oder ein Teil seiner Auftrage unmittelbar zu stornieren.

Teilnehmer nach Absatz 1 mussen die Konformitat ihrer Handelssysteme,
Handelsalgorithmen und Handelsstrategien mit dem Handelssystem der Eurex Repo
sicherstellen und diese zu diesem Zweck in einer von der Eurex Repo zur Verfligung
gestellten Testumgebung testen. Die Anforderung des Satzes 1 gilt sowohl vor dem
erstmaligen Zugang zum Handelssystem der Eurex Repo als auch nach jeder wesentlichen
Anderung des Handelssystems durch den Teilnehmer oder die Eurex Repo bzw. nach einer
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Aktualisierung von Handelsalgorithmen oder Handelsstrategien. Art und Umfang der
Konformitatstests sowie die Bedingungen zur Nutzung der Konformitatstestumgebung legt
die Geschaftsflihrung der Eurex Repo unter Berlicksichtigung der Anforderungen des Art. 9
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/584 fest. Teilnehmer sind verpflichtet zu
bescheinigen, dass sie ihre Handelsalgorithmen den Anforderungen entsprechend getestet
haben.

Meldepflichten

Der Teilnehmer darf den Handel im Special und GC Repo Segment, GC Pooling Repo
Segment, Select Invest Segment und Select Finance Segment nicht beginnen, wenn

a) der Handel vor dem Zeitpunkt beginnt, zu dem die Sicherheitsleistung oder tagliche
Abrechnungszahlung an die Eurex Clearing AG zu erfullen ist und

b) die Gefahr der nicht fristgerechten Erfullung der ihm gegeniber von der Eurex Clearing
AG festgesetzten Sicherheitsleistung oder taglichen Abrechnungszahlung besteht.

Er muss die Geschéaftsfihrung unverziglich hiervon benachrichtigen.

Jeder Teilnehmer hat die Geschaftsfiihrung unverziiglich zu benachrichtigen, wenn er oder
einer seiner Handler die Geschéftsbedingungen nicht einhalten kann.

Verhaltenspflichten

Die Teilnehmer und Broker verpflichten sich, durch interne Vorschriften und Personalfiihrung
fur die Durchsetzung eines fairen und geordneten Handels unter Férderung der Integritat
des Marktes sowie unter Anwendung der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit zu sorgen.

Insbesondere verpflichten sich die Teilnehmer und Broker, dass die jeweilige
Benutzerkennung und das Passwort der registrierten Handler bzw. Broker-User nicht
unberechtigten Dritten zuganglich gemacht werden. Darlber hinaus werden die Teilnehmer
und Broker ihre Handler bzw. Broker-User verpflichten, die jeweilige Benutzeridentifikation
und das dem jeweiligen Handler bzw. Broker-User zugewiesene Passwort nicht
unberechtigten Dritten zuganglich zu machen.

Informations- und Auskunftspflichten

Die Teilnehmer und Broker sind verpflichtet, unter Vorbehalt entgegenstehender gesetzlicher
Vorschriften zur Geheimhaltung, der Eurex Repo alle Auskunfte zu erteilen und Nachweise
zu erbringen, die nach Auffassung der Eurex Repo zur Aufrechterhaltung eines geordneten
Marktes und zur Uberpriifung der Einhaltung dieser Geschaftsbedingungen, insbesondere
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2.9.6

2.9.7

29.8

im Zusammenhang mit der Teilnahmeberechtigung und der Teilnahme am Handel,
erforderlich sind.

Allgemeine Pflichten

Teilnehmer und Broker verpflichten sich, alle notwendigen Malinahmen zu ergreifen, um
sicherzustellen, dass sie jederzeit in Ubereinstimmung mit den Geschéftsbedingungen
handeln.

Die Teilnehmer und Broker bestatigen, vor Aufnahme des Handels bzw. der Eingabe von
Broker-Offerten alle notwendigen MalRnahmen ergriffen zu haben, um sicherzustellen, dass
samtliche Aktivitaten jederzeit in Ubereinstimmung mit allen auf den jeweiligen Teilnehmer
oder Broker anwendbaren gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen sind. Die Eurex
Repo nimmt eine diesbeziigliche Uberpriifung nicht vor und haftet nicht fiir Schaden, die
einem Teilnehmer oder Broker aus der Nichtbeachtung solcher Bestimmungen erwachsen.

MaBnahmen bei Pflichtverletzungen der Teilnehmer

Die Geschéftsflihrung ist berechtigt, im Hinblick auf Teilnehmer oder Broker, die ihre
Pflichten nach diesen Geschaftsbedingungen verletzen oder in anderer Weise vorsatzlich
oder fahrlassig den ordnungsgemaRen Handel der an Eurex Repo gehandelten Geschafte
gefahrden, in Abhangigkeit von der Schwere des Verstol3es nach einer schriftlichen
Mahnung die Teilnahmeberechtigung fiir den Handel an der Eurex Repo bzw. die
Berechtigung zur Eingabe von Broker-Offerten auszusetzen oder zu kiindigen. Bei schweren
VerstoRRen der Teilnehmer oder Broker, insbesondere bei einer Gefdhrdung eines
ordnungsgemaflen Handels an der Eurex Repo, kann die Geschéaftsfuhrung samtliche dieser
MaRnahmen auch ohne vorherige Mahnung ergreifen.

Unabhangig von den Bestimmungen in Abs. (1) kann die Geschéftsfuhrung die
Teilnahmeberechtigung eines Teilnehmers bis auf Weiteres aussetzen, falls der begriindete
Verdacht besteht, dass eine erhebliche Vermdgensverschlechterung bei dem Teilnehmer
eintritt, so dass die Erfullung von Geschéaften mittels des Handelssystems oder der
Verpflichtungen des Teilnehmers nach diesen Geschaftsbedingungen in Frage gestellt ist.

Die Geschéftsfuhrung wird den betroffenen Teilnehmer oder Broker von dem mdglichen
Verstol3 nach Abs. (1) bzw. Abs. (2) und dem zugrundeliegenden Sachverhalt schriftlich in
Kenntnis setzen und den Teilnehmer gleichzeitig auffordern, hierzu innerhalb von zehn
Handelstagen schriftlich Stellung zu nehmen.

Kennzeichnung algorithmisch erzeugter Auftrage und von Handelsalgorithmen

Die Teilnehmer sind verpflichtet, die von ihnen durch algorithmischen Handel im Sinne des §
80 Abs. (2) Satz 1 WpHG erzeugten Auftrége oder Quotes zu kennzeichnen, die hierfur
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jeweils verwendeten Handelsalgorithmen kenntlich zu machen sowie die Person kenntlich zu
machen, die diesen Auftrag initiiert hat.

Die Auftrage oder Quotes sind bei Eingabe in das System sowie bei Anderung und
Léschung zu kennzeichnen. Die hierflr jeweils verwendeten Handelsalgorithmen sind bei
Eingabe der aus diesen resultierenden Auftrdgen oder Quotes in das System sowie bei
Anderung und Léschung bereits eingegebener Auftréage oder Quotes in dem System
kenntlich zu machen. Die Kennzeichnung der erzeugten Auftradge oder Quotes und die
Kenntlichmachung der jeweils verwendeten Handelsalgorithmen hat Uber die hierzu
vorgesehenen Eingabemoglichkeiten des Systems zu erfolgen. Die Kenntlichmachung der
jeweils verwendeten Handelsalgorithmen muss nachvollziehbar, eindeutig und konsistent
sein. Als Handelsalgorithmus zu kennzeichnen ist der gesamte automatisierte
Entscheidungsweg, durch den die Eingabe der Auftrdge oder der Quotes in das System oder
deren Anderung oder Léschung bewirkt wird.

Die Geschéftsfiihrung kann zu Struktur und Format der Kennzeichnung und der
Kenntlichmachung nahere Bestimmungen treffen.

Order-Transaktions-Verhaltnis

Die Teilnehmer sind verpflichtet, ein angemessenes Verhéltnis von Eingaben, Anderungen
und Léschungen von Auftragen und Quotes (Ordereingaben) zu den ausgefihrten
Geschéaften (Order-Transaktions-Verhaltnis) zu gewahrleisten. Bei der Bestimmung eines
angemessenen Order-Transaktions-Verhaltnisses wird sowohl ein transaktionsbasiertes
Verhaltnis als auch ein volumenbasiertes Verhaltnis berlicksichtigt.

Die Anderung eines Auftrages oder eines Quotes wird als Léschung des bisherigen und
Eingabe eines neuen Auftrages oder eines neuen Quotes gezahlt.

Zur Bestimmung des transaktionsbasierten Order-Transaktions-Verhaltnisses wird die
Anzahl der Ordereingaben eines Teilnehmers innerhalb eines Kalendertages durch die
Anzahl der effektiv ausgefihrten Handelsgeschéfte geteilt.

Das transaktionsbasierte Order-Transaktions-Verhaltnis gilt als angemessen, wenn es nach
Beendigung des Handelstages folgende Limite unterschreitet:

Segment Limit

GC Pooling Repo 500

eTriParty Repo 500
7666-26_vt
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Segment Limit
Special und GC 500
Repo (GC Repos)

Special und GC

Repo (Special 7.500
Repos)

HQLAx 500

Zur Bestimmung des volumenbasierten Order-Transaktions-Verhaltnisses wird das
zahlenmaBige Volumen der Ordereingaben eines Teilnehmers innerhalb eines
Kalendertages durch das Volumen der effektiv ausgefiihrten Handelsgeschafte geteilt.

Das volumenbasierte Order-Transaktions-Verhaltnis gilt als angemessen, wenn es nach
Beendigung des Handelstages folgende Limite unterschreitet:

Segment Limit
GC Pooling Repo 500
eTriParty Repo 500
Special und GC Repo 500
(GC Repos)

Spacilnd SCReR2 | 5000
HQLAx 500

Wahrend aulRergewdhnlicher Marktlagen kénnen die jeweilig festgelegten Limite von der
Geschéaftsfuhrung erhéht werden, um das zuldssige Order-Transaktions-Verhaltnis
angemessen an die jeweilige auRergewdhnliche Marktlage anzupassen. Eine
aufliergewohnliche Marktlage kann insbesondere gekennzeichnet sein durch eine kurzfristige
und starke Veranderung der Marktaktivitat, auRergewdhnliche Volatilitat oder durch
kurzfristige und starke Zinsschwankungen.
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2.1

Handelsausschluss bei Verzug von DCMs, GCMs und IDCMs

Sofern ein im Special und GC Repo Segment, GC Pooling Repo Segment und Select
Finance Segment der Eurex Repo registriertes Unternehmen, das General-Clearing Mitglied
(GCM) der Eurex Clearing AG ist, die ihm gegentiber festgesetzte Sicherheitsleistung oder
tagliche Abrechnungszahlung nicht fristgerecht erbringt, kdnnen das zugelassene
Unternehmen sowie die durch das Unternehmen angeschlossenen Teilnehmer durch
Entscheidung der Geschéftsfliihrung fiir die Dauer der Nichtleistung der Sicherheit vom
Handel an der Eurex Repo ausgeschlossen werden. Dies gilt fir Direct-Clearing Mitglieder
(DCM) und ISA Direct-Clearing Mitglieder (IDCM) entsprechend.

Unterlasst ein im Special und GC Repo Segment, GC Pooling Repo Segment und Select
Finance Segment registriertes Unternehmen, das General-Clearing Mitglied der Eurex
Clearing AG ist, gegenilber der Eurex Clearing AG eine fallige Zahlung oder Lieferung, kann
die Geschéftsfiihrung das General-Clearing Mitglied sowie die durch das Unternehmen
angeschlossenen Teilnehmer fir die Dauer der Unterlassung vom Handel an Eurex Repo
ausschlieRen. Dies gilt fur Direct-Clearing Mitglieder und ISA Direct-Clearing Mitglieder
entsprechend.

Der Clearing-Agent, der mit einem ISA Direct-Clearing Mitglied einen Dreiparteien-Vertrag
der Eurex Clearing AG abgeschlossen hat, kann (A) die Eurex Repo dariiber informieren,
dass (i) dieses ISA Direct-Clearing Mitglied eine seiner Verpflichtungen gegenliber dem
Clearing-Agenten, die der Clearing-Agent als wesentlich einstuft, nicht erfillt hat und/oder (ii)
ein Ereignis eingetreten ist, dass den Clearing-Agenten berechtigt, seine Ernennung als
Clearing-Agent zu beenden und (B) den Ausschluss des ISA Direct-Clearing Mitglieds vom
Handel bzw. sofern dieses kein Teilnehmer der Eurex Repo ist, die Untersagung des
Abschlusses weiterer Geschafte des jeweiligen Select Finance Teilnehmers fir das
betreffende ISA Direct-Clearing Mitglied bei der Geschéaftsfuhrung der Eurex Repo
beantragen. Die Eurex Repo kann sich auf den Inhalt einer solchen Benachrichtigung des
Clearing-Agenten verlassen und ist nicht verpflichtet, diesen zu tberpriufen. Erklart die
Geschaftsfuhrung der Eurex Repo den Handelsausschluss bzw. die Untersagung des
Abschlusses weiterer Geschafte nach Satz 1, kdbnnen keine neuen Repo-Transaktionen des
ISA Direct-Clearing Mitglieds bzw. sofern dieses kein Teilnehmer der Eurex Repo ist, des
jeweiligen Select Finance Teilnehmers fur das betreffende ISA Direct-Clearing Mitglied in
das Clearing einbezogen werden.

Handelsausschluss bei Verzug von anderen Teilnehmern

Sofern ein im Special und GC Repo Segment und GC Pooling Repo Segmentregistriertes
Unternehmen, das kein Clearing Mitglied oder ISA Direct-Clearing Mitglied ist, die ihm
gegeniber festgesetzte Sicherheitsleistung oder tagliche Abrechnungszahlung nicht
fristgerecht erbringt, kann das zugelassene Unternehmen durch Entscheidung der
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Geschaftsfuhrung fur die Dauer der Nichtleistung der Sicherheit vom Handel an der Eurex
Repo ausgeschlossen werden.

Leistet ein solcher Teilnehmer die seinem General-Clearing Mitglied bzw. seinem
konzernverbundenen Direct-Clearing Mitglied geschuldeten Lieferungen oder Zahlungen und
Entgelte, die ihre Grundlage in diesen Geschéaftsbedingungen oder den Clearing-
Bedingungen der Eurex Clearing AG fir den Handel an der Eurex Repo haben, nicht
fristgerecht, kann die Geschaftsfihrung den Teilnehmer auf Antrag des General-Clearing
Mitglieds bzw. seines konzernverbundenen Direct-Clearing Mitglieds fiir die Dauer der
Nichtleistung vom Handel an der Eurex Repo ausschlief3en.

Handelsausschluss bei Verzug von Select Invest Teilnehmern

Unterlasst ein Select Invest Teilnehmer oder, im Falle der Ziffer 2.1.2 Abs. (1) Nr. 1b,
derjenige, fur dessen Rechnung der Select Invest Teilnehmer handelt, gegenliber der Eurex
Clearing AG eine fallige Zahlung oder Lieferung, kann die Geschaftsfihrung der Eurex Repo
diesen Select Invest Teilnehmer fiir die Dauer der Unterlassung vom Handel ausschlief3en.

Handelsausschluss bei Verzug von Teilnehmern im HQLA* Segment

Wird ein Teilnehmer im HQLA* Segment gemal dem HQLA* Scheme Rulebook gekiindigt
oder suspendiert, kann die Geschéaftsfuhrung diesen Teilnehmer im Handelssystem von
Eurex Repo vom Handel ausschlieen. Im Falle einer Suspendierung gemafl dem HQLAX
Scheme Rulebook ist dieser Handelsausschluss auf die Dauer der Suspendierung geman
dem HQLA* Scheme Rulebook begrenzt.

Folgen eines Handelsausschlusses

Wahrend der Dauer des Ausschlusses vom Handel kann der betroffene Teilnehmer unter
Aufsicht der Geschéaftsfuhrung Positionen glattstellen oder Ubertragen. Ist ein Teilnehmer,
der kein Clearing Mitglied oder ISA Direct-Clearing Mitglied ist, vom Handel ausgeschlossen,
kann das General-Clearing Mitglied oder das konzernverbundene Direct-Clearing Mitglied
bei der Geschaftsfihrung die Glattstellung der Positionen dieses Teilnehmers beantragen.
Wird ein General-Clearing Mitglied oder ein Direct-Clearing Mitglied vom Handel
ausgeschlossen, dirfen die ausgeschlossenen Teilnehmer nur solange ausgeschlossen
bleiben, bis sie Giber ein anderes General-Clearing Mitglied oder Direct-Clearing Mitglied
wieder am Handel der Eurex Repo teilnehmen kénnen. Das Recht zur Kiindigung der
Teilnahmeberechtigung bleibt unberthrt.

Im Falle eines Handelsausschlusses entfallt automatisch auch die dem ausgeschlossenen
Unternehmen nach Ziffer 2.1.1 Abs. (2) Satz 1 und 2 erteilte Genehmigung flur dessen
Beauftragte Unternehmen.
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3. Abschnitt: Zum Handel zugelassene echte Pensionsgeschafte

Die Geschaftsfiihrung der Eurex Repo bestimmt, welche Wertpapiere zum Handel an der Eurex Repo
zugelassen werden und legt die fiir Repo-Geschafte in diesen Wertpapieren zu beachtenden
Spezifikationen fest. Nach Malgabe dieser Geschéftsbedingungen erfolgt die Festlegung auerhalb
dieser Geschaftsbedingungen in den Basketspezifikationen (,Basketspezifikationen”). Nach erfolgter
Festlegung durch die Geschaftsfihrung kénnen standardisierte Repo-Geschéfte in den einzelnen zur
Verfligung stehenden Segmenten gemal den nachfolgenden Bestimmungen abgeschlossen werden.

(1) Ein Repo-Geschaft besteht aus einem Kauf/Verkauf (,Front Leg”) von Wertpapieren und
dem gleichzeitigen Ruckverkauf/-kauf (,Term Leg”) von Wertpapieren gleicher Art und
Menge zu einem bestimmten Termin. Das Front Leg und das Term Leg bilden zusammen
einen einheitlichen Vertrag.

(2) Das von den Teilnehmern festgelegte Datum fiir das Front Leg (das ,Anfangsdatum”) und
das Term Leg (das ,Enddatum”) bestimmen die Laufzeit des Repo-Geschéafts und damit die
Tage, an denen die Wertpapiere jeweils Ubereignet und der Kaufpreis bzw. Rickkaufpreis
bezahlt werden mussen.

(3) Veranderungen der Ausgestaltung der mittels des Handelssystems zur Verfligung
stehenden Repos werden von der Geschéftsfuhrung der Eurex Repo festgesetzt.

31 Special und GC Repo Segment

Fur den Handel im Special und GC Repo Segment stehen General Collateral Repos (,GC
Repos”) und Special Repos (,Special Repos”) zur Verfligung.

311 Spezifikationen fiir ein General Collateral Repo

Bei einem GC Repo verpflichtet sich der Verkaufer zur Ubereignung von Wertpapieren
gegen Zahlung des Kaufpreises und zur anschlielenden Zahlung des Rickkaufpreises an
den Kaufer gegen Ubereignung von Wertpapieren gleicher Art und Menge. Weiterhin
verpflichtet sich der Verkaufer zur Zahlung eines zusatzlichen Repo-Entgeltes (Ziffer 3.1.1.1
Abs. (5) — (7)) an den Kaufer.

Der Kaufer der Wertpapiere verpflichtet sich zur Zahlung des Kaufpreises gegen
Ubereignung der Wertpapiere und zur Ubereignung von Wertpapieren gleicher Art und
Menge an den Verkaufer gegen Zahlung des Ruckkaufpreises und des zuséatzlichen Repo-
Entgeltes.

Die Teilnehmer missen sich als Voraussetzung fur einen Geschéaftsabschluss zunachst
mittels des Handelssystems auf einen Korb von Wertpapieren (,Basket”) einigen. Der
Verkaufer der Wertpapiere bestimmt anschlie3end die zu tUbereignenden Wertpapiere, die in
dem Basket enthalten sein mussen. Naheres zur Festlegung der durch den Verkaufer zu
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3.1.1.1

Ubereignenden Wertpapiere wird im ,Eurex Repo — Trading GUI User Manual for Repo
Traders” in dessen jeweils gultiger Fassung geregelt. Die fir GC Repo zur Verfigung
stehenden Baskets werden von der Geschéaftsfiihrung bestimmt.

Danach verhandeln die Teilnehmer mittels der Handelssystem-Funktionalitaten den Repo-
Zinssatz, den Kaufpreis/Rlckkaufpreis in EUR oder GBP und die Laufzeit, bis eine Einigung
Uber ein GC Repo erzielt wird. Die Anzahl der zu Ubereignenden Wertpapiere wird
ausgehend von dem zuvor vereinbarten Vertragsinhalt des GC Repo anhand des aktuellen
Marktwertes dieser Wertpapiere automatisch ermittelt.

Kontraktgegenstand

Einem GC Repo liegt ein Basket zugrunde, der sich aus einer bestimmten Anzahl von
Wertpapieren zusammensetzt, die bestimmte Kriterien erfiillen. Die fiir GC Repo zur
Verfiigung stehenden Baskets und die jeweils darin enthaltenen Wertpapiere werden von
der Geschéftsflihrung in den Basketspezifikationen festgelegt.

Ein GC Repo muss entweder einen Geldbetrag (cash amount) von mindestens EUR oder
GBP 1.000.000 (in Worten: Eine Million) oder einen Nominalwert (nominal size) von
mindestens EUR oder GBP 1.000.000 (in Worten: Eine Million), bezogen auf die
ausgewahlten Wertpapiere, aufweisen.

Die von den jeweiligen Baskets umfassten Wertpapiere kdnnen von der Geschaftsflhrung
geandert werden.

Die Eurex Repo nimmt die anlasslich von Veranderungen der Baskets erforderlichen
Anpassungen des Handelssystems vor.

Betragt die Laufzeit eines GC Repos héchstens ein Jahr, ist der bei Abschluss des GC
Repos vereinbarte Repo-Zinssatz (ausgedrickt als Prozentsatz p. a.), bezogen auf den
Kaufpreis und auf die Zeit vom Front Leg (einschlielich) bis zum Term Leg (ausschlief3lich),
am Ende der Laufzeit eines solchen GC Repos zu entrichten.

Betragt die Laufzeit eines GC Repos mehr als ein Jahr, ist der bei Abschluss des GC Repos
vereinbarte Repo-Zinssatz (ausgedrickt als Prozentsatz p. a.) in mindestens zwei Tranchen
entsprechend der Laufzeit dieses GC Repos zu entrichten. Die Zahlungen erfolgen in
Abstanden von 12 Monaten, wobei die erste Zahlung vor Ablauf von 12 Monaten fallig wird,
sofern die Laufzeit eines GC Repos 12 bzw. 24 Monate Uberschreitet. Der fir jeden
Zeitraum aufgelaufene Repo-Zinsbetrag wird am Ende jedes Zeitraums ausgezahlt und der
Restbetrag des Term Leg entsprechend reduziert. Fallt ein Auszahlungstermin auf einen
Feiertag, erfolgt die Zahlung am nachstmdglichen Geschaftstag.
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Die Berechnung fur alle vorstehend in Abs. (5) benannten Falle erfolgt auf der Grundlage der
Anzahl der tatsachlich abgelaufenen Kalendertage des Berechnungszeitraums dividiert
durch die Zahl 360 (,actual/360”) fir EUR, CHF und USD und 365 (,actual/365”) fir GBP.

Die Auszahlungsmethode gemaR vorstehendem Unterabs. (2) des Abs. (5) tritt flir neu
abgeschlossene GC Repos am 16.06.2025 in Kraft. Fir alle tbrigen vor dem 16.06.2025
abgeschlossenen GC Repos, ist der bei Abschluss des GC Repos vereinbarte Repo-
Zinssatz (ausgedruckt als Prozentsatz p. a.) am Ende der Laufzeit eines GC Repos zu
entrichten.

Die Repo-Zinssatze werden im Handelssystem mit Dezimalstellen dargestellt, wobei die
kleinstmdgliche Abstufung funf Zehntel Basispunkte, d. h. 0,005 %, betragt.

Abweichend von Abs. (5) kénnen sich die Teilnehmer auch auf einen Referenzzinssatz
anstelle eines festen Zinssatzes einigen (Variable Repos). Als Referenzzinssatze stehen die
im Handelssystem angegebenen Referenzzinssatze zur Verfligung.

Laufzeit

Die fir GC Repos zur Verfugung stehenden Laufzeiten legt die Geschaftsfiihrung in den
Basketspezifikationen fest.

Teilnehmer kénnen das bei Abschluss eines GC Repos vereinbarte Anfangs- und Enddatum
grundsatzlich nicht nachtraglich andern (not terminable on demand). Ausgenommen hiervon
sind Geschéafte mit einer durch den Zusatz ,Open® gekennzeichneten Laufzeitgruppe (,Open
Repo-Geschift”).

Erfillung, Lieferung

Die mittels des Handelssystems abgeschlossenen GC Repos sind an dem fir das jeweilige
Front Leg und Term Leg vereinbarten Anfangs- und Enddatum zu erfillen.

Die Eurex Clearing AG ist Vertragspartner fiir alle GC Repos, die mittels des
Handelssystems abgeschlossen wurden.

Es ist Teilnehmern nicht gestattet, die dem GC Repo zu Grunde liegenden Wertpapiere
wahrend der Laufzeit oder am Enddatum fiir das Term Leg auszutauschen (no right of
substitution).

Clearing Mitglieder haben ihre Liefer- und Zahlungsverpflichtungen nach Weisung der Eurex
Clearing AG zu erfiillen, soweit in diesen Geschaftsbedingungen nichts Anderes geregelt ist.

Fir das Verfahren bei Lieferungen und Zahlungen nach Abs. (4) gilt Folgendes:
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3.1.2

3.1.21

a) Kaufvereinbarung (Front Leg):

Alle stlickemaRigen Lieferungen sowie Zahlungen erfolgen Zug um Zug zwischen dem
lieferpflichtigen Clearing Mitglied und der Eurex Clearing AG und entsprechend
zwischen der Eurex Clearing AG und dem zu beliefernden Clearing Mitglied am
vereinbarten Liefertag des Front Legs. Hierbei erfolgen die stlickemaRigen Lieferungen
Uber einen von der Eurex Clearing AG anerkannten Zentralverwahrer und die Zahlung
Uber das entsprechende vom Zentralverwahrer festgelegte Konto.

b) Ruckkaufvereinbarung (Term Leg):

Alle stlickemaRigen Lieferungen sowie Zahlungen erfolgen Zug um Zug zwischen dem
lieferpflichtigen Clearing Mitglied und der Eurex Clearing AG und entsprechend
zwischen der Eurex Clearing AG und dem zu beliefernden Clearing Mitglied am
vereinbarten Liefertag des Term Legs. Hierbei erfolgen die stiickemaRigen Lieferungen
Uber einen von der Eurex Clearing AG anerkannten Zentralverwahrer und die Zahlung
Uber das entsprechende vom Zentralverwahrer festgelegte Konto.

Spezifikationen fiir ein Special Repo

Firr die Ubereignung der Wertpapiere wird der Repo-Zinssatz gezahlt. Die beiden
Teilnehmer verpflichten sich, am Laufzeitende eine gleiche Anzahl und Gattung der
urspringlich Ubereigneten Wertpapiere gegen Zahlung des Rickkaufpreises zu Ubereignen.
Die fiir Special Repo zur Verfligung stehenden Wertpapiere werden von der
Geschéaftsfuhrung bestimmt.

Der Geschaftsabschluss eines Special Repo kommt zustande, indem der Teilnehmer, der
bestimmte Wertpapiere sucht, im Handelssystem die gesuchten Wertpapiere selektiert und
mittels der im Handelssystem zur Verfigung stehenden Auftragsarten eine Anfrage an
andere Teilnehmer richtet. Danach verhandeln die Teilnehmer mittels der Handelssystem-
Funktionalitdten den Repo-Zinssatz, den Betrag in Euro und gegebenenfalls die Laufzeit, bis
eine Einigung Uber ein Special Repo erzielt wird. Der ausmachende Betrag der zu
Ubereignenden Wertpapiere wird ausgehend von dem zuvor vereinbarten Vertragsinhalt des
Special Repo anhand des aktuellen Marktwertes dieser Wertpapiere automatisch ermittelt.

Kontraktgegenstand

Einem Special Repo liegen Wertpapiere zu Grunde, die von der Eurex Clearing AG, der
CEU, CBL oder Euroclear abgewickelt werden kénnen. Die fur Special Repo zur Verfligung
stehenden Wertpapiere legt die Geschéaftsfuhrung in den Basketspezifikationen fest.
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Ein Special Repo muss entweder einen Geldbetrag (cash amount) von jeweils mindestens
EUR oder GBP 500.000 oder einen Nominalwert (nominal size) von mindestens EUR oder
GBP 500.000, bezogen auf die ausgewahlten Wertpapiere, aufweisen.

Die fiir Special Repo zur Verfligung stehenden Wertpapiere kébnnen von der
Geschaftsfihrung geandert werden. Die Eurex Repo nimmt die anlasslich von
Veranderungen der zur Verfugung stehenden Wertpapiere erforderlichen Anpassungen des
Handelssystems vor.

Betragt die Laufzeit eines Special Repos hdchstens ein Jahr, ist der bei Abschluss des
Special Repos vereinbarte Repo-Zinssatz (ausgedriickt als Prozentsatz p. a.), bezogen auf
den Kaufpreis und auf die Zeit vom Front Leg (einschlief3lich) bis zum Term Leg
(ausschlieBlich), am Ende der Laufzeit eines solchen Special Repos zu entrichten.

Betragt die Laufzeit eines Special Repos mehr als ein Jahr, ist der bei Abschluss des
Special Repos vereinbarte Repo-Zinssatz (ausgedrickt als Prozentsatz p. a.) in mindestens
zwei Tranchen entsprechend der Laufzeit dieses Special Repos zu entrichten. Die
Zahlungen erfolgen in Abstédnden von 12 Monaten, wobei die erste Zahlung vor Ablauf von
12 Monaten fallig wird, sofern die Laufzeit eines Special Repos 12 bzw. 24 Monate
Uberschreitet. Der fir jeden Zeitraum aufgelaufene Repo-Zinsbetrag wird am Ende jedes
Zeitraums ausgezahlt und der Restbetrag des Term Leg entsprechend reduziert. Fallt ein
Auszahlungstermin auf einen Feiertag, erfolgt die Zahlung am nachstmaoglichen
Geschaftstag.

Die Berechnung erfolgt fur alle vorstehend in Abs. (4) benannten Falle auf der Grundlage der
Anzahl der tatsachlich abgelaufenen Kalendertage des Berechnungszeitraums dividiert
durch die Zahl 360 (,actual/360”) fur EUR, CHF und USD und 365 (,actual/365”) fir GBP.

Die Auszahlungsmethode gemaR vorstehendem Unterabs. (2) des Abs. (4) tritt fir neu
abgeschlossene Special Repos am 16.06.2025 in Kraft. Fur alle Gbrigen vor dem 16.06.2025
abgeschlossenen Special Repos, ist der bei Abschluss des Special Repos vereinbarte
Repo-Zinssatz (ausgedruckt als Prozentsatz p. a.) am Ende der Laufzeit eines

Special Repos zu entrichten.

Die Repo-Zinssatze werden im Handelssystem mit Dezimalstellen dargestellt, wobei die
kleinstmdgliche Abstufung funf Zehntel Basispunkte, d. h. 0,005 %, betragt.
Laufzeit

Die fir Special Repo zur Verfuigung stehenden Laufzeiten legt die Geschéaftsfliihrung in den
Basketspezifikationen fest.
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3.1.23

3.2

3.21

3.21.1

Teilnehmer kédnnen das bei Abschluss eines Special Repos vereinbarte Anfangs- und
Enddatum grundsatzlich nicht nachtraglich andern (not terminable on demand).
Ausgenommen hiervon sind Special Repos als Open Repo-Geschéfte (mit einer durch den
Zusatz ,Open*“ gekennzeichneten Laufzeitgruppe).

Erfiillung, Lieferung

Fur die Erflllung und Lieferung von mittels des Handelssystems geschlossenen Special
Repos gelten die Regelungen Ziffer 3.1.1.3 inhaltsgleich.

GC Pooling Repo Segment

Fur den Handel im GC Pooling Repo Segment stehen GC Pooling Repo-Geschéfte (,GC
Pooling Repo”) zur Verfligung. Fir einen GC Pooling Repo ist die Beschaffung von Kapital
gegen Ubertragung von Sicherheiten einer rahmenmaRig definierten Qualitat von
Wertpapieren (,Wertpapier-Basket”) charakteristisch. Naheres wird durch die
nachfolgenden Regelungen bestimmt.

Spezifikationen fiir ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling ECB Basket Repo
(,,GC Pooling ECB Basket Repo”)

Fur ein GC Pooling ECB Basket Repo gelten die Regelungen unter Ziffer 3.1.1
entsprechend, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.

Kontraktgegenstand

Die Bestimmung der Wertpapiere, die bei einem gehandelten GC Pooling ECB Basket Repo
Ubereignet oder anderweitig Ubertragen werden, wird fir den jeweiligen Teilnehmer
ausschlielich mittels CmaX oder ein anderes entsprechendes TPCM, automatisch
vorgenommen. Ein Anspruch auf Ubertragung bestimmter in dem Basket enthaltener
Wertpapiere besteht nicht. Erganzend bestimmen die Teilnehmer die Handelswahrung des
GC Pooling ECB Basket Repos. Die fur den jeweiligen Basket zulassigen
Handelswahrungen werden von der Geschéftsfuhrung in den Basketspezifikationen
festgelegt. Soweit keine gesonderte Festlegung erfolgt, gilt als Handelswahrung der Euro.

Die Anzahl sowie die Gattung der konkret zu tibereignenden Wertpapiere wird, ausgehend
von dem zuvor vereinbarten Vertragsinhalt des GC Pooling ECB Basket Repos und je
Handelswahrung, auf Basis der Vereinbarungen von CmaX oder auf Basis der Regeln und
Vereinbarungen eines anderen entsprechenden TPCM mittels CmaX oder ein anderes
entsprechendes TPCM unter Berticksichtigung der Giber das CmaX-System flir den
lieferpflichtigen Teilnehmer zur Verflgung stehenden zuldssigen Wertpapiere automatisch
ermittelt.
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Naheres zur automatischen Festlegung der fiir ein GC Pooling ECB Basket Repo zulassigen
und in den entsprechenden Basket einbezogenen Wertpapiere durch CmaX oder ein
anderes entsprechendes TPCM wird in den Basketspezifikationen und in den
Vereinbarungen von CmaX oder den Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM geregelt. Entsprechendes gilt fir die Substitution von Wertpapieren
nach Ziffer 3.2.1.3.

Die fur den jeweiligen Basket zuldassigen Wertpapiere werden von der Geschaftsfihrung in
den Basketspezifikationen festgelegt.

Die CEU oder CBL nimmt die anlasslich von Veranderungen der Baskets erforderlichen
Anpassungen in CmaX oder in einem anderem entsprechenden TPCM vor.

Ein GC Pooling ECB Basket Repo muss einen Geldbetrag (cash amount) von mindestens
EUR (bzw. USD, CHF oder GBP) 1.000.000 (in Worten: Eine Million) aufweisen.

Betragt die Laufzeit eines GC Pooling Repos hdchstens ein Jahr, ist der bei Abschluss des
GC Pooling Repos vereinbarte Repo-Zinssatz (ausgedriickt als Prozentsatz p. a.), bezogen
auf den Kaufpreis und auf die Zeit vom Front Leg (einschlieBlich) bis zum Term Leg
(ausschlieBlich), am Ende der Laufzeit eines solchen GC Pooling Repos zu entrichten.

Betragt die Laufzeit eines GC Pooling Repos mehr als ein Jahr, ist der bei Abschluss des
GC Pooling Repos vereinbarte Repo-Zinssatz (ausgedrickt als Prozentsatz p. a.) in
mindestens zwei Tranchen entsprechend der Laufzeit dieses GC Pooling Repos zu
entrichten. Die Zahlungen erfolgen in Abstdnden von 12 Monaten, wobei die erste Zahlung
vor Ablauf von 12 Monaten fallig wird, sofern die Laufzeit eines GC Pooling Repos 12 bzw.
24 Monate Uberschreitet. Der fur jeden Zeitraum aufgelaufene Repo-Zinsbetrag wird am
Ende jedes Zeitraums ausgezahlt und der Restbetrag des Term Leg entsprechend reduziert.
Fallt ein Auszahlungstermin auf einen Feiertag, erfolgt die Zahlung am nachstmdglichen
Geschéftstag.

Die Berechnung erfolgt fir alle vorstehend in Abs. (7) benannten Falle auf der Grundlage der
Anzahl der tatsachlich abgelaufenen Kalendertage des Berechnungszeitraums dividiert
durch die Zahl 360 (,actual/360”) fir EUR, CHF und USD und 365 (,actual/365”) fiir GBP.

Die Auszahlungsmethode gemaR vorstehendem Unterabs. (2) des Abs. (7) tritt fir neu
abgeschlossene GC Pooling Repos am 16.06.2025 in Kraft. Fur alle tGbrigen vor dem
16.06.2025 abgeschlossenen GC Pooling Repos, ist der bei Abschluss des GC Pooling
Repos vereinbarte Repo-Zinssatz (ausgedrickt als Prozentsatz p. a.) am Ende der Laufzeit
eines GC Pooling Repos zu entrichten.
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3.21.2

3.21.3

Erfullung, Lieferung

Die stiickemaRige Belieferung eines GC Pooling ECB Basket Repos erfolgt ausschlief3lich
durch eine automatische Zuteilung und Ubereignung bzw. Ubertragung der zu liefernden
Wertpapiere durch CmaX oder ein anderes entsprechendes TPCM sowohl auf Basis der
Vereinbarungen von CmaX oder auf Basis der Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM und Uber einen von der Eurex Clearing AG anerkannten
Zentralverwahrer. Desgleichen kann die Erfiillung durch die Ubertragung von Anspriichen
aus Wertpapierrechnung oder Wertpapiergutschrift erfolgen. Der erforderliche
Ubertragungsakt richtet sich dabei, unter Beriicksichtigung der einschlagigen
Kollisionsrechtsnormen, nach dem Grundsatz der Belegenheit des betreffenden Wertpapiers
oder des relevanten Kontos. Dabei kann die Belieferung zwecks Erfiillung entsprechend den
MaRgaben der involvierten Sicherheitenverwaltungssysteme sowohl auf den hierfir
eingerichteten Konten bei CEU als auch bei CBL erfolgen. Die Teilnehmer eines GC Pooling
ECB Basket Repos sind sich insoweit (iber die Ubereignung oder Abtretung der
entsprechenden Rechtsposition nach den Erfordernissen der jeweils ma3geblichen
Rechtsordnung einig und bevollmachtigen die CEU oder CBL zur Vornahme aller
Rechtshandlungen im Rahmen des Vollzugs der Ubereignung bzw. Ubertragung der von
CmaX oder einem anderen entsprechenden TPCM ausgewahlten Wertpapiere. Im Ubrigen
gelten die Regelungen geman Ziffer 1.5 und 3.1.1.3 ergénzend. Als maf3geblichen
Leistungszeitpunkt eines GC Pooling ECB Basket Repos vereinbaren die Teilnehmer die
Erflllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des 1. Same Day Settlement-Buchungslaufs des
Tages (,SDS1”) der CEU oder CBL fur den jeweils maf3geblichen Leistungstag. Dies gilt
nicht, soweit GC Pooling ECB Basket Repos in der Abwicklungsart Realtime Settlement der
CEU oder CBL erfillt werden.

Substitution

Es ist dem Verkaufer gestattet, die im Rahmen eines GC Pooling ECB Basket Repos
Ubereigneten Wertpapiere bzw. tUbertragenen Anspriiche aus Wertpapierrechnung oder
Wertpapiergutschrift wahrend der Laufzeit nach MalRgabe der Vereinbarungen von CmaX
oder der Regeln und Vereinbarungen eines anderen entsprechenden TPCM auszutauschen
(right of substitution). Ersatzsicherheiten werden dem Kaufer automatisch aus dem tber
CmaX oder einem anderen entsprechenden TPCM verfligbaren Bestand an freien und fir
den jeweiligen Basket zuldssigen Sicherheiten des Verkaufers Gbertragen oder Ubereignet.

Es ist der Eurex Clearing AG in ihrer Funktion als zentraler Kontrahent ausdricklich
gestattet, im Rahmen eines GC Pooling ECB Basket Repos Ubereignete oder Ubertragene
Wertpapiere bzw. Anspriiche jederzeit auszutauschen, soweit dies zur Erflllung einer
Rucklieferverpflichtung aus einem GC Pooling ECB Basket Repo oder einem sonstigen
Substitutionsvorgang erforderlich ist.
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3.21.4

3.2.2

3.2.2.1

Das Substitutionsverfahren sowie die ndheren Voraussetzungen werden durch die
Vereinbarungen von CmaX oder die Regel und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM geregelt.

Re-use

Die weitere Verwendung der dem Kaufer im Rahmen eines GC Pooling ECB Basket Repos
Ubereigneten Wertpapiere und Ubertragenen Anspriche ist nur zulassig, soweit die
Vereinbarungen von CBL oder eines entsprechenden TPCM Uber die weitere Verwendung
Ubereigneter Wertpapiere und Ubertragener Anspriiche erfillt sind. In diesem Fall kann der
Kaufer die ihm Ubereigneten Wertpapiere oder tibertragenen Anspriiche wahrend der
Laufzeit des zugrunde liegenden GC Pooling ECB Basket Repos

— im Rahmen weiterer GC Pooling ECB Basket Repos in der gleichen oder einer anderen
Handelswahrung als Sicherheit Ubereignen bzw. Ubertragen,

an die Eurex Clearing AG zur Besicherung von Margin-Verpflichtungen verpfanden,

im Rahmen sonstiger bilateraler Sicherheitengeschafte verpfanden oder

an die Deutsche Bundesbank oder an die Banque centrale du Luxembourg verpfanden.

Da GC Pooling Repo-Geschéfte unter Verwendung von CmaX der CBL erfolgen, kdnnen die
dem Kaufer ibereigneten Wertpapiere wahrend der Laufzeit des Repos nicht aus dem
Triparty Collateral Management System der CBL ausgeliefert werden und nur von ihm im
Rahmen der vorstehend in Satz 2 aufgezeigten Mdglichkeiten weiterverwendet werden.

Spezifikationen fiir ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling ECB EXTendedBasket
Repo (,GC Pooling ECB EXT. Basket Repo”)

Fur ein GC Pooling ECB EXT. Basket Repo gelten die Regelungen unter Ziffer 3.1.1
entsprechend, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.

Kontraktgegenstand

Die Bestimmung der Wertpapiere, die bei einem gehandelten GC Pooling ECB EXT. Basket
Repo Uibereignet oder anderweitig Ubertragen werden, wird fir den jeweiligen Teilnehmer
ausschlieBlich mittels CmaX oder ein anderes entsprechendes TPCM, automatisch
vorgenommen. Ein Anspruch auf Ubertragung bestimmter in dem Basket enthaltener
Wertpapiere besteht nicht. Die fiir den jeweiligen Basket zulassigen Handelswahrungen
werden von der Geschéftsfiihrung in den Basketspezifikationen festgelegt. Soweit keine
gesonderte Festlegung erfolgt, gilt als Handelswahrung der Euro.
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3.2.2.2

Die Anzahl sowie die Gattung der konkret zu tbereignenden Wertpapiere wird, ausgehend
von dem zuvor vereinbarten Vertragsinhalt des GC Pooling ECB EXT. Basket Repos, und
auf Basis der Vereinbarungen von CmaX oder den Regeln und Vereinbarungen eines
anderen entsprechenden TPCM mittels CmaX oder eines anderen entsprechenden TPCM
unter Berucksichtigung der Uber das CmaX-System fir den lieferpflichtigen Teilnehmer zur
Verfligung stehenden zulassigen Wertpapiere automatisch ermittelt.

Naheres zur automatischen Festlegung der fir ein GC Pooling ECB EXT. Basket Repo
zulassigen und in den entsprechenden Basket einbezogenen Wertpapiere durch CmaX oder
ein anderes entsprechendes TPCM wird in den Basketspezifikationen und in den
Vereinbarungen von CmaX oder in den Regeln und Vereinbarungen eines anderes
entsprechenden TPCM geregelt. Entsprechendes gilt fir die Substitution von Wertpapieren
nach Ziffer 3.2.2.3.

Die fiir den jeweiligen Basket zuldssigen Wertpapiere werden von der Geschaftsfiihrung in
den Basketspezifikationen festgelegt.

Die CEU oder CBL nimmt die anlasslich von Veranderungen der Baskets erforderlichen
Anpassungen in CmaX oder in einem anderen entsprechenden TPCM vor.

Ein GC Pooling ECB EXT. Basket Repo muss einen Geldbetrag (cash amount) von
mindestens EUR (bzw. USD, CHF oder GBP) 1.000.000 (in Worten: Eine Million) aufweisen.

Fir ein GC Pooling ECB EXT. Basket Repo gelten die Regelungen in Ziffer 3.2.1.1 Abs. (7)
entsprechend.

Erfillung, Lieferung

Die stickemaflige Belieferung eines GC Pooling ECB EXT. Basket Repos erfolgt
ausschlieRlich durch eine automatische Zuteilung und Ubereignung bzw. Ubertragung der zu
liefernden Wertpapieren durch CmaX oder durch ein anderes entsprechendes TPCM auf
Basis der Vereinbarungen von CmaX oder der Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM und Uber einen von der Eurex Clearing AG anerkannten
Zentralverwahrer. Desgleichen kann die Erfillung durch die Ubertragung von Anspriichen
aus Wertpapierrechnung oder Wertpapiergutschrift erfolgen. Der erforderliche
Ubertragungsakt richtet sich dabei, unter Beriicksichtigung der einschlagigen
Kollisionsrechtsnormen, nach dem Grundsatz der Belegenheit des betreffenden Wertpapiers
oder des relevanten Kontos. Dabei kann die Belieferung zwecks Erfiillung entsprechend den
MalRgaben der involvierten Sicherheitenverwaltungssysteme sowohl auf den hierfur
eingerichteten Konten bei CEU als auch bei CBL erfolgen. Die Teilnehmer eines GC Pooling
ECB EXT. Basket Repos sind sich insoweit (iber die Ubereignung oder Abtretung der
entsprechenden Rechtsposition nach den Erfordernissen der jeweils maf3geblichen
Rechtsordnung einig und bevollméachtigen die CEU oder CBL zur Vornahme aller
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3.2.2.3

3.2.2.4

Rechtshandlungen im Rahmen des Vollzugs der Ubereignung bzw. Ubertragung der von
CmaX oder von einem anderen entsprechenden TPCM ausgewahlten Wertpapiere. Im
Ubrigen gelten die Regelungen gemaR Ziffer 1.5 und 3.1.1.3 ergéanzend. Als maRgeblichen
Leistungszeitpunkt eines GC Pooling ECB EXT. Basket Repos vereinbaren die Teilnehmer
die Erfullung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des 1. Same Day Settlement-Buchungslaufs
des Tages (,SDS1”) der CEU oder CBL fur den jeweils mageblichen Leistungstag. Dies gilt
nicht, soweit GC Pooling ECB EXT. Basket Repos in der Abwicklungsart Realtime
Settlement der CEU oder CBL erfiillt werden.

Substitution

Es ist dem Verkaufer gestattet, die im Rahmen eines GC Pooling ECB EXT. Basket Repos
Ubereigneten Wertpapiere bzw. Ubertragenen Anspriiche aus Wertpapierrechnung oder
Wertpapiergutschrift wahrend der Laufzeit nach MaRRgabe der Vereinbarungen von CmaX
oder den Regeln und Vereinbarungen eines anderen entsprechenden TPCM auszutauschen
(right of substitution). Ersatzsicherheiten werden dem Kaufer automatisch aus dem tber
CmaX oder uber ein anderes entsprechenden TPCM verfligbaren Bestand an freien und fir
den jeweiligen Basket zulassigen Sicherheiten des Verkaufers lGibertragen oder lbereignet.

Es ist der Eurex Clearing AG in ihrer Funktion als zentraler Kontrahent ausdriicklich
gestattet, im Rahmen eines GC Pooling ECB EXT. Basket Repos Uibereignete oder
Ubertragene Wertpapiere bzw. Anspriiche jederzeit auszutauschen, soweit dies zur Erfullung
einer Rucklieferverpflichtung aus einem GC Pooling Repo oder einem sonstigen
Substitutionsvorgang erforderlich ist.

Das Substitutionsverfahren sowie die ndheren Voraussetzungen werden durch die
Vereinbarungen von CmaX oder durch die Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM geregelt.

Re-use

Die weitere Verwendung der dem Kaufer im Rahmen eines GC Pooling ECB EXT. Basket
Repos Ubereigneten Wertpapiere und Gbertragenen Anspriiche ist nur zulassig, soweit die
Vereinbarungen von CBL oder eines entsprechenden TPCM Uber die weitere Verwendung
Ubereigneter Wertpapiere und Ubertragener Anspriche erfillt sind. In diesem Fall kann der
Kaufer die ihm Ubereigneten Wertpapiere oder Ubertragenen Anspriiche wahrend der
Laufzeit des zugrunde liegenden GC Pooling ECB EXT. Basket Repos

— im Rahmen weiterer GC Pooling ECB EXT. Basket Repos in der gleichen oder einer
anderen Handelswahrung als Sicherheit Ubereignen bzw. tGbertragen,

— an die Eurex Clearing AG zur Besicherung von Margin-Verpflichtungen verpfanden
oder
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3.2.3

3.2.3.1

— im Rahmen sonstiger bilateraler Sicherheitengeschéfte verpfanden.

Da GC Pooling Repo-Geschéfte unter Verwendung von CmaX der CBL erfolgen, kdnnen die
dem Kaufer Ubereigneten Wertpapiere wahrend der Laufzeit des Repos nicht aus dem
Triparty Collateral Management System der CBL ausgeliefert werden und nur von ihm im
Rahmen der vorstehend in Satz 2 aufgezeigten Mdglichkeiten weiterverwendet werden.

Spezifikationen fiir ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling International Maximum
Quality Basket Repo (,,GC Pooling INT MXQ Basket Repo”)

Fir ein GC Pooling INT MXQ Basket Repo gelten die Regelungen unter Ziffer 3.1.1
entsprechend, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.

Kontraktgegenstand

Die Bestimmung der Wertpapiere, die bei einem gehandelten GC Pooling INT MXQ Basket
Repo Ubereignet oder anderweitig Gbertragen werden, wird fir den jeweiligen Teilnehmer
ausschlieRlich mittels CmaX oder durch ein anderes entsprechendes TPCM automatisch
vorgenommen. Ein Anspruch auf Ubertragung bestimmter in dem Basket enthaltener
Wertpapiere besteht nicht. Erganzend bestimmen die Teilnehmer die Handelswahrung des
GC Pooling INT MXQ Basket Repos. Die fir den jeweiligen Basket zulassigen
Handelswahrungen werden von der Geschaftsfuhrung in den Basketspezifikationen
festgelegt. Soweit keine gesonderte Festlegung erfolgt, gilt als Handelswahrung der Euro.

Die Anzahl sowie die Gattung der konkret zu tibereignenden Wertpapiere wird, ausgehend
von dem zuvor vereinbarten Vertragsinhalt des GC Pooling INT MXQ Basket Repos und je
Handelswahrung, auf Basis der Vereinbarungen von CmaX oder durch ein anderes
entsprechendes TPCM mittels CmaX oder mittels eines anderen entsprechenden TPCM,
unter Berucksichtigung der tiber das CmaX-System fir den lieferpflichtigen Teilnehmer zur
Verflgung stehenden zuldssigen Wertpapiere automatisch ermittelt.

Naheres zur automatischen Festlegung der fiir ein GC Pooling INT MXQ Basket Repo
zulassigen und in den entsprechenden Basket einbezogenen Wertpapiere durch CmaX oder
durch ein anderes entsprechendes TPCM wird in den Basketspezifikationen und in den
Vereinbarungen von CmaX oder in den Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM geregelt. Entsprechendes gilt fir die Substitution von Wertpapieren
nach Ziffer 3.2.3.3.

Die in den jeweiligen Baskets zulassigen Wertpapiere kénnen von der Geschaftsflihrung
geandert werden.

Die CEU oder CBL nimmt die anlasslich von Veranderungen der Baskets erforderlichen
Anpassungen in CmaX oder in einem anderen entsprechenden TPCM vor.
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3.2.3.2

3.2.3.3

Ein GC Pooling INT MXQ Basket Repo muss einen Geldbetrag (cash amount) von
mindestens EUR (bzw. USD, CHF oder GBP) 1.000.000 (in Worten: Eine Million) aufweisen.

Fir ein GC Pooling INT MXQ Basket Repo gelten die Regelungen in Ziffer 3.2.1.1 Abs. (7)
entsprechend.

Erfullung, Lieferung

Die stiickemaRige Belieferung eines GC Pooling INT MXQ Basket Repos erfolgt
ausschlieRlich durch eine automatische Zuteilung und Ubereignung bzw. Ubertragung der zu
liefernden Wertpapieren durch CmaX oder durch ein anderes entsprechendes TPCM auf
Basis der Vereinbarungen von CmaX oder auf Basis der Regeln und Vereinbarungen eines
anderen entsprechenden TPCM und Uber einen von der Eurex Clearing AG anerkannten
Zentralverwahrer. Desgleichen kann die Erfiillung durch die Ubertragung von Anspriichen
aus Wertpapierrechnung oder Wertpapiergutschrift erfolgen. Der erforderliche
Ubertragungsakt richtet sich dabei, unter Beriicksichtigung der einschlagigen
Kollisionsrechtsnormen, nach dem Grundsatz der Belegenheit des betreffenden Wertpapiers
oder des relevanten Kontos. Dabei kann die Belieferung zwecks Erfiillung entsprechend den
MaRgaben der involvierten Sicherheitenverwaltungssysteme sowohl auf den hierfir
eingerichteten Konten bei CEU als auch bei CBL erfolgen. Die Teilnehmer eines GC Pooling
INT MXQ Basket Repos sind sich insoweit tiber die Ubereignung oder Abtretung der
entsprechenden Rechtsposition nach den Erfordernissen der jeweils maf3geblichen
Rechtsordnung einig und bevollmachtigen die CEU oder CBL zur Vornahme aller
Rechtshandlungen im Rahmen des Vollzugs der Ubereignung bzw. Ubertragung der von
CmaX oder einem anderen entsprechenden TPCM ausgewahlten Wertpapiere. Im Ubrigen
gelten die Regelungen geman Ziffer 1.5 und 3.1.1.3 ergénzend. Als maf3geblichen
Leistungszeitpunkt eines GC Pooling INT MXQ Basket Repos vereinbaren die Teilnehmer
die Erfullung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des 1. Same Day Settlement-Buchungslaufs
des Tages (,SDS1”) der CEU oder CBL fur den jeweils maf3geblichen Leistungstag. Dies gilt
nicht, soweit GC Pooling INT MXQ Basket Repos in der Abwicklungsart Realtime Settlement
der CEU oder CBL erfillt werden.

Substitution

Es ist dem Verkaufer gestattet, die im Rahmen eines GC Pooling INT MXQ Basket Repos
Ubereigneten Wertpapiere bzw. tUbertragenen Anspriiche aus Wertpapierrechnung oder
Wertpapiergutschrift wahrend der Laufzeit nach MalRgabe der Vereinbarungen von CmaX
oder der Regeln und Vereinbarungen eines anderen entsprechenden TPCM auszutauschen
(right of substitution). Ersatzsicherheiten werden dem Kaufer automatisch aus dem tber
CmaX oder Uber ein anderes entsprechendes TPCM verfligbaren Bestand an freien und fir
den jeweiligen Basket zuldssigen Sicherheiten des Verkaufers Gbertragen oder Ubereignet.
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3.2.3.4

3.24

3.24.1

Es ist der Eurex Clearing AG in ihrer Funktion als zentraler Kontrahent ausdriicklich
gestattet, im Rahmen eines GC Pooling INT MXQ Basket Repos Ubereignete oder
Ubertragene Wertpapiere bzw. Anspriiche jederzeit auszutauschen, soweit dies zur Erfillung
einer Rucklieferverpflichtung aus einem GC Pooling Repo oder einem sonstigen
Substitutionsvorgang erforderlich ist.

Das Substitutionsverfahren sowie die ndheren Voraussetzungen werden durch die
Vereinbarungen von CmaX oder den Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM geregelt.

Re-use

Die weitere Verwendung der dem Kaufer im Rahmen eines GC Pooling INT MXQ Basket
Repos Ubereigneten Wertpapiere und Gbertragenen Anspriiche ist nur zulassig, soweit die
Vereinbarungen von CBL oder eines entsprechenden TPCM Uber die weitere Verwendung
Ubereigneter Wertpapiere und Gbertragener Anspriiche erfillt sind. In diesem Fall kann der
Kaufer die ihm Ubereigneten Wertpapiere oder tibertragenen Anspriiche wahrend der
Laufzeit des zugrunde liegenden GC Pooling INT MXQ Basket Repos

— im Rahmen weiterer GC Pooling INT MXQ Basket Repos in der gleichen oder einer
anderen Handelswahrung als Sicherheit Ubereignen bzw. Gbertragen,

— an die Eurex Clearing AG zur Besicherung von Margin-Verpflichtungen verpfanden oder
— im Rahmen sonstiger bilateraler Sicherheitengeschafte verpfanden.

Da GC Pooling Repo-Geschéfte unter Verwendung von CmaX der CBL erfolgen, kdnnen die
dem Kaufer ibereigneten Wertpapiere wahrend der Laufzeit des Repos nicht aus dem
Triparty Collateral Management System der CBL ausgeliefert werden und nur von ihm im
Rahmen der vorstehend in Satz 2 aufgezeigten Mdglichkeiten weiterverwendet werden.

Spezifikationen fiir ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling Single Issuer Basket
Repo (,,GC Pooling Single Issuer Basket Repo”)

Fur ein GC Pooling Single Issuer Basket Repo gelten die Regelungen unter Ziffer 3.1.1
entsprechend, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist.

Kontraktgegenstand

Die Bestimmung der Wertpapiere, die bei einem gehandelten GC Pooling Single Issuer
Basket Repo Ubereignet oder anderweitig Ubertragen werden, wird fir den jeweiligen
Teilnehmer ausschliel3lich mittels CmaX oder durch ein anderes entsprechendes TPCM
automatisch vorgenommen. Ein Anspruch auf Ubertragung bestimmter in dem Basket
enthaltener Wertpapiere besteht nicht. Erganzend bestimmen die Teilnehmer die
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3.24.2

Handelswahrung des GC Pooling Single Issuer Basket Repos. Die fir den jeweiligen Basket
zulassigen Handelswahrungen werden von der Geschéaftsfihrung in den
Basketspezifikationen festgelegt. Soweit keine gesonderte Festlegung erfolgt, gilt als
Handelswahrung der Euro.

Die Anzahl sowie die Gattung der konkret zu tibereignenden Wertpapiere wird, ausgehend
von dem zuvor vereinbarten Vertragsinhalt des GC Pooling Single Issuer Basket Repos und
je Handelswahrung, auf Basis der Vereinbarungen von CmaX oder auf Basis der Regeln und
Vereinbarungen eines anderen entsprechenden TPCM mittels CmaX oder ein anderes
entsprechendes TPCM unter Berlicksichtigung der Gber das CmaX-System flir den
lieferpflichtigen Teilnehmer zur Verfigung stehenden zulassigen Wertpapiere automatisch
ermittelt.

Naheres zur automatischen Festlegung der fiir ein GC Pooling Single Issuer Basket Repo
zulassigen und in den entsprechenden Basket einbezogenen Wertpapiere durch CmaX oder
durch ein anderes entsprechendes TPCM wird in den Basketspezifikationen und in den
Vereinbarungen von CmaX oder den Regeln und Vereinbarungen eines anderes
entsprechenden TPCM geregelt. Entsprechendes gilt fir die Substitution von Wertpapieren
nach Ziffer 3.2.4.3.

Die fiur den jeweiligen Basket zulassigen Wertpapiere werden von der Geschaftsfihrung in
den Basketspezifikationen festgelegt.

Die CEU oder CBL nimmt die anlasslich von Veranderungen der Baskets erforderlichen
Anpassungen in CmaX oder durch ein anderes entsprechendes TPCM vor.

Ein GC Pooling Single Issuer Basket Repo muss einen Geldbetrag (cash amount) von
mindestens EUR (bzw. USD, CHF oder GBP) 1.000.000 (in Worten: Eine Million) aufweisen.

Fur ein GC Pooling Single Issuer Basket Repo gelten die Regelungen in Ziffer 3.2.1.1
Abs. (7) entsprechend.

Erfillung, Lieferung

Die stickemafige Belieferung eines GC Pooling Single Issuer Basket Repos erfolgt
ausschlieRlich durch eine automatische Zuteilung und Ubereignung bzw. Ubertragung der zu
liefernden Wertpapieren durch CmaX oder durch ein anderes entsprechendes TPCM auf
Basis der Vereinbarungen von CmaX oder der Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM und Uber einen von der Eurex Clearing AG anerkannten
Zentralverwahrer. Desgleichen kann die Erfiillung durch die Ubertragung von Anspriichen
aus Wertpapierrechnung oder Wertpapiergutschrift erfolgen. Der erforderliche
Ubertragungsakt richtet sich dabei, unter Beriicksichtigung der einschlagigen
Kollisionsrechtsnormen, nach dem Grundsatz der Belegenheit des betreffenden Wertpapiers
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3.24.3

3.24.4

oder des relevanten Kontos. Dabei kann die Belieferung zwecks Erfillung entsprechend den
MaRgaben der involvierten Sicherheitenverwaltungssysteme sowohl auf den hierflr
eingerichteten Konten bei CEU als auch bei CBL erfolgen. Die Teilnehmer eines GC Pooling
Single Issuer Basket Repos sind sich insoweit (iber die Ubereignung oder Abtretung der
entsprechenden Rechtsposition nach den Erfordernissen der jeweils maf3geblichen
Rechtsordnung einig und bevollméachtigen die CEU oder CBL zur Vornahme aller
Rechtshandlungen im Rahmen des Vollzugs der Ubereignung bzw. Ubertragung der von
CmaX oder ein anderes entsprechendes TPCM ausgewahlten Wertpapiere. Im Ubrigen
gelten die Regelungen geman Ziffer 1.5 und 3.1.1.3 erganzend. Als maf3geblichen
Leistungszeitpunkt eines GC Pooling Single Issuer Basket Repos vereinbaren die
Teilnehmer die Erfillung ihrer Verpflichtungen im Rahmen des 1. Same Day Settlement-
Buchungslaufs des Tages (,SDS1”) der CEU oder CBL fiir den jeweils mafigeblichen
Leistungstag. Dies gilt nicht, soweit GC Pooling Single Issuer Basket Repos in der
Abwicklungsart Realtime Settlement der CEU oder CBL erfiillt werden.

Substitution

Es ist dem Verkaufer gestattet, die im Rahmen eines GC Pooling Single Issuer Basket
Repos Ubereigneten Wertpapiere bzw. Ubertragenen Anspriiche aus Wertpapierrechnung
oder Wertpapiergutschrift wahrend der Laufzeit nach Maligabe der Vereinbarungen von
CmaX oder der Regeln und Vereinbarungen eines anderen entsprechenden TPCM
auszutauschen (right of substitution). Ersatzsicherheiten werden dem Kaufer automatisch
aus dem uUber CmaX oder ein anderes entsprechendes TPCM verfiigbaren Bestand an
freien und fur den jeweiligen Basket zuldssigen Sicherheiten des Verkaufers Gbertragen oder
Ubereignet.

Es ist der Eurex Clearing AG in ihrer Funktion als zentraler Kontrahent ausdriicklich
gestattet, im Rahmen eines GC Pooling Single Issuer Basket Repos Ubereignete oder
Ubertragene Wertpapiere bzw. Anspriiche jederzeit auszutauschen, soweit dies zur Erfullung
einer Rucklieferverpflichtung aus einem GC Pooling Repo oder einem sonstigen
Substitutionsvorgang erforderlich ist.

Das Substitutionsverfahren sowie die ndheren Voraussetzungen werden durch die
Vereinbarungen von CmaX oder durch die Regeln und Vereinbarungen eines anderen
entsprechenden TPCM geregelt.

Re-use

Die weitere Verwendung der dem Kaufer im Rahmen eines GC Pooling Single Issuer Basket
Repos ubereigneten Wertpapiere und Ubertragenen Anspriche ist nur zuldssig, soweit die
Vereinbarungen von CBL oder eines entsprechenden TPCM Uber die weitere Verwendung
Ubereigneter Wertpapiere und bertragener Anspriiche erfillt sind. In diesem Fall kann der
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3.2.5

3.3

3.3.1

Kaufer die ihm Ubereigneten Wertpapiere oder Ubertragenen Anspriiche wahrend der
Laufzeit des zugrunde liegenden GC Pooling Single Issuer Basket Repos im Rahmen
weiterer GC Pooling Single Issuer Basket Repos in der gleichen Handelswahrung als
Sicherheit Ubereignen bzw. Uibertragen.

Spezifikationen fiir ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling Green Bond Basket
Repo (,,GC Pooling Green Bond Basket Repo”)

Fur ein GC Pooling Green Bond Basket Repo gelten die Spezifikationen fiir einen GC
Pooling ECB Basket Repo unter Ziffer 3.2.1 entsprechend. Davon ausgenommen ist die in
Ziffer 3.2.1.4 Satz 2 geregelte Mdglichkeit der Verpfandung von lbereigneten Wertpapieren
oder Ubertragenen Ansprichen an die Deutsche Bundesbank oder an die Banque centrale
du Luxembourg.

Select Invest

Fir den Handel in Select Invest stehen GC Pooling Repos gemaR Ziffer 3.3.1 (,Select
Invest Repos”) zur Verfligung.

Select Invest Teilnehmer kdnnen Select Invest Repos ausschliellich mit Teilnehmern
abschliel3en, die selbst keine Select Invest Teilnehmer sind. In Select Invest erfolgen
Geschéaftsabschlisse nicht anonym. Select Invest Repos kommen zunachst zwischen dem
Select Invest Teilnehmer und dem anderen Teilnehmer zustande, die sich mittels des
Handelssystems auf den jeweiligen Select Invest Repo einigen. Die Einbeziehung in das
Clearing der Eurex Clearing AG erfolgt anschlie3iend im Wege einer Novation der Select
Invest Repos gemal den Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG.

Select Invest Repos

Fir Select Invest Repos gelten die Regelungen fir
a) GC Pooling ECB Basket Repos,

b) GC Pooling ECB EXT. Basket Repos,

c) GC Pooling INT MXQ Basket Repos,

d) GC Pooling Green Bond Basket Repos sowie
e) GC Pooling Single Issuer Basket Repos.

entsprechend, soweit in dieser Ziffer 3.3 nichts Abweichendes geregelt ist.
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3.3.2

3.3.3

Fir Select Invest Repos kann nur ein fester Zinssatz vereinbart werden. Variable Repos
stehen nicht zur Verfligung.

Naheres zu den flr einen Select Invest Repo zulassigen und in den jeweiligen Baskets
einbezogenen Wertpapieren wird in den Basketspezifikationen geregelt. Die fiir die
jeweiligen Baskets zulassigen Handelswahrungen sind EUR, USD, CHF und GBP.

Zustandekommen

Select Invest Repos kommen zunéchst direkt zwischen dem Select Invest Teilnehmer und
dem anderen Teilnehmer zustande, die sich mittels des Handelssystems auf den jeweiligen
Select Invest Repo einigen. Diese Transaktion steht unter der aufschiebenden Bedingung,
dass die Eurex Clearing AG den Select Invest Repo zum Clearing annimmt. Die
Einbeziehung in das Clearing der Eurex Clearing AG erfolgt anschlieRend im Wege einer
Novation der Select Invest Repos gemaf den Clearing-Bedingungen.

Verpflichtung zur Einbeziehung in das Clearing durch die Eurex Clearing AG

Teilnehmer, zwischen denen ein Select Invest Repo zustande gekommen ist, sind sich
gegenseitig verpflichtet, jeweils alles ihrerseits Erforderliche zu tun, um die Einbeziehung
des jeweiligen Select Invest Repos in das Clearing durch die Eurex Clearing AG am
jeweiligen vertraglich vereinbarten Anfangsdatum des Front Legs zu gewahrleisten.

Der jeweilige Select Invest Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, daflr zu sorgen, dass
auf dem fiir den Handel von Select Invest Repos genutzten Geldkonto bei der CBL nach
Ziffer 2.2 Abs. (7) lit. b) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am vertraglich vereinbarten
Anfangsdatum des Front Legs ein ausreichend hohes Guthaben zur Erfillung seiner
Kaufpreiszahlungsverpflichtung aus dem Select Invest Repo vorhanden ist (,Pre-Funding-
Frist“). Ist der Select Invest-Teilnehmer seiner Verpflichtung, bis zum Ende der Pre-Funding-
Frist am vereinbarten Anfangsdatum des Front Legs ein ausreichend hohes Guthaben auf
dem CBL-Konto bereitzustellen, nicht nachgekommen, erfolgen seitens der Eurex Clearing
AG keine weiteren Versuche zur Novation des Select Invest Repo. Solche Select Invest
Repos gelten als automatisch von der Eurex Repo storniert, ohne dass den Teilnehmern
weitere gegenseitige Verpflichtungen entstehen. Die Pre-Funding-Frist wird auf der Website
der Eurex Repo veréffentlicht und kann gegebenenfalls nach vorheriger Mitteilung an die
Teilnehmer der Eurex Repo geandert werden.

Sollten bis zum Ablauf der Pre-Funding-Frist mehrere Select Invest Repos eines Select
Invest Teilnehmers zur Novation anstehen, werden die entsprechenden Select Invest Repos
in der zeitlichen Reihenfolge ihres Zustandekommens beginnend mit dem altesten Geschaft
an die Eurex Clearing AG zur Novation Ubermittelt. Abweichend hiervon kénnen Select
Invest Teilnehmer im Handelssystem Uber die Funktionalitat ,Novation Management® die
Reihenfolge und den Zeitpunkt der an die Eurex Clearing AG zur Novation zu Ubermittelnden
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3.34

Select Invest Repos bestimmen. Die Auswahl kann bis zu, jedoch nicht einschliellich des
Zeitpunktes, der zehn Minuten vor Ablauf der Pre-Funding-Frist liegt, getroffen werden. Der
Select Invest Teilnehmer kann zusatzlich tUber die Funktionalitat “Auto-Release” bestimmen,
dass in den letzten zehn Minuten vor Ablauf der Pre-Funding-Frist automatisch so viele
Select Invest Repos wie moglich zur Novation an die Eurex Clearing AG Gbermittelt werden,
beginnend mit dem Select Invest Repo mit dem gréRten Volumen. Sollte der Select Invest
Teilnehmer weder Uber die eingesetzte Funktionalitat ,Novation Management®, noch Gber
die Funktionalitat ,Auto Release” eine Auswahl liber Reihenfolge und Zeitpunkt der an die
Eurex Clearing AG zu Ubermittelnden Select Invest Repos bestimmt haben, werden keine
Select Invest Repos an die Eurex Clearing AG zur Novation Ubermittelt, so dass die
Voraussetzungen nach Ziffer 3.3.2 nicht vorliegen und die Geschafte nicht zustande
gekommen sind.

Novation

Die Clearing-Bedingungen sehen die Einbeziehung von Select Invest Repos im Wege einer
Novation wie folgt vor. Ist ein Select Invest Repo zustande gekommen (,Urspriinglicher
Select Invest Repo”) und nimmt die Eurex Clearing AG diesen Urspriinglichen Select Invest
Repo gemal den Clearing-Bedingungen zur Einbeziehung in das Clearing an, wird die
Eurex Clearing AG mittels Novation als zentrale Gegenpartei zwischengeschaltet und der
Urspriingliche Select Invest Repo wird aufgehoben und durch zwei entsprechende Select
Invest Repos

a) zwischen der Eurex Clearing AG und dem Inhaber der ISA Direct Light Lizenz sowie
b) zwischen der Eurex Clearing AG und dem entsprechenden Clearing Mitglied
ersetzt.

Die Parteien des Urspringlichen Select Invest Repos werden zum Novationszeitpunkt von
ihren gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Urspringlichen Select Invest Repo befreit.

Die aufgrund der Novation entstehenden Select Invest Repos sind vom wirksamen Bestehen
der Ursprunglichen Select Invest Repos unabhangig (Abstrakte Novation).

Einvernehmliche Aufhebung

Beabsichtigen die Teilnehmer einen Select Invest Repo aufzuheben, miussen sie die
Aufhebung durch Ubereinstimmende unwiderrufliche Erklarung gegentber der Eurex Repo
beantragen. Die Erklarungen mussen per E-Mail an die folgende Adresse gerichtet werden:
funchelp@eurexrepo.com.

Sind der Eurex Repo die Ubereinstimmenden Erklarungen an einem Handelstag bis
(einschlieRlich) 10:00 Uhr zugegangen, wird sie den betreffenden Select Invest Repo,
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vorbehaltlich einer zwischenzeitlichen Novation, spatestens bis zum vorgesehenen
Handelsschluss an diesem Handelstag aus dem Handelssystem I6schen.

Sind der Eurex Repo die Ubereinstimmenden Erklarungen an einem Handelstag nach 10:00
Uhr zugegangen, wird sie den betreffenden Select Invest Repo, vorbehaltlich einer
zwischenzeitlichen Novation, bis spatestens zum vorgesehenen Handelsschluss am
darauffolgenden Handelstag aus dem Handelssystem léschen.

Ist vor der Léschung eine Novation des Select Invest Repos erfolgt, ist eine Léschung nicht
mehr méglich. Das Risiko, dass der Select Invest Repo noviert wird, bevor seine Loschung
aus dem Handelssystem erfolgt, tragen die Teilnehmer.

Die Aufhebung wird erst wirksam, wenn die Eurex Repo den Select Invest Repo aus dem
Handelssystem geléscht hat.

Laufzeit

Die fiir Select Invest Repos zur Verfligung stehenden Laufzeiten legt die Geschaftsflihrung
in den Basketspezifikationen fest. Die in den Basketspezifikationen geregelten Laufzeiten im
GC Pooling Repo Segment gelten fir Select Invest Repos entsprechend.

Die Teilnehmer kénnen das bei Abschluss eines Select Invest Repos vereinbarte Anfangs-
und Enddatum nicht nachtraglich &ndern (not terminable on demand). Select Invest Repos in
der Form eines Open Repo-Geschéfts stehen nicht zum Handel zur Verfiigung.

Select Finance

Fur den Handel in Select Finance stehen GC Repos, Special Repos und GC Pooling Repos
(,Select Finance Repos”) zur Verfigung. Select Finance Teilnehmer kénnen Select Finance
Repos ausschlief3lich mit Teilnehmern abschlieRen, die selbst keine Select Finance
Teilnehmer sind. In Select Finance erfolgen Geschaftsabschlisse nicht anonym. Die
Einbeziehung in das Clearing der Eurex Clearing AG erfolgt im Rahmen der Open Offer
gemal den Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG.

Fir Select Finance Repos gelten die Regelungen fur
a) das Special und GC Repo Segment gemal Ziffer 3.1 sowie
b) das GC Pooling Repo Segment gemaf Ziffer 3.2

entsprechend, soweit in dieser Ziffer 3.4 nichts Abweichendes geregelt ist. Naheres zu den
fur einen Select Finance Repo zuldssigen und in den jeweiligen Baskets einbezogenen
Wertpapieren wird in den Basketspezifikationen geregelt.
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3.5

3.5.1

eTriParty Repo Segment

Die Geschéftsfliihrung der Eurex Repo entscheidet liber das Angebot des eTriParty Repo
Segments zu den in dieser Ziffer 3.5 beschriebenen Bedingungen. Fiir einen eTriParty Repo
gelten die Regelungen unter Ziffer 3.1.1 entsprechend, soweit nachfolgend nichts
Abweichendes bestimmt ist.

Der eTriParty Repo Segment bietet bilaterale Repos in mehreren Wahrungen.
Gegenparteien, die ein eTriParty Repo Geschaft durchfihren wollen, missen beide eine
rechtliche Vereinbarung nach Maflgabe der CBL und ihren Vertragswerken unterschreiben
und ein gemeinsames Sicherheiten-Profil bei der CBL als Dritt-Sicherheiten-Verwahrer
festgelegt haben.

Fur den Handel im eTriParty Repo Segment stehen eTriParty Repo-Geschafte (,eTriParty
Repo”) zur Verfligung. Fir einen eTriParty Repo ist die Beschaffung von Kapital im Rahmen
der nachfolgend naher beschriebenen Regelungen charakteristisch.

Kontraktgegenstand

Die Bestimmung der Wertpapiere, die bei einem gehandelten eTriParty Repo Ubereignet
oder anderweitig Gbertragen werden, wird fir den jeweiligen Teilnehmer ausschlieRlich
mittels CmaX automatisch vorgenommen. Ein Anspruch auf Ubertragung bestimmter in
einem Basket enthaltener Wertpapiere besteht nicht. Ergdnzend bestimmen die Teilnehmer
die Handelswahrung.

Die Anzahl sowie die Gattung der konkret zu Ubereignenden Wertpapiere wird, ausgehend
von dem zuvor vereinbarten Vertragsinhalt des eTriParty Repos und je Handelswahrung, auf
Basis von CmaX unter Berucksichtigung der tber das System fir den lieferpflichtigen
Teilnehmer zur Verfiigung stehenden zuldssigen Wertpapiere automatisch ermittelt.

Naheres zur automatischen Festlegung der in den entsprechenden Basket einbezogenen
Wertpapiere durch CmaX wird in den Basketspezifikationen und in den Vertragswerken von
CmaX, in deren jeweils gliltiger Fassung, geregelt.

Die in den jeweiligen Baskets enthaltenen Wertpapiere kdnnen von der Geschaftsfuhrung
geandert werden. Abweichend von Ziffer 6.7 Abs. 4 ist eine Anderung der
Basketspezifikationen von Baskets, die im Rahmen des eTriparty Repo Segments
angeboten werden, den Teilnehmern sechzig (60) Kalendertage vorher anzuzeigen. Die
Geschéaftsfuhrung kann auch eine kirzere Frist vorsehen, sofern dies fur einen
reibungslosen Funktionsablauf und fir einen ordnungsgemafen Handel erforderlich ist oder
dies durch zwingende aufsichtsrechtliche Vorgaben notwendig erscheint. Die Teilnehmer
erkennen eine Anderung der jeweiligen Basketspezifikationen an, wenn nicht innerhalb von
zehn (10) Geschéaftstagen nach Bekanntgabe bei der Eurex Repo schriftlich Widerspruch
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eingelegt wird. Es kdnnen nur Teilnehmer widersprechen, die auch tatsachlich Positionen in
den jeweiligen Baskets halten. Widerspricht ein Teilnehmer, gelten die jeweiligen
Basketspezifikationen fiir alle Teilnehmer unverandert fort.

Die CBL nimmt die anlasslich von Veranderungen der Baskets erforderlichen Anpassungen
in CmaX vor.

Ein eTriParty Repo muss einen Geldbetrag (Cash amount) von mindestens EUR (bzw. AUD,
CAD, CHF, DKK, GBP, JPY oder USD) 1.000.000 (in Worten: Eine Million) aufweisen.

Abweichend von Ziffer 3.1.1.1 kann fir eTriParty Repos nur ein fester Zinssatz vereinbart
werden. Variable Repos stehen nicht zur Verfligung.

Erfiillung, Lieferung

Die stickemafige Belieferung eines eTriParty Repos erfolgt ausschliellich durch eine
automatische Zuteilung und Ubereignung bzw. Ubertragung der zu liefernden Wertpapiere
durch CmaX auf Basis der Vertragswerke von CmaX. Die Teilnehmer eines eTriParty Repos
sind sich insoweit (iber die Ubereignung oder Abtretung der entsprechenden Rechtsposition
nach den Erfordernissen der jeweils maf3geblichen Rechtsordnung einig und
bevollmachtigen die CBL zur Vornahme aller Rechtshandlungen im Rahmen des Vollzugs
der Ubereignung bzw. Ubertragung der von CmaX ausgewéhlten Wertpapiere.

Abweichend von Ziffer 1.5 und 3.1.1.3 ist der Vertragspartner fur alle eTriParty Repos die
jeweilige Gegenpartei, die mittels des Handelssystems ausgewahlt wurde.

Laufzeit

Die fur eTriParty Repos zur Verfigung stehenden Laufzeiten legt die Geschéaftsfuhrung in
den Basketspezifikationen fest.

Teilnehmer kdnnen das bei Abschluss eines eTriParty Repos vereinbarte Anfangs- und
Enddatum grundsétzlich nicht nachtraglich &ndern (not terminable on demand).

Substitution

Es ist dem Verkaufer gestattet, die im Rahmen eines eTriParty Repos libereigneten
Wertpapiere wahrend der Laufzeit nach MalRgabe der Vertragswerke von CmaX
auszutauschen (right of substitution). Ersatzsicherheiten werden dem Kaufer automatisch
aus dem Uber CmaX verfuigbaren Bestand an freien und fiir den jeweiligen Basket
zulassigen Sicherheiten des Verkaufers Ubertragen oder tbereignet.

Das Substitutionsverfahren sowie die naheren Voraussetzungen werden durch die
Vertragswerke von CmaX geregelt.
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3.5.5

Re-use

Die im Rahmen eines eTriParty Repos an den Kaufer libereigneten Wertpapiere konnen
nach MaRgabe der CBL-Vertragswerke von CmaX, insbesondere der Collateral
Management Service Vereinbarungen fir Sicherheitengeber und —nehmer (Collateral
Management Service Agreement for Collateral Givers /- for Collateral Receivers) (zusammen
die ,CMSA”) sowie der Clearstream Geschaftsbedingungen fiir Repurchase Transaktionen
(Clearstream Terms and Conditions for Repurchase Transactions), wiederverwendet
werden. Zur Klarstellung: Es gelten ausschlieRlich die dort genannten Bedingungen zur
Wiederverwendung Ubereigneter Wertpapiere und es wird bezuglich moglicher Risiken bei
der Inanspruchnahme und Durchfiihrung einer Wiederverwendung auf die von der CBL
verodffentlichten Informationen Bezug genommen.

4. Abschnitt: Zum Handel zugelassene Wertpapierdarlehen

Standardisierte Wertpapierdarlehen kénnen im HQLA* Segment (siehe Ziffer 4.1) ausgefuhrt werden.

4.1
(1)

HQLA* Segment

Das HQLA* Segment ermoglicht es den Teilnehmern standardisierte Wertpapierdarlehen,
die bilateral zwischen den Teilnehmern in ihrer zugrundeliegenden
Wertpapierdarlehensvereinbarung abgeschlossen wurden, im Handelssystem der Eurex
Repo gemal den nachfolgenden Bedingungen auszufiihren (jede dieser
Wertpapierdarlehen, ein ,HQLA* Geschaft®).

Bei einem HQLA* Geschéft ist die eine Partei (der “Darlehensgeber”) verpflichtet, bestimmte
zugrundeliegende Finanzinstrumente, die einen definierten Korb an Wertpapieren enthalten
sind (,Loan Basket) in einem festgelegten Wert an die andere Partei (den
,Darlehensnehmer) zu Ubertragen und der Darlehensnehmer ist gleichzeitig verpflichtet, bei
Falligkeit des Geschéfts einen gleichwertigen Loan Basket an den Darlehensgeber zuriick
zu ubertragen.

Der Darlehensnehmer ist entsprechend verpflichtet, im Rahmen dieses HQLA* Geschafts
dem Darlehensgeber als Sicherheit bestimmte zugrundeliegende Finanzinstrumente, die
einen definierten Korb an Wertpapieren enthalten sind (,Collateral Basket®) in einem
festgelegten Wert zu Ubertragen und der Darlehensgeber ist gleichzeitig verpflichtet, bei
Falligkeit des Geschéfts einen gleichwertigen Collateral Basket an den Darlehensnehmer
zurlck zu Ubertragen.
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411

4.1.2

41.3

414

Grundsatzliche Spezifikationen fiir HQLA* Geschifte

Die Geschéftsfiihrung der Eurex Repo bestimmt, welche Loan Baskets und Collateral
Baskets im Rahmen dieser HQLA* Geschafte zur Verfiigung stehen, und legt die fir HQLA*
Geschafte in diesen Loan Baskets und Collateral Baskets zu beachtenden Spezifikationen
fest. Nach MaRgabe dieser Geschéftsbedingungen erfolgen bestimmte Festlegungen
aulierhalb dieser Geschéaftsbedingungen in den erganzenden Produktspezifikationen fiir das
HQLAx Segment (,Produktspezifikationen — HQLA* Segment”).

Die verfligbaren Loan Baskets und Collateral Baskets fliir HQLA* Geschafte werden den
Teilnehmern gegenltber kommuniziert und auf der Website der Eurex Repo
(www.eurexrepo.com) veroffentlicht.

Vertragsdaten / Modifikationen

Um ein HQLAX Geschéaft ausfiihren zu kbnnen missen sich die Teilnehmer vorab auf die
relevanten Transaktionsdetails eines solchen HQLA* Geschafts, insbesondere auf den Loan
Basket und Collateral Basket, das Transaktionsvolumen, das Darlehensentgelt und die
Laufzeit sowie weitere zum Abschluss erforderliche Details (,Vertragsdaten®) einigen.

Wahrend der Laufzeit des HQLA* Geschafts konnen der Darlehensgeber und
Darlehensnehmer jederzeit einvernehmlich die Vertragsdaten mittels der in Ziffer 5.2.6
beschriebenen Handelsfunktionalitdten andern bzw. modifizieren.

Laufzeit

Die Vertragsdaten kénnen entweder eine Ruicklieferung auf Verlangen des Darlehensgebers
oder Darlehensnehmers (,Darlehen mit offener Laufzeit*) oder eine Rucklieferung zu einem
speziell festgelegten vereinbarten Zeitpunkt, vorbehaltlich des Rechts des
Darlehensnehmers und Darlehensgebers eine abweichende Riicklieferung vor oder nach
diesem speziell festgelegten vereinbarten Zeitpunkt zu vereinbaren (,Darlehen mit fester
Laufzeit®).

Lieferung und Abwicklung

Nach Ausfiuhrung eines HQLA* Geschafts auf dem Handelssystem wird die Eurex Repo
samtliche Instruktionen und Benachrichtigungen betreffend dieses Geschéafts einschliel3lich
aller Anderungen bzw. Modifizierungen derselben im Namen des Darlehensgebers und
Darlehensnehmers an HQLAX fiir die weitere Verarbeitung innerhalb der HQLA* Plattform
weitergeben.

Der Valutierungstag des HQLA* Geschéfts (Loan Opening) ist der in den Vertragsdaten als
solcher festgelegte Tag an welchem die Finanzinstrumente, die im Loan Basket bzw.
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Collateral Basket enthalten sind, initial auf die jeweilige andere Gegenpartei tUbertragen
werden (der ,Valutierungstag®).

Der Riickgabetag des HQLA* Geschafts (Loan Closing) ist der Tag an welchem die
Rucklieferung der am Valutierungstag Ubertragenen gleichwertigen Finanzinstrumente, die
im Loan Basket bzw. Collateral Basket enthalten sind, an die jeweilige andere Gegenpartei
erfolgt (der ,Riickgabetag®).

Der Valutierungstag und Riickgabetag eines HQLA* Geschafts muss immer auf einen
Handelstag fallen. Der Valutierungstag darf nicht spater als ein Jahr nach Abschluss des
HQLAx Geschéfts liegen. Der Rickgabetag kann friihestens ein Handelstag nach dem
Valutierungstag sein und im Falle eines Darlehens mit fester Laufzeit darf der Riickgabetag
nicht spéater als zwei Jahre nach Abschluss des HQLA* Geschafts erfolgen.

Am Rickgabetag eines HQLA* Geschafts werden die gleichwertigen Finanzinstrumente, die
im Loan Basket bzw. im Collateral Basket enthalten sind, gemaf den entsprechenden
Bestimmungen des HQLA* Scheme Rulebook von der Trusted Third Party an die
entsprechenden Konten bei einem Abwicklungsinstitut (Custodian) wie vom Darlehensgeber
bzw. Darlehensnehmer der Trusted Third Party angezeigt, zurtickiibertragen.

5. Abschnitt: Handelsvorschriften

5.1

5.2

5.21

Handelstage und Handelsphasen

Der Handel an der Eurex Repo findet grundsatzlich an den von der Geschaftsfihrung
festgelegten Tagen statt (,Handelstage”). Die Geschéaftsfiihrung behalt sich das Recht vor,
jederzeit nach vorheriger Bekanntgabe an die Teilnehmer und Broker den Handel an
einzelnen Tagen nicht zur Verfigung zu stellen bzw. zusatzliche Handelstage festzulegen.

Der Handelstag von Eurex Repo umfasst zwei zeitlich aufeinanderfolgende Handelsphasen:
die Vorhandelszeit und die Handelszeit. Der Beginn und das Ende der einzelnen Phasen
werden von der Geschéaftsfiihrung der Eurex Repo festgesetzt und den Teilnehmern auf
elektronischem Weg durch Rundschreiben per E-Mail oder durch Einstellung in das Internet
bekannt gegeben.

Handelsfunktionalititen

Allgemeine Handelsfunktionalitaten

Je nach Segment stehen den Teilnehmern die folgenden Handelsfunktionalitaten zur
Verfugung:

7666-26_vt
Public



Geschaftsbedingungen fiir die Teilnahme und den Handel an der
Eurex Repo GmbH

Eurex Repo
Stand 11.05.2026
Seite 53

Offer an alle Teilnehmer

Offer an alle Teilnehmer ist eine Funktionalitat, die es einem Teilnehmer erméglicht,
gegeniber allen anderen Teilnehmern ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines oder
mehrerer Geschéafte bis zur Hohe des angebotenen Volumens abzugeben. Eine Offer an alle
Teilnehmer kann ganz oder teilweise angenommen werden, bis das angebotene Volumen
erreicht ist. Dabei werden die Annahmeerklarungen der Teilnehmer nach dem Zeitpunkt
ihrer Eingabe in das Handelssystem in ihrer zeitlichen Reihenfolge nacheinander
berlicksichtigt. Eine Offer an alle Teilnehmer ist so lange gilltig, bis sie vom Teilnehmer
geandert oder geléscht wird, wobei sie am Ende des Handelstages automatisch geldscht
wird.

In den Segmenten Special and GC Repo sowie GC Pooling Repo kdnnen mehrere Offer mit
unterschiedlichen Laufzeiten nach im Handelssystem festgelegten Kriterien dergestalt
miteinander verbunden werden, dass, soweit eine dieser Offer ganz oder teilweise
angenommen wird, sich das Volumen der anderen Offer ganz oder entsprechend reduziert.

Quote

Quote ist eine Funktionalitat, mit der ein Teilnehmer ein verbindliches und anonymes
Angebot, fir den Abschluss eines Geschéafts abgeben kann. Ein Quote kann ganz oder
teilweise angenommen werden.

Bei Repo-Geschaften kann sich ein Quote auch nur auf den Erwerb oder nur die
Veraulerung und die spatere Rickubertragung bzw. Riickerwerb eines Wertpapiers
beziehen. Der Quote umfasst bei einem Repo-Geschaft einen bzw. zwei Repo-Zinssatze
bzw. bei einem Wertpapierdarlehen den Darlehenszins.

Ein Quote ist so lange gultig, bis er vom Teilnehmer gedndert oder geldéscht wird, wobei er
am Ende des Handelstages automatisch geléscht wird.

In den Segmenten Special and GC Repo sowie GC Pooling Repo kénnen mehrere Quotes
mit unterschiedlichen Laufzeiten nach im Handelssystem festgelegten Kriterien dergestalt
miteinander verbunden werden, dass, soweit einer dieser Quotes ganz oder teilweise
angenommen wird, sich das Volumen der anderen Quotes ganz oder entsprechend
reduziert.

Addressed Offer

Addressed Offer ist eine Funktionalitét, mit der ein Teilnehmer ein verbindliches Angebot
zum Abschluss eines Geschaftes gegenlber einem bestimmten anderen Teilnehmer
abgeben kann. Eine Addressed Offer kann nur ganz und nicht teilweise angenommen
werden.
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Solange eine Addressed Offer eines Teilnehmers nicht angenommen oder zuriickgewiesen
worden ist, kann diese Addressed Offer jederzeit im Handelssystem geléscht werden. Eine
Addressed Offer wird automatisch geléscht, wenn ihr Gultigkeitstermin abgelaufen ist.

Pre-Arranged Offer

Pre-Arranged Offer ist eine Funktionalitdt, die es einem Teilnehmer ermdglicht, ein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Geschéaftes gegeniiber einem bestimmten
anderen Teilnehmer abzugeben, nachdem sich die beiden Teilnehmer Uber das Geschaft
auBerhalb des Handelssystems verstandigt haben. Eine Pre-Arranged Offer kann nur ganz
und nicht teilweise angenommen werden. Fur die Annahme kann eine Frist bestimmt
werden.

Solange eine Pre-Arranged Offer nicht angenommen oder zuriickgewiesen worden ist, kann
sie jederzeit im Handelssystem geldscht werden. Eine Pre-Arranged Offer wird automatisch
geldscht, wenn innerhalb ihrer Annahmefrist keine Annahme erklart wurde..

Rate Change Request

Rate Change Request ist eine Funktionalitat, die es einem Teilnehmer erméglicht, ein
verbindliches Angebot zur Anderung der Repo Rate eines Open Repo-Geschaftes
gegenuber einem bestimmten anderen Teilnehmer abzugeben, nachdem sich die beiden
Teilnehmer Uber ein Geschéaft verstandigt haben. Ein Rate Change Request kann nur ganz
und nicht teilweise angenommen werden.

Closing

Closing ist eine Funktionalitat, die (i) es einem Teilnehmer erméglicht, ein Open Repo-
Geschaft gegenuber einem bestimmten anderen Teilnehmer zu kundigen und (i) zwei
Teilnehmern es ermdglicht ein Geschéaft einvernehmlich aufzuheben.

Take

Take ist eine Funktionalitat, die dazu dient, dass ein Teilnehmer das Angebot eines anderen
Teilnehmers zum Abschluss eines Geschaftes im Handelssystem ganz oder teilweise
annehmen kann.

Reject

Reject ist eine Funktionalitat, die dazu dient, dass ein Teilnehmer das an ihn gerichtete
Angebot eines anderen Teilnehmers zum Abschluss eines Geschéaftes im Handelssystem
ablehnen kann.

Request for Quote (RfQ) / Indication of Interest (10I)
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5.2.3

Request for Quote / Indication of Interest ist eine Funktionalitat, die es einem Teilnehmer
ermoglicht, einem, mehreren oder allen anderen Teilnehmern unverbindlich anzuzeigen,
dass er ein Geschaft abschlielRen mdchte (sog. invitatio ad offerendum). Hierauf konnen die
jeweiligen Teilnehmer mit einer Addressed Offer gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (3) reagieren.

Fur Teilnehmer aus Ontario (Kanada) stehen ausschlie3lich die Handelsfunktionalitdten Pre-
Arranged Offer gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (4), Take gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (7) und Reject gem.
Ziffer 5.2.1 Abs. (8) zur Verfiigung.

Special und GC Repo Segment und GC Pooling Repo Segment

Fur das Special und GC Repo Segment und das GC Pooling Repo Segment stehen alle in
Ziffer 5.2.1 genannten Handelsfunktionalitdten zur Verfligung.

Zusatzlich steht die folgende Handelsfunktionalitat zur Verfligung:
Partial Return/Partial Recall:

Partial Return/Partial Recall ist eine Funktionalitat, die es einem Teilnehmer ermdglicht in
Bezug auf ein Repo mit offener Laufzeit ein verbindliches Angebot zur teilweisen Riickgabe
bzw. Riicknahme von gleichwertigen Sicherheiten abzugeben, nachdem der Repo zustande
gekommen ist.

Mit der Eingabe einer Offer an alle Teilnehmer gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (1) oder eines Quotes
gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (2) muss gleichzeitig ein Betrag in EUR oder GBP und ein Repo-
Zinssatz angegeben werden, wenn es sich um einen GC Repo handelt. Mit der Eingabe
eines Quotes in das Handelssystem muss gleichzeitig ein Nominalbetrag und ein Repo-
Zinssatz angegeben werden, wenn es sich um einen Special Repo handelt.

Teilnehmern, die weder (i) Clearing Mitglied, (ii) Kreditinstitut (wie in Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates definiert)
oder (iii) Einrichtung geman Ziffer 2.1.2 Absatz 5 sind, stehen ausschlieRlich die
Handelsfunktionalitaten Offer an alle Teilnehmer gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (1), Pre-Arranged-
Offer gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (4), Take gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (7), Reject gem. Ziffer 5.2.1
Abs. (8) und Request for Quote (RfQ) gem. Ziffer 5.2.1 Abs. 9 zur Verfligung.

Select Invest

Fir das Select Invest Segment stehen die Handelsfunktionalitadten Pre-Arranged-Offer gem.
Ziffer 5.2.1 Abs. (4), Take gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (7), Reject gem. Ziffer 5.2.1. Abs. (8) und
Request for Quote gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (9) zur Verfigung.
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5.2.4

5.2.5

Select Finance

Fir das Select Finance Segment stehen die Handelsfunktionalitaten Offer an alle
Teilnehmer gem. Ziffer. 5.2.1 Abs. (1), Pre-Arranged-Offer gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (4), Take
gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (7) und Reject gem. Ziffer 5.2.1 Abs. (8) und Request for Quote gem.
5.2.1 Abs. (9) zur Verfligung.

HQLA* Segment

Im HQLAx Segment stehen den Teilnehmer folgende Handelssystemfunktionalitaten zur
Anderung / Modifikation von HQLA* Geschéften zur Verfigung:

Full Return/Full Re-Call (Closing)

Full Return/Full Recall (Closing) ist eine Funktionalitat, die den Teilnehmern eine
einvernehmlich bzw. eine einseitige Beendigung eines Darlehens mit offener Laufzeit
ermdglicht, nachdem ein solches Darlehen mit offener Laufzeit zustande gekommen ist.

Zur einvernehmlichen Beendigung eines Darlehens mit offener Laufzeit kann ein Teilnehmer
(Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber) mittels der Full Return/Full Recall (Closing)
Funktionalitat ein verbindliches Angebot zur vollstandigen Riickgabe (im Fall des
Darlehensnehmers) bzw. vollstdndigen Ricknahme (im Fall des Darlehensgebers) von
gleichwertigen Finanzinstrumenten, die im Loan Basket bzw. Collateral Basket enthalten
sind, abgeben. Der andere Teilnehmer (Darlehensgeber bzw. Darlehensnehmer) kann
dieses Angebot entweder annehmen (,Accept”), ignorieren oder zurtickweisen (,Reject”).

Zur einseitigen Beendigung eines Darlehens mit offener Laufzeit kann ein Teilnehmer
(Darlehensnehmer bzw. Darlehensgeber) mittels der Full Return/Full Recall (Closing)
Funktionalitat sein Recht zur vollstandigen, aber nicht nur teilweisen Rickgabe (im Fall des
Darlehensnehmers) bzw. vollstandigen, aber nicht nur teilweisen Riuckforderung (im Fall des
Darlehensgebers) von gleichwertigen Finanzinstrumenten, die im Loan bzw. Collateral
Basket enthalten sind, austben. Eine Annahme durch den anderen Teilnehmer ist nicht
erforderlich, sofern die Abwicklung am ersten auf den Austibungstag folgenden Handelstag
(T+1) erfolgt.

Early Termination/Terminable on Demand

Die Terminable on Demand (Closing) Funktion ermdglicht Teilnehmern an einem Darlehen
mit fester Laufzeit eine einvernehmliche Beendigung dieser Transaktion nach deren
Abschluss.
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5.3

5.4

Um eine einvernehmliche Beendigung eines Darlehens mit fester Laufzeit zu erwirken, kann
ein Teilnehmer (Darlehensgeber bzw. Darlehensgeber) mittels der Terminable on Demand
(Closing) Funktion der anderen Partei ein verbindliches Angebot zur vollstandigen, aber
nicht nur teilweisen Rickgabe (im Fall des Darlehensnehmers) bzw. vollstandigen
Rucknahme (im Fall des Darlehensgebers) von gleichwertigen Darlehenspapieren, die im
relevanten Loan Basket bzw. Collateral Basket enthalten sind, abgeben. Der andere
Teilnehmer (Darlehensgeber bzw. Darlehensnehmer) kann dieses Angebot entweder
annehmen (,Accept”), ignorieren oder zurliickweisen (,Reject”).

Broker-Offerte

Broker Offerten enthalten alle fiir den Abschluss eines Geschaftes notwendigen Angaben zu
Laufzeit, Volumen und Preis und werden unter Angabe der beiden Teilnehmer, fiir welche
die entsprechende Broker-Offerte gestellt wird, in das Handelssystem eingegeben. Die
Eingabe von Broker-Offerten ohne deren vorherige Genehmigung durch die Teilnehmer ist
unzuldssig. Das durch eine Broker-Offerte angetragene Geschéaft kommt erst mit Annahme
der Broker-Offerte (,Take”) durch beide Teilnehmer und nur zwischen diesen Teilnehmern
wirksam zustande. Die Geschéaftsfihrung kann Teilnehmern gestatten, die Annahme der
Broker-Offerte im Wege eines automatisierten Prozesses zu erklaren. Eine Ablehnung der
Broker-Offerte (,Reject”) durch einen oder beide Teilnehmer bewirkt, dass das
entsprechende Geschaft nicht zustande kommt. Fir den Fall, dass ein Broker eine Broker-
Offerte stellt, bei dem ein oder mehrere Teilnehmer, flr die die Broker-Offerte gestellt wird,
seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, sichert der Broker, der die Broker-
Offerte stellt, zu und gewabhrleistet, dass er bei der United States Securities and Exchange
Commission gemaf Section 15 (a) des Securities Exchange Act von 1934 als Broker-Dealer
registriert oder von der Registrierung befreit ist.

Quotebuch

Das Quotebuch enthalt die von den Teilnehmern in das Handelssystem eingegebenen
Quotes. Die Teilnehmer kdnnen alle Quotes pro Laufzeit und Geschaft im Quotebuch,
einschlielllich Volumenangaben einsehen. Wird ein im Quotebuch befindlicher Quote von
einem anderen Teilnehmer angenommen, wird dieser Quote im Quotebuch geldéscht und der
nachstbessere Quote erscheint fur die Teilnehmer als bester Quote. Quotes kénnen sowohl
wahrend der Vorhandelszeit als auch wahrend der Handelszeit in das Handelssystem
eingegeben werden, wobei alle Quotes mit Handelsschluss (Ende der Handelszeit)
automatisch geldscht werden, so dass die Teilnehmer am nachsten Handelstag ihre Quotes
erneut in das Handelssystem eingeben mussen.
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5.5

5.6

Ablauf des Handels

Der Handel beginnt frihestens mit dem Beginn der Handelszeit, indem die Teilnehmer die
im Handelssystem eingestellten aktuellen Quotes und die in Ziffer 5.2 definierten
Auftragsarten (soweit diese im jeweiligen Segment zur Verfliigung stehen) oder die in Ziffer
5.3 definierten Broker-Offerten benutzen, um Geschéfte abzuschliefien und endet mit
Handelsschluss.

Quotes bleiben den gesamten Handelstag im Handelssystem und sind fir den jeweiligen
Teilnehmer verbindlich, bis dieser den Quote andert oder I6scht. Alle Gbrigen Auftragsarten
(Ziffer 5.2) sind solange guiltig, wie vom Teilnehmer bei Eingabe des jeweiligen Auftrags im
Handelssystem angegeben. Broker-Offerten (Ziffer 5.3) sind bis zum Ende des
Handelstages gultig. Mit Handelsschluss werden alle in das Handelssystem eingegebenen
Auftrage und Quotes sowie Broker-Offerten automatisch geléscht.

Wahrend des Handels kénnen die Teilnehmer Quotes in das Quotebuch eingeben und
nachtraglich modifizieren. Auf einen Quote kdnnen andere Teilnehmer zwecks Abschluss
des Geschaftes mit einem Take reagieren.

Ein Quote kann von einem Teilnehmer auch bezogen auf den Geldbetrag oder
Nominalbetrag der Wertpapiere teilweise angenommen werden, der jedoch den fir das
jeweilige Geschaft festgelegten Mindestbetrag nicht unterschreiten darf. Ein Quote kann
auch bezogen auf die ,Nominal Size* angenommen werden. Bei einer auf einen Teilbetrag
bezogenen Annahme eines Quotes wird der mit dem Quote eingegebene Betrag
entsprechend reduziert. Der Quote verbleibt mit dem Restbetrag im Quotebuch.

Teilnehmer kénnen Indications of Interest (soweit diese im jeweiligen Segment zur
Verflgung stehen) an alle Teilnehmer senden. Hierauf kdnnen Teilnehmer mit einer
Addressed Offer reagieren. Der andere Teilnehmer wiederum kann diese Addressed Offer
entweder annehmen (,Take”), ignorieren oder zurtickweisen (,Reject”).

Teilnehmer kdnnen Broker Offerten bestatigen oder zurlickweisen. Mit der Bestatigung
beider Teilnehmer (,Take”), wandelt sich die Broker-Offerte in eine Matched Addressed Offer
und kommt das Geschaft zwischen diesen Teilnehmern zustande. Weist einer der beiden
Teilnehmer die Broker Offerte zurlick (,Reject) oder endet die Gultigkeit einer Broker Offerte,
wird die Broker Offerte geloscht.

Vorhandelskontrollen

Die Eurex Repo legt Obergrenzen fiir die Ubermittlung von Nachrichten (Quoteeingabe,
Quoteléschung, Quoteanderung), die innerhalb eines festgelegten Zeitraums an das
Handelssystem tUbermittelt werden konnen, fest. Bei Erreichen der Obergrenze wird die
Ubermittlung von Nachrichten verzégert.
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Ins Quotebuch eingestellte Quotes kénnen geldscht werden, wenn dies zur
Aufrechterhaltung des ordnungsgemaflen Handels erforderlich ist. Die Teilnehmer werden
hieriber unverziglich informiert.

Zustandekommen von Geschaftsabschliissen

Mittels des Handelssystems kommen wahrend der Handelszeit Geschaftsabschliisse
zustande, wenn sich zwei Teilnehmer innerhalb des Handelssystems (ber das zu liefernde
Wertpapier oder den Wertpapier-Basket, die Wahrung, den Zinssatz, die Laufzeit, das
Anfangs- und Enddatum und die Betragsgrof3e geeinigt haben. Eine Einigung liegt nur dann
vor, wenn ein Teilnehmer ein verbindliches Addressed Offer, Pre-Arranged Offer oder einen
Quote eines anderen Teilnehmers mittels der systemseitig verfiigbaren Auftragsart ,Take®
annimmt.

Die verschiedenen Auftragsarten ermdglichen den Teilnehmern die Vertragsbestandteile des
jeweiligen Geschéaftes auszuhandeln.

Mistrades und Volatility Management

Fir einen Teilnehmer sind alle Geschéfte verbindlich, die unter Verwendung seiner
Benutzerkennungen mittels des Handelssystems zustande gekommen sind.

Die Geschéftsfuhrung ist jedoch berechtigt, Geschéafte aufzuheben, wenn deren Preis
erheblich und offenkundig von dem zum Zeitpunkt des Zustandekommens des jeweiligen
Geschaftes gultigen Marktpreis abweicht und ein von dem Geschaft unmittelbar betroffener
Teilnehmer unverzuglich gegenuiber der Eurex Repo einwendet, dass er den Auftrag oder
den Quote irrtimlich unrichtig in das Handelssystem eingegeben habe. Der Antrag auf
Aufhebung eines Geschaftes ist von einem an dem Geschéaft beteiligten Teilnehmer
gegenuber der Eurex Repo in elektronischer Form, schriftlich oder mittels Telefax zu stellen.

Zur Feststellung, ob der Preis des Geschéaftes erheblich vom jeweils gultigen Marktpreis
abweicht, wird die Eurex Repo nach ihrem Ermessen einen giltigen Marktpreis festlegen
und den Beteiligten mitteilen. Soweit einer der an dem betroffenen Geschéaft beteiligten
Teilnehmer Einwande gegen den von der Eurex Repo festgelegten Marktpreis erhebt, wird
die Eurex Repo aus dem Kreis der zum Handel an der Eurex Repo zugelassenen
Teilnehmer, die nicht an dem jeweiligen Geschaft beteiligt sind, drei kompetente Personen
(Chefhandler) auswahlen, die jeweils einen gliltigen Marktpreis fir das betroffene Geschaft
zu benennen haben; der Durchschnitt dieser drei ermittelten Preise ergibt sodann den
gultigen Marktpreis, der fir die beteiligten Teilnehmer verbindlich ist.

Eurex Repo kann von jedem Teilnehmer, der die Aufhebung eines Geschaftes beantragt hat,
die Bezahlung eines Bearbeitungsentgelts in Héhe von bis 5.000 Euro verlangen. Das
Bearbeitungsentgelt wird fiir jedes einzelne Geschaft berechnet, dessen Authebung
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5.9

beantragt wird. Satz 1 und 2 gelten unabhangig davon, ob das jeweilige Geschaft von der
Geschaftsfuhrung aufgehoben wird. Erfolgt die Aufhebung des Geschéfts nach Beendigung
des Handelstags, an dem der Geschaftsabschluss zustande kam, stellt Eurex Repo den am
aufgehobenen Geschaft beteiligten Teilnehmern Gber das Bearbeitungsentgelt hinaus die
transaktionsbezogenen Entgelte gemaf Ziffern 6.1.2 — 6.1.7 in Rechnung.

Im Falle der Aufhebung eines Geschéftes informiert die Eurex Repo die beteiligten
Teilnehmer. Es wird versucht, die Benachrichtigung vorab telefonisch vorzunehmen;
unabhangig von der telefonischen Erreichbarkeit der Teilnehmer erfolgt in jedem Fall eine
Benachrichtigung mittels elektronischer Nachricht Gber die Aufhebung dieses Geschéftes.

Die Geschéftsfiihrung kann darlber hinaus ein Geschéaft autheben, wenn dies zur
Sicherstellung eines ordnungsgemafien Handels auf der Handelsplattform von Eurex Repo
erforderlich ist. Die Eurex Repo kann von jedem Teilnehmer, der an einem solchen
aufgehobenen Geschaft beteiligt war, jeweils die Bezahlung eines Bearbeitungsentgelts in
Hohe von bis zu 5.000 Euro verlangen. Erfolgt die Aufhebung des Geschafts nach
Beendigung des Handelstags, an dem der Geschéaftsabschluss zustande kam, stellt Eurex
Repo den am aufgehobenen Geschéft beteiligten Teilnehmern Uber das Bearbeitungsentgelt
hinaus die transaktionsbezogenen Entgelte gemal Ziffern 6.1.2 — 6.1.7 in Rechnung.

Hebt die Geschaftsflihrung Geschafte nach Abs. (2) oder Abs. (5) auf, werden diese im
Handelssystem durch die Eurex Repo als aufgehoben gekennzeichnet. Soweit Geschéfte
bereits abgewickelt sind und eine Kennzeichnung als aufgehoben im Handelssystem nicht
mehr maéglich ist, sind die am Geschaft beteiligten Teilnehmer zur Eingabe entsprechender
Gegengeschéfte verpflichtet.

Im Falle von Abs. (6) Satz 2 wird die Eurex Repo samtliche Teilnehmer mittels
elektronischer Nachricht Gber die Transaktionsdetails des Gegengeschéaftes sowie des ihm
zugrunde liegenden Ausgangsgeschaftes informieren.

Sicherheitsleistung; tagliche Abrechnung

Jeder Teilnehmer im Special und GC Repo Segment, GC Pooling Repo Segment und Select
Finance Segment ist verpflichtet, die ihm gegentiber festgesetzte Sicherheitsleistung in Geld
oder in von der Eurex Clearing AG bzw. seitens des Sicherheitenverwaltungsystems CmaX
oder von einer anderen entsprechenden TPCM akzeptierten Wertpapiere sowie die taglichen
Abrechnungszahlungen fristgerecht zu erbringen. Die von den Clearing Mitgliedern
angewandte Methode zur Berechnung der Sicherheitsleistung wird den durch sie
angeschlossenen Teilnehmern auf Anforderung offen gelegt.

Teilnehmern, die zugleich General-Clearing Mitglieder sind, obliegt die Pflicht, die nicht
fristgerechte Erfullung von Sicherheitsleistungen oder taglichen Abrechnungszahlungen von
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5.10

5.11

durch sie angeschlossenen anderen Teilnehmer der Geschéftsfihrung unverziglich
mitzuteilen.

Aussetzung des Handels und Ausschluss von Geschiften

Die Geschéftsfihrung kann den Handel von Geschéften aussetzen oder diese Geschafte
vom Handel ausschlieen, wenn dies zur Sicherung eines ordnungsgemalen Handels oder
zum Schutz des Publikums geboten erscheint, insbesondere in den Fallen des § 73 Abs. (1)
Satz 1 Nr. 1 bis 3 WpHG oder wenn die ordnungsgemafie Abwicklung von Geschaften
gefahrdet oder nicht mehr sichergestellt ist.

MafRnahmen nach Abs. (1) unterbleiben, wenn sie die Interessen der betroffenen Anleger
oder das ordnungsgemafe Funktionieren des Marktes erheblich beeintrachtigen kénnten.
Artikel 80 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 konkretisiert, wann von einer
erheblichen Beeintrachtigung von Anlegerinteressen oder des ordnungsgemafen
Funktionierens des Marktes auszugehen ist.

Die Geschaftsfiihrung veréffentlicht Entscheidungen nach Abs. (1) und teilt sie unverziglich
der BaFin mit.

Wird der Handel in bestimmten Geschaften an der Eurex Repo ausgesetzt, kbnnen
bezlglich dieser Geschéfte flr die Dauer der Aussetzung keine weiteren Auftrage und
Quotes sowie Broker-Offerten eingegeben werden. Alle bestehenden Auftrdge und Quotes
sowie Broker-Offerten werden geldscht. Die Geschaftsfihrung kann im Falle einer
Aussetzung im Einzelfall abweichende Anordnungen treffen.

Werden bestimmte Geschafte vom Handel an der Eurex Repo ausgeschlossen, kénnen
keine neuen Auftrége und Quotes sowie Broker-Offerten mehr fur diese Geschéfte
eingegeben werden. Alle bestehenden Auftrége und Quotes sowie Broker-Offerten werden
geldscht. Bestehende Geschéafte werden beendet und abgewickelt.

Marktiiberwachung

Eurex Repo wird die Funktionalitat des Handelssystems wahrend der Handelsphasen und
die Einhaltung samtlicher Bestimmungen dieser Geschaftsbedingungen Gberwachen. Die
Geschéaftsfuhrung kann samtliche Ma3nahmen ergreifen, welche fir einen reibungslosen

Funktionsablauf und fiir einen ordnungsgemafen Handel erforderlich sind.

Um eine ordnungsgemafie Funktionalitdt des Handelssystems zu gewahrleisten, kann auf
Anordnung der Geschaftsfiihrung der Handelsstart fiir das gesamte Handelssystem
verschoben oder die einzelnen Handelsphasen Uber die vorgesehene Zeit hinaus verlangert
bzw. entsprechend verkiirzt werden.
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(3) Die Geschéftsfiihrung kann bei technischen Problemen fiir einzelne oder alle Teilnehmer
oder Broker den Zugang zum Handelssystem oder den Handel im Handelssystem zeitweilig
unterbrechen.
(4) Die betroffenen Teilnehmer und Broker werden bei entsprechenden MaRnahmen, die den

Betrieb des Handelssystems mafRigeblich beeinflussen, soweit mdglich, unverziglich ber
das Handelssystem oder — bei dessen Ausfall — auf anderem geeigneten elektronischen
Weg unterrichtet.

(5) Kénnen einzelne Teilnehmer oder Broker aufgrund von technischen Stérungen nicht am
Handel an Eurex Repo teilnehmen bzw. Broker-Offerten eingeben, steht das Handelssystem
den anderen Handelsteilnehmern und Broker weiterhin zur Verfligung.

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen
6.1 Entgelte

6.1.1 Transaktionsunabhéngige Entgelte

Entgeltgruppe Liquidity Taker Liquidity Provider Il Liquidity Provider |

Einmaliges
Registrierungsentgelt:
Special und GC Repo
Segment

EUR 5.000

Einmaliges

Registrierungsentgelit:
GC Pooling Repo EUR 10.000
Segment

Jahrliches

Grundentgelt' EUR 12.000 EUR 25.000 EUR 100.000

Monatliches

EUR 800
Grundentgelt?

Teilnehmer, die keinen Zugang zur Handelsfunktionalitdt Quote gemaR Ziffer 5.2.1. Abs. (2)
haben, zahlen keine der in Ziffer 6.1.1. aufgefihrten Entgelte.

' StandardmaRig werden alle Teilnehmer in die Entgeltgruppe “Liquidity Taker” eingestuft.
Ein Teilnehmer kann sich durch eine schriftliche Mitteilung an die Eurex Repo fir die
Einordnung in die Entgeltgruppe ,Liquidity Provider II* oder ,Liquidity Provider I*
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6.1.2

entscheiden. Mit einer Frist von fiinf Geschéaftstagen zum jeweiligen Monatsende kann eine
hoherpreisigere Entgeltgruppe mit Wirkung ab dem jeweils folgenden Monat gewahit
werden. Mit einer Frist von funf Geschéaftstagen zum Jahresende kann eine niedrigpreisigere
Entgeltgruppe mit Wirkung ab dem folgenden Kalenderjahr gewahlt werden. Im Falle der
Zulassung oder des Wechsels einer Entgeltgruppe innerhalb eines Kalenderjahres wird das
jahrliche Grundentgelt anteilig fiir die verbleibenden Kalendermonate erhoben. Im Falle der
Ruckgabe oder der Kiindigung der Teilnahmeberechtigung erfolgt keine anteilige
Ruckerstattung von bereits geleisteten Entgelten bzw. kein anteiliger Erlass von falligen oder
bereits in Rechnung gestellten Entgelten.

2 Das monatliche Grundentgelt wird in Rechnung gestellt, wenn ein Teilnehmer nicht
bereits aus anderem Grund verpflichtet ist, ein transaktionsbezogenes Entgelt mindestens in
dieser Hohe im entsprechenden Monat gemaf Ziffer 6.1.2. und/oder Ziffer 6.1.3 zu
entrichten.

Segmentiibergreifende transaktionsbezogene Entgelte zwischen Teilnehmern mit der
Handelsfunktionalitit Quote

Die folgende Entgelttabelle gilt segmentibergreifend ausschlie3lich fiir Teilnehmer, die
Zugang zur Handelsfunktionalitat Quote gemaR Ziffer 5.2.1 Abs. (2) haben. Der
entsprechende transaktionsbezogene Entgeltsatz gilt nur fiir Teilnehmer von Repo-
Geschaften, die beide die Handelsfunktionalitat Quote gemaR Ziffer 5.2.1 Abs. (2) nutzen
kénnen; sofern die jeweilige Gegenseite keinen Zugang zur Handelsfunktionalitadt Quote
gemal Ziffer 5.2.1 Abs (2) hat, gilt fur den Teilnehmer nach vorstehendem Satz 1 Ziffer 6.1.3
Satz 2.

Das transaktionsbezogene Entgelt pro Repo-Geschaft ist abhangig von
- der Entgeltgruppe des Teilnehmers,

- der von den Teilnehmern bestimmten, in den Basketspezifikationen geregelten
Laufzeit des jeweiligen Repo-Geschafts und

- der Rolle des Teilnehmers (Aggressor/Non-Aggressor) bei Abschluss des jeweiligen
Repo-Geschaftes.

Entgeltgruppe

Liquidity Taker Liquidity Provider Il Liquidity Provider |

Handels-
funktionalitat
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Entgeltgruppe

Liquidity Taker

Liquidity Provider I

Liquidity Provider |

Teilnehmerrolle?

Non-

Aggressor

Aggressor

Non-

Aggressor

Aggressor

Non-

Aggressor

Aggressor

Mindestentgelt pro
Repo Geschift je
Wahrung

EUR10/CHF 12/

GBP 8/USD 14

EURS/CHF 6/

GBP4/USD7

Laufzeiten:

Tom1M, Spot1W,
Spot2W, Spot1M,
Spot2M, Spot3M,
Spot6M, SpotIM,
Spot12M, Corp1M,
Corp2M, Corp3M

(Entgeltsatz in
Basispunkten

p. a.)

0,3

0,3

0,6

0,2

0,3

0,6

0,1

0,3

0,6

Sonstige
Laufzeiten
(Entgeltsatz in
Basispunkten

p.a.)

0,6

0,6

0,6

0,4

0,6

0,6

0,1

0,6

0,6

' Fir Repo-Geschafte, die durch einen ,pre-arranged®, ,addressed offer” oder ,request for

quote” Auftrag abgeschlossen werden.

2 ,Aggressor*: Teilnehmer, der auf einen im Handelssystem veroffentlichten Quote- oder
Indication of Interest (I01)-Auftrag gehandelt hat. ,Non-Aggressor®: Teilnehmer, der den fur
den Geschéaftsabschluss mafigeblichen Quote- oder Indication of Interest (I0I)-Auftrag im

Handelssystem eingestellt hat.

Soweit ein Repo-Geschaft aufgrund einer Broker-Offerte zustande kommt, werden die an

dem Geschaft beteiligten Teilnehmer als ,Aggressor” eingeordnet.
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6.1.3 Segmentiibergreifende transaktionsbezogene Entgelte fiir Transaktionen mit
Teilnehmern ohne die Handelsfunktionalitit Quote

Fur Teilnehmer, die keinen Zugang zur Handelsfunktionalitat Quote gemaf Ziffer 5.2.1 Abs.
(2) haben (No Quote Functionality, ,NQF*), fallt kein transaktionsbezogenes Entgelt an. Die
folgende Entgelttabelle gilt ausschlieRlich fir Teilnehmer gemaf Ziffer 1.3.3 Abs. (2) sowie
Ziffer 1.3.4 Abs. (2).

GC Pooling Repo | Special und GC Repo

Select Invest Repo
Segment Segment >

Entgeltsatz in

1,2 0,6 1,5
Basispunkten p. a

Mindestentgelt pro
Repo Geschéft je
Wahrung

Entsprechend der Entgeltgruppe geman Ziffer EUR 25/ CHF 30/
6.1.2 GPB 20/ USD 35

6.1.4 Transaktionbezogenes Entgelt fiir das eTriParty Repo Segment

Im eTriparty Repo Segment wird nur dem Verkaufer (Cash Taker) ein
transaktionsbezogenes Entgelt pro Repo-Geschaft wie folgt in Rechnung gestellt.

Entgeltsatz in Basispunkten p. a 1,0

EUR 10/ USD 14/ CHF 12/ AUD 16 / CAD 16

Mindestentgelt pro Transakii
indestentgelt pro Transaxtion / DKK 70 / JPY 1.200 / GBP 8

6.1.5 Transaktionsbezogenes Entgelt fiir das HQLA* Segment

Im HQLAx Segment wird fiir jedes HQLA* Geschaft ein transaktionsbezogenes Entgelt in
Rechnung gestellt. Das transaktionsbezogene Entgelt lauft wahrend der Laufzeit eines
HQLAx Geschéfts fur jeden daran beteiligten Teilnehmer auf und wird nachtraglich am Ende
eines jeden Monats in Rechnung gestellt.

Das transaktionsbezogene Entgelt wird zeitabschnittsweise fur jeden Berechnungszeitraum
berechnet. Als Berechnungszeitraum gilt jeweils der Zeitraum von einem Berechnungstag
(einschlieRlich) bis zum nachsten Berechnungstag (ausschlieRlich). Berechnungstag ist der
Valutierungstag sowie der Ruckgabetag des Wertpapierdarlehens.

Das transaktionsbezogene Entgelt fur jeden Teilnehmer betragt 0,006 Prozent bezogen auf
den Marktwert der jeweiligen Finanzinstrumente des Baskets am Beginn des jeweiligen
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6.1.6

Berechnungszeitraums. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage Zinstagekonvention
,actual/360".

Fur jede automatisierte Verlangerung der Laufzeit einer Extendable Transaktion wird jedem
Teilnehmer eine Modifikationsgebihr in Hohe von jeweils EUR 10 in Rechnung gestellt.

Grundentgelt fiir Broker

Fir den Zugang zum Handelssystem und fiir die Berechtigung der Eingabe von Broker-
Offerten in das Handelssystem gemaR Ziffer 2.4. Abs. (1) wird von Brokern ein monatliches
Grundentgelt in Rechnung gestellt. Einem Broker wird kein transaktionsbezogenes Entgelt in
Rechnung gestellt.

Die H6he des monatlichen Grundentgelts richtet sich nach dem vermittelten
durchschnittlichen laufzeitgewichteten Volumen des Abrechnungsmonats.

Durchschnittliches laufzeitgewichtetes | Monatliches Entgelt in EUR
Volumen in EUR (X)

X <1.000.000.000 2.500

1.000.000.000 < X < 2.000.000.000 2.000

2.000.000.000 = X < 3.000.000.000 1.500

3.000.000.000 = X < 4.000.000.000 1.000

4.000.000.000 = X <5.000.000.000 500

5.000.000.000 = X 0

Die Hohe des monatlichen Grundentgelts gemaf Abs. (2) wird monatlich berechnet und in
Rechnung gestellt. Dabei werden grundsatzlich die Repo-Geschafte berlcksichtigt, die in
dem Monat der Rechnungsstellung vermittelt wurden.

Sonstige Entgeltbestimmungen

Sofern nicht anders in den Ziffern 6.1.2 bis einschlie3lich 6.1.5 festgelegt, gelten die
folgenden Bedingungen fir die Berechnung der transaktionsbezogenen Entgelte:
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(2)

— Das Entgelt pro Repo-Geschaft errechnet sich aus dem entsprechenden Entgeltsatz
bezogen auf den Kaufpreis und die Zeit vom Anfangsdatum fir das Front Leg
(einschlieRlich) bis zum Enddatum fiir das Term Leg (ausschlieRlich). Die Berechnung
erfolgt auf der Grundlage Zinstagekonvention ,actual/360°.

— Die Entgelte werden monatlich berechnet und in Rechnung gestellt. Dabei werden
grundsatzlich die Repo-Geschafte beriicksichtigt, die in dem Monat der
Rechnungsstellung abgeschlossen wurden. Abweichend davon wird das
transaktionsbezogene Entgelt bei Open Repo-Geschéaften ab dem jeweiligen Front Leg
(einschlieRlich) zeitabschnittsweise fiir jeden Monat berechnet, bis das jeweilige Term
Leg (ausschlieBlich) erreicht ist. Soweit der Kaufpreis in einer anderen
Handelswahrung als Euro bestimmt wurde, wird dieser Kaufpreis auf Basis des EZB
Referenzkurses des letzten Geschaftstages eines Monats in EUR als
Bemessungsgrundlage umgerechnet. Das fallige Entgelt wird in EUR in Rechnung
gestellt.

Das fiir die Teilnahme am Eurex Repo Handel zu zahlende jahrliche Grundentgelt geman
Ziffer 6.1.1 wird mit Erteilung der Teilnahmeberechtigung beziehungsweise mit der
Umstellung der Entgeltgruppe gemalf Ziffer 6.1.1 zur Zahlung fallig und in jedem Folgejahr
jeweils bis zum Ultimo des Monats Januar zahlbar. Das Registrierungsentgelt gemaf

Ziffer 6.1.1 wird mit Vornahme der Segmentregistrierung nach Ziffer 2.2 Abs. (1) zur Zahlung
fallig. Die transaktionsbezogenen Entgelte sowie das monatliche Grundentgelt sind mit
Rechnungseingang zur Zahlung féllig. Die Erteilung einer Einzugsermachtigung ist
verpflichtend. Von der Pflicht zur Erteilung einer Einzugsermachtigung sind Select Invest
Teilnehmer und Select Finance Teilnehmer befreit.

Das zu zahlende Grundentgelt, sowie das transaktionsbezogene Entgelt wird von dem in der
Einzugsermachtigung angegebenen, Konto eingezogen. Liegt der Eurex Repo eine
Einzugsermachtigung eines T2 Kontos vor, wird der Rechnungsbetrag am zehnten
Handelstag des Folgemonats der Abrechnungsperiode eingezogen. Bei einer SEPA
Lastschrift wird der Einzug spéatestens 14 Tage vor Falligkeit der Zahlung angekindigt. Dies
gilt nicht fir wiederkehrende SEPA Lastschriften.

Alle Entgelte gemal Ziffer 6.1.1 bis einschlieBlich Ziffer 6.1.6 werden von der Eurex Repo
festgelegt und kénnen jederzeit gedndert werden. Anderungen werden den Teilnehmern
schriftlich mitgeteilt.

Entgelt fur Exzessive Systemnutzung

a) Die Anzahl der Transaktionen, die von einem Teilnehmer in das Handelssystem
eingegeben werden dirfen, ist durch Transaktionslimite gemaR Unterabs. (b)i. V. m.
Unterabs. (c) begrenzt. Bei systematischer Uberschreitung eines Transaktionslimits
(,Exzessive Systemnutzung”) wird ein Entgelt fir exzessive Systemnutzung fir jeden
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Tag erhoben, an dem eine Uberschreitung stattgefunden hat. Die Héhe des Entgelts fiir
Exzessive Systemnutzung betragt EUR 2.500.

b) Die Transaktionslimite gelten pro Segment und pro Tag (siehe Tabelle).
Uberschreitungen eines Transaktionslimits an bis zu finf Handelstagen pro
Kalendermonat gelten als nicht systematisch.

Segment Transaktionslimit
GC Pooling 1,500
Repo

Special und GC

Repo (GC 1,500
Repos)

eTriParty Repo 1,500
Special und GC

Repo (Special 65,000
Repos)

HQLAX 1,500

c) Zur Bestimmung der Anzahl der Gbermittelten Transaktionen werden alle von dem
jeweiligen Teilnehmer gesendeten Eingaben, Anderungen oder Léschungen von
Auftragen oder Quotes gezahlt.

Bei einem Verzug mit der Entgeltzahlung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Die Teilnehmer der Eurex Repo haben die Méglichkeit, Berichte mit Handelsinformationen
der getatigten Geschafte Uber das Handelssystem F7 zu generieren und sie Uber die
Common Report Engine (,CRE”), zu beziehen. Die Funktionalitat fir das Erstellen dieser
Berichte wird Member Trade eXtractor (,MTX”) genannt. Fur die Verwendung des MTX ist
ein monatliches Entgelt in H6he von EUR 150 zu zahlen.

Der Teilnehmer kann sich bereits im Rahmen der Segmentregistrierung nach Ziffer 2.2 fir
die Einordnung als Teilnehmer mit eingeschrankter Handelsfunktionalitat im Special und
GC Repo Segment entscheiden. Darliber hinaus kann ein Teilnehmer durch schriftliche
Mitteilung an die Eurex Repo mit einer Frist von finf Geschaftstagen zum jeweiligen
Quartalsende eine solche Einordnung mit Wirkung ab dem jeweils folgenden Monat
verlangen. Es erfolgt keine anteilige Riickerstattung von bereits geleisteten Entgelten bzw.
kein anteiliger Erlass von falligen oder bereits in Rechnung gestellten Entgelten.
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6.2

6.3

Der Teilnehmer kann die Einordnung als Teilnehmer mit eingeschrankter
Handelsfunktionalitat im Special und GC Repo Segment durch schriftliche Mitteilung an die
Eurex Repo mit einer Frist von flinf Geschaftstagen zum jeweiligen Quartalsende mit
Wirkung ab dem jeweils folgenden Monat beenden. Im Falle einer solchen Beendigung wird,
je nach Einordnung in eine der bestehenden Entgeltgruppen nach Ziffer 6.1.1, das jahrliche
Grundentgelt anteilig fir die etwaig verbleibenden Kalendermonate erhoben.

Mitwirkungspflichten

Jeder Teilnehmer, der unmittelbar tUber sein Handlersystem auf3erhalb der Bundesrepublik
Deutschland am Handel an der Eurex Repo teilnimmt, hat — soweit rechtlich zulassig — zu
ermoglichen, dass samtliche aufierhalb der Bundesrepublik Deutschland betriebenen
Installationen (Handlersystem, Eingabegerate etc.) sowie die im Rahmen von deren Nutzung
entfalteten Aktivitaten des Teilnehmers einer Uberpriifung nach MaRgabe dieser
Geschaftsbedingungen unterzogen werden kénnen. Gleiches gilt, sofern ein Teilnehmer,
mittels Eingabegeraten auerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die an ein in der
Bundesrepublik Deutschland installiertes Handlersystem angeschlossen sind, am Handel an
der Eurex Repo teilnimmt.

Nutzung und Verwertung von Daten, Datenschutz

Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den in das Handelssystem eingegebenen Daten
und an den daraus resultierenden Daten stehen der Eurex Repo zu. Die Eurex Repo ist zur
entgeltlichen Verbreitung dieser Daten und von Marktinformationen berechtigt. Insbesondere
ist die Eurex Repo unter Wahrung der Anonymitat der Teilnehmer und Broker berechtigt,
statistische Auswertungen und Marktanalysen zu erstellen und zu verbreiten. Weder die
Eurex Repo noch die Teilnehmer und Broker haften fur die Richtigkeit und die Vollstandigkeit
der von der Eurex Repo verbreiteten Daten, Marktinformationen, Marktanalysen und
statistischen Auswertungen. Die Eurex Repo haftet nicht fur die Richtigkeit, Verfugbarkeit
und Aktualitdt von Daten, die sie von Dritten bezieht.

Aus dem Handelssystem empfangene Daten und Informationen dirfen von den Teilnehmern
und Broker nur fir Zwecke des Handels und der Abwicklung bzw. der Eingabe von Broker-
Offerten verwendet werden. Teilnehmer und Broker dirfen die Daten und Informationen nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Eurex Repo an Dritte weitergeben oder diesen
zuganglich machen. Dies gilt nicht fir Daten und Informationen, die Teilnehmer und Broker
als Handelsbestatigungen erhalten.

Der Weitergabe von Daten und Informationen der Teilnehmer und Broker, die im
Geltungsbereich dieser Geschaftsbedingungen anfallen, an Unternehmen der Gruppe
Deutsche Borse (wie auf der Internetseite www.deutsche-boerse.com definiert),

7666-26_vt
Public


HYPERLINK%20%22C:/Users/nd024/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2024/Geschäftsbedingungen%20Eurex%20Repo/www.deutsche-boerse.com%22

Geschaftsbedingungen fiir die Teilnahme und den Handel an der
Eurex Repo GmbH

Eurex Repo
Stand 11.05.2026
Seite 70

6.4

6.4.1

6.4.2

6.5

insbesondere zum Zwecke der Information und Analyse zur Verbesserung des
Produktportfolios sowie zu Werbezwecken, wird zugestimmt.

Die Eurex Repo ist Verantwortlicher im Sinne des anwendbaren Datenschutzrechts.
Haftung

Hohere Gewalt

Die Eurex Repo haftet nicht fir Schaden, die durch die Stérung ihres Betriebes infolge von
héherer Gewalt, Aufruhr, von Kriegs- und Naturereignissen oder infolge von sonstigen von
ihr nicht zu vertretenden Ereignissen (z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstérung,
Verfiigungen von hoher Hand des In- und Auslandes) veranlasst sind.

Allgemeine Haftung

Fir Schaden, die einem Teilnehmer oder Broker im Rahmen der Nutzung des
Handelssystems oder der Agent Routing Services im eTriParty Repo Segment entstehen,
haftet die Eurex Repo nur, soweit ihr oder ihren Erfillungsgehilfen Vorsatz oder grobe
Fahrlassigkeit nachgewiesen werden kann, es sei denn, der Schaden resultiert aus einem
schuldhaften Verstol3 der Eurex Repo gegen wesentliche Vertragspflichten. Eine
wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erflllung die ordnungsgemafe
Durchfiihrung des Vertrags tberhaupt erst ermoglicht und auf deren Einhaltung das der
Teilnehmer oder Broker regelmafig vertraut und vertrauen darf. Im Falle einfacher
Fahrlassigkeit ist die Haftung der Eurex Clearing AG ausschlieRlich auf Schaden beschrankt,
die zum Zeitpunkt der Eingehung des Vertragsvertragsverhaltnisses Ublicherweise
vorhersehbar sind. Der Einwand des Mitverschuldens bleibt unberthrt. Die Bestimmungen
der vorstehenden Satze berihren nicht die gesetzliche Haftung fiir Schaden, die infolge
einer Verletzung von Leben, Kdrper oder Gesundheit entstehen, sowie die Haftung gemaf
dem Produkthaftungsgesetz.

Beauftragung Dritter

Die Eurex Repo darf mit der Ausfiihrung der ihr Gbertragenen Aufgaben Dritte ganz oder
teilweise beauftragen, wenn sie dies flr gerechtfertigt halt. Macht sie davon Gebrauch, so
beschrankt sich ihre Haftung auf die sorgfaltige Auswahl und Unterweisung des von ihr
beauftragten Dritten. Die Eurex Repo wird jedoch etwa bestehende Anspriiche gegen den
von ihr beauftragten Dritten auf Verlangen des Teilnehmers oder Brokers an diesen
abtreten.
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6.6

6.7

Entscheidungen der Geschiftsfuhrung

Die Geschéftsfliihrung kann die ihr nach diesen Geschéaftsbedingungen lGbertragenen
Entscheidungen jederzeit auf von ihr bestimmte dritte Personen innerhalb der Eurex Repo
Ubertragen.

Anderungen

Die Geschaftsbedingungen werden von der Geschaftsfuhrung der Eurex Repo
(,Geschiftsfiihrung”) erlassen. Die Geschéaftsflihrung hat das Recht, die
Geschaftsbedingungen von Zeit zu Zeit zu andern oder zu erganzen, insbesondere sofern
dies aufgrund der bestehenden Marktbedingungen oder zu Neuprodukteinfiihrungen
erforderlich erscheint.

Jegliche Anderungen dieser Geschaftsbedingungen werden den Teilnehmern und Brokern
mindestens zehn (10) Geschéaftstage vor deren verbindlicher Geltung bekannt gegeben, es
sei denn, dass aufgrund besonderer Marktverhaltnisse ein kurzfristiges Handeln der
Geschéftsfiinrung geboten ist. Die Teilnehmer und Broker erkennen eine Anderung der
Geschéftsbedingungen an, wenn nicht innerhalb von zehn (10) Geschéaftstagen nach
Bekanntgabe bei der Eurex Repo schriftlich Widerspruch eingelegt wird. Die Eurex Repo
behalt sich das Recht vor, im Falle der Nichtannahme der Anderungen den Vertrag zu
kiindigen.

Anderungen und Erganzungen dieser Geschéftsbedingungen werden von der
Geschéaftsfuhrung auf elektronischem Weg durch Rundschreiben per E-Mail oder durch per
Veroéffentlichung auf der Website der Eurex Repo (www.eurexrepo.com) flr mindestens drei
(3) Geschéftstage bekannt gegeben.

Jegliche Anderungen der Basketspezifikationen werden den Teilnehmern und Brokern
mindestens flnf (5) Geschéaftstage vor deren verbindlicher Geltung bekannt gegeben, es sei
denn, dass aufgrund besonderer Marktverhaltnisse ein kurzfristiges Handeln der
Geschéftsfiinrung geboten ist. Die Teilnehmer und Broker erkennen eine Anderung der
Geschaftsbedingungen an, wenn nicht innerhalb von funf (5) Geschéaftstagen nach
Bekanntgabe bei der Eurex Repo schriftlich Widerspruch eingelegt wird. Abs. 2 Satz 3 und
Abs. 3 gelten entsprechend.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Sprache

Diese Geschaftsbedingungen unterliegen ausschlief3lich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Geschaftsbedingungen ist
Frankfurt am Main.
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(3) Diese Geschaftsbedingungen sind fiir alle Teilnehmer ausschlief3lich in der jeweils gultigen
deutschen Fassung verbindlich.
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Anhang |
Begriffsbestimmungen

Es gelten die folgenden Definitionen. Der Singular schlief3t den Plural mit ein.

Begriff Definition
Abstrakte Novation gemal Ziffer 3.3.4 Absatz 3 definiert.
Aggressor gemal Ziffer 6.1.3 Absatz 1 definiert.
Anfangsdatum gemaf Abschnitt 3 Absatz 2 definiert.
BaFin Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
Basket gemaR Ziffer 3.1.1 definiert.
Basketspezifikationen Basketspezifikationen der Eurex Repo gemaf Abschnitt 3 in der jeweils
glltigen Fassung.
Beauftragte Unternehmen gemal Ziffer 2.1.1 Absatz 2 definiert.
Benutzerkennung gemaR Ziffer 2.6 Absatz 2 definiert.
Broker gemal Ziffer 2.4 Absatz 1 definiert.
Broker-Offerte gemal Ziffer 2.6 Absatz 5 definiert.
Broker-User gemal Ziffer 2.4 Absatz 4 definiert.
CBL Clearstream Banking S.A., Luxemburg.
CEU Clearstream Europe AG, Frankfurt.
Clearing-Bedingungen Clearing Conditions der Eurex Clearing AG in der jeweils gultigen Fassung.
Clearing Mitglied Clearing Member gemaf den Clearing-Bedingungen.
Clearing-Agent-User gemal Ziffer 2.5 definiert.
CMSA gemal Ziffer 3.5.5 definiert.
CmaX Sicherheitenverwaltungssystem CmaX® der Clearstreaming Banking S.A.
Collateral Basket gemal Ziffer 4.1 Absatz 3 definiert.
CRE Common Report Engine.
Custodian gemal Ziffer 4.1.4 definiert.
Darlehen mit fester Laufzeit gemal Ziffer 4.1.3 definiert.
Darlehen mit offener Laufzeit geman Ziffer 4.1.3 definiert.
DCM Direct Clearing Member gemaf den Clearing-Bedingungen.
Direct Clearing Mitglied Direct Clearing Member gemafR den Clearing-Bedingungen.
eTriParty Repo gemal Ziffer 3.5 definiert.
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Begriff

Definition

Eigenkapital

gemaf Ziffer 2.1.2 definiert.

Einrichtungen

gemal Ziffer 2.1.2 Absatz 5 definiert.

Enddatum gemaf Abschnitt 3 Absatz 2 definiert.

EU Europaische Union.

Eurex Repo Eurex Repo GmbH, wie in Ziffer 1.1 definiert.

EWR Europaischer Wirtschaftsraum

Extendable Ein Geschéft fir eine vereinbarte Laufzeit, die nach einer bestimmten Anzanhl

an verbleibenden Tagen auf dieselbe Zeitspanne zuriickgesetzt wird.

Exzessive Systemnutzung

gemal Ziffer 6.1.7 Absatz 5a definiert.

Front Leg

gemal Abschnitt 3 Absatz 1 definiert.

Gateway

gemal Ziffer 2.6 Absatz 4 definiert.

GC Pooling Repo

gemal Ziffer 3.2 definiert.

GC Repos

gemal Ziffer 3.1 definiert.

GCM

General Clearing Mitglied.

General Clearing Mitglied

Ein General Clearing Mitglied (General Clearing Member), wie in den
Clearing-Bedingungen definiert.

Geschaft

gemal Ziffer 1.2 Absatz 1 definiert.

Geschiftsbedingungen

gemal Ziffer 1.1 definiert.

Geschiftsfiihrung

gemal Ziffer 6.7 Absatz 1 definiert.

GMSLA

wie in Ziffer 1.3.6 definiert.

Handelssystem

gemaR Ziffer 1.2 Absatz 1 definiert

Handelstage

gemal Ziffer 5.1 Absatz 1 definiert.

Handelswéahrung

Die von den Teilnehmern beziehungsweise der Geschaftsflihrung bestimmte
mafRgebliche Wahrung eines Geschéfts.

Handler

gemal Ziffer 2.3 Absatz 1 definiert.

HQLAx

HQLAXx S.a.R.L., ein privates haftungsbeschranktes Unternehmen (,sociéte a
responsabilité limitée*) mit Sitz in Luxemburg, 9 rue du Laboratoire L-1911,
Groherzogtum Luxemburg und eingetragen im Handelsregister von
Luxemburg (R.C.S. Luxembourg) unter der Nummer B226513.

HQLA* Geschifte

Wie in Ziffer 1.3.6 definiert.

HQLA* Plattform

hat die im ,HQLA* Scheme Rulebook” beschriebene Bedeutung.

HQLA* Scheme Rulebook

das Regelwerk des HQLA* Schemas in der jeweils aktuellen Fassung.

IDCM

ISA Direct Clearing Mitglieder.

Info-User

gemal Ziffer 2.6 Absatz 3 definiert.
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Begriff

Definition

10SCO

Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehdrden (International
Organization of Securities Commissions).

ISA Direct-Clearing Mitglied

ISA Direct Clearing Member, wie in den Clearing-Bedingungen definiert.

ISV

Independent Software Provider

Know-Your-Customer Policy

gemal der Gruppe Deutsche Bérse Know-Your-Customer Policy.

Kreditinstitut

wie in Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates definiert.

KWG

Kreditwesengesetz in der jeweils gultigen Fassung.

Loan Basket

Finanzinstrumente, die in einem definierten Korb an Wertpapieren enthalten
sind; gemaR Ziffer 4.1 Absatz 2 definiert.

Loan Closing

Riickgabetag des HQLA* Geschéfts.

Loan Opening

Valutierungstag des HQLA* Geschéfts.

MTX

Member Trade eXtractor.

Multilateral Memorandum of
Understanding

Multiliterale Vereinbarung der IOSCO.

Non-Aggressor

gemal Ziffer 6.1.3 Absatz 1 definiert.

Novation

gemaR Ziffer 1.3.1 Absatz 3 definiert

Open Offer

gemal Ziffer 1.3.1 Absatz 3 definiert.

Open-Repo-Geschift

gemal Ziffer 3.1.1.2 Absatz 2 definiert.

Pensionsfond

wie in § 236 Absatz 1 Satz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz definiert.

Portal Member Section

gemal Ziffer 2.6 Absatz 6 definiert.

Pre-Funding-Frist

gemal Ziffer 3.3.3 Absatz 2 definiert.

Reject

gemal Ziffer 5.2.1 Absatz 8 definiert.

Repo-Geschifte

gemal Ziffer 1.2 Absatz 1 a definiert.

Riickversicherungsunternehmen

wie in Artikel 13 Nr. 4 der Richtlinie 2009/138/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates definiert.

SDS1

Erster Same Day Settlement-Buchungslauf des Tages.

Segmentregistrierung

gemal Ziffer 2.2 Absatz 1 definiert.

Select Finance Repos

gemal Ziffer 3.4 Absatz 1 definiert.

Select Finance Teilnehmer

gemal Ziffer. 1.4.2 definiert.

Select Invest Repos

gemal Ziffer 3.3 definiert.

Select Invest Teilnehmer

gemal Ziffer. 1.4.1 definiert.

Special Repo

gemal Ziffer 3.1 definiert.

StPO

Strafprozessordnung in der jeweils gtiltigen Fassung.

7666-26_vt
Public




Geschaftsbedingungen fiir die Teilnahme und den Handel an der

Eurex Repo GmbH

Eurex Repo
Stand 11.05.2026
Seite 76

Begriff

Definition

T2S

bezeichnet TARTGET2-Securities (Plattform) und die T2S-Zulassigkeit ist ein
Kriterium fiir Wertpapiere. Wenn ein Teilnehmer Wertpapiertransaktionen
Uber die T2S-Plattform abwickeln méchte, bendtigt der Teilnehmer ein
Wertpapierdepot bei einem der an T2S angeschlossenen Zentralverwahrer
(CSDs) und ein eigenes Geldkonto bei einer der an die Plattform
angeschlossenen Zentralbanken.

Take

gemal Ziffer 5.2.1 Absatz 7 definiert.

Teilnahmeberechtigung

gemal Ziffer 2.1 definiert.

Teilnahmevoraussetzungen

gemal Ziffer 2.1 definiert.

Teilnehmer

gemal Ziffer 1.1 definiert.

Teilnehmer mit eingeschréankter
Handelsfunktionalitét

Teilnehmer im Special und GC Repo Segment, die gemaR Ziffer 6.1.10
Abs. (9) gegenliber der Eurex Repo GmbH auf die Handelsfunktionalitat
,Quote“ i.S.d. Ziffer 5.2.1 Abs. (2) verzichtet haben.

Term Leg

gemaf Abschnitt 3 Absatz 1 definiert.

TPCM

bezeichnet CmaX, ein anderes Triparty Collateral Management System oder
einen Triparty Collateral Manager.

Urspriinglicher Select Invest
Repo

gemal Ziffer 3.3.4 Absatz 1 definiert.

Variable Repos

gemal Ziffer 3.1.1.1 Absatz 7 definiert.

Versicherungsunternehmen

wie in Artikel 13 Nr. 1 der Richtlinie 2009/138/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates definiert.

Wertpapier-Basket

gemal Ziffer 3.2 definiert

Wertpapierdarlehen gemal Ziffer 1.2 Absatz 1b) definiert.

Wertpapierfirma wie in Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1 der Richtlinie 2014/65/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates definiert.

WpHG Wertpapierhandelsgesetz in der jeweils glltigen Fassung.

ZPO Zivilprozessordnung in der jeweils gultigen Fassung.

* * * * *
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